
Du rchfü hru ngsvertrag 
zum 

Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 2-35b VE 
für das Grundstück Köpenicker Straße 11, 12, 

Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 

Zwischen 

dem Land Berlin, 
vertreten durch das Bezirksamt Friedrichshcln-Kreuzberq von Berlin, 
dieses vertreten durch den Bezirksstadtrat der Abteilung Bauen, Planen, Kooperative Stadtent­ 

wicklung, Herr Florian Schmidt, 

Yorckstraße 4-11, 10965 Berlin 

- im Folgenden auch: ,,Berlin" oder „Bezirk" oder „Bezirksamt" - 

f und 

der Trei Real Estate Berlin - Köpenicker Straße GmbH & Co. KG, 
vertreten durch die Trei Real Estate Berlin - Köpenicker Straße Verwaltungs GmbH, diese vertre­ 
ten durch die Geschäftsführung, Herr Pepijn Morshuis und Herr Matthias Schultz, 
Klaus-Bungert-Straße 5b, 40468 Düsseldorf 

- im Folgenden auch: die „Vorhabenträgerin" - 

- im Folgenden gemeinsam auch: die „Vertragsparteien" - 

wird folgender 

Durchführungsvertrag 

{im Folgenden auch: der „Vertrag") gemäß§ 12 Baugesetzbuch {BauGB) geschlossen: 
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Präambel 

P.1 Die Vorhabenträgerin beabsichtigt, im Gebiet des Vorhaben- und Erschließungsplans (im 
Folgenden auch: ,,VEP", Anlage 1) auf dem Grundstück Köpenicker Straße 11, 12 in 

10997 Berlin, Flurstück 177, Flur 193, Gemarkung Kreuzberg, out' ca. 18.161 m2 Geschoss­ 

fläche ein Vorhaben mit einer Nutzungsmischung von Wohnen, einer inklusiven Jugend­ 

wohneinrichtung und einer Kindertagespflegestelle, beides als soziale Nutzungen, Einzel­ 

handel, weiterer Gewerbeflächen (beispielsweise Büro), einer Fläche für soziokulturelle Nut­ 

zung (beispielsweise Galerie) sowie einer Tiefgarage und Grünanlage zu realisieren. Die 
Vorhabenträgerin beabsichtigt dabei, auf einer Geschossfläche von ca. 15.678 m2 Wohn­ 

nutzung mit ca. 190 Wohneinheiten (im Folgenden auch: ,,WE" (nach Berechnung „Berliner 
Modell der kooperativen Baulandentwicklung" 157 WE)) - zuzüglich der inklusiven Jugend- 

. wohneinrichtung - zu errichten. Näheres bestimmt die Vorhabenbeschreibung (Anlage 2). 

P.2 Das Vorhabengrundstück wird im Nordosten durch die Spree, im Südwesten durch die Kö­ 

penicker Straße und im Nordwesten durch den am 15.08.2022 festgesetzten vorhabenbe­ 

zogenen Bebauungsplan 2-35a VE (GVBI. 2022, 52?-) begrenzt. Im Südosten grenzt das 

Vorhaben-grundstück an die Brandwand des Gebäudes Köpenicker Straße 10A. 

P.3 Die befestigte Kundenstellplatzanlage des ehemaligen Lebensmitteldiscounters Netto 
wurde nicht beräumt und wird heute mitunter als gewerblicher Parkplatz, durch eine Lkw­ 

und Transportervermietung und fü~ weitere temporäre Nutzungen, wie einen Gebraucht­ 

fahrradmarkt, verwendet. 

P.4 Der künftige vorhaben bezogene Bebauungsplan 2-35b VE. (Anlage 3) soll dem Leitbild 
„Kreuzberg an die Spree - Stadt an die Spree" des Stadtumbauprogramms West - Gebiet 

Kreuzberq-Spreeufer Rechnung tragen. Hierzu sollen ein rund 20 m breiter begrünter öf­ 

fentlich zugänglicher Uferweg entlang der Spree und eine Öffnung in der geplanten Block­ 

randbebauung zur Herstellung einer Verbindung .zwischen Köpenicker Straße und Uferweg . 
(sog. ,,Spreefenster") entstehen. 

P.5 Der im Grün- und Freiflächenplan (Anlage 4) rot umrandete Teil der Grünfläche mit einem 

Umfang von 1.141 m2 (nachfolgend auch: die „Öffentliche Grünanlage") wird im vorha­ 

benbezogenen Bebauungsplan als „Öffentliche Grünfläche" (vgl.§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
festgesetzt und die hierfür notwendigen Regelungen werden in diesem Vertrag vereinbart. 

P.6 Für das Vorhaben- und Erschließungsplangebiet wird ein Verfahren zur Aufstellung eines 

vorhabenbezogenen Bebau,ungsplans nach § 12 BauGB durchgeführt. Es ist geplant, 

die vorgesehenen Bau- und lnfrastrukturmaßnahmen-auf der Grundlage des vorhabenbe­ 

zogerien Bebauungsplans nach den Bestimmungen dieses Vertrages zu realisieren. Der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan trägt die Nummer B-Plan 2-35b VE. 

Die personellen und finanziellen Kapazitäten Berlins reichen nicht aus, um die durch das 

Bauvorhaben verursachten Folgemaßnahmen in angemessener Zeit durchzuführen und zu 
finanzieren. Aus diesem Grund ist es für die zeitnahe Realisierung des Vorhabens erforder­ 
lich, dass die Vorhabenträgerin sich an den durch das Vorhaben veranlassten Kosten 

beteiligt und sich auch zur Umsetzung der mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
verfolgten städtebaulichen Ziele verpflichtet. Die Vorhabenträgerin · hat sich in ihrem 

Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans vom 19.06.2017 
damit einverstanden erklärt, das Vorhaben auf der Grundlage des „Berliner Modells 

P.7 
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., . 
der kooperativen Baulandentwicklung" durchzuführen (Zustimmungserklärung). Das Be­ 
zirksamt beschloss in seiner Sitzung am 07.08.2012 die Aufstellung eines Bebauungsplans 
mit der Bezeichnung 2-35. Der räumliche Geltungsbereich des Aufstellungsbeschlusses 
schloss das Vorhabengrundstück Köpenicker Straße 11, 12 ein, welches derzeit im Baunut­ 
zungsplan noch als reines Arbeitsgebiet ausgewiesen ist Der Beschluss der Bekcnntmo­ 
chung vom 27.09.2012 wurde im Amtsblatt von Berlin vom 12.10.2012, S. 1827, veröffent­ 
licht. 

P.8 Im vorliegenden Durchführungsvertrag werden die nach dem Berliner Modell der ko­ 
operativen Baulandentwicklung vorgesehenen Vereinbarungen verbindlich geregelt. 

Teil 1. Allgemeine Vertragsbestimmungen 

. § 1 Vertragsgegenstand und -zweck 

1.1 Des Vertragsgebiet umfasst die im Lageplan „Vertragsgebiet" (Anlage 5) umgrenzte 
Fläche. 

1.2 Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich zur Durchführung des Vorhabens und der lnfra­ 
strukturmaßnahmen entsprechend den künftigen Festsetzungen des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans und den Regelungen dieses Vertrages. Bestandteil des vorhabenbezo­ 
genen Bebauungsplans ist der von der Vorhabenträgerin vorgelegte und mit Berlin 
abgestimmte Vorhaben- und Erschließungsplan (Anlage 1). 

1.3 Die mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan verfolgten städtebaulichen Ziele sollen 
durch vertragliche Vereinbarungen im Sinn von § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB gefördert 
und gesichert werden. Insbesondere sollen angesichts der bestehenden Versorgungs­ 
probleme in bestimmten Wohnungsmarktsegmenten ein Beitrag zur sozialen Wohnraum­ 
versorgung geleistet und zugleich den städtebaulichen Zielen entsprechend gemischte 
Bewohnerstrukturen durch einen Anteil mietpreis- und belegungsgebundener Wohnungen 

. . 

sichergestellt werden. 

1.4 Die Vorhabenträgerin führt die Maßnahmen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung 
durch. 

§ 2 Angemessenheit. 

Zur Sicherstellung der Angemessenheit der sich aus dem Vertrag ergebenden Pflichten und 
Bindungen und zur Begrenzung der Kostenbeteiligung haben die Vertragsparteien das nach 
dem Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung vorgesehene einheitliche Be-· 
wertungsschema zugrunde gelegt und auf dieser Basis bereits zu Beginn der Vertragsver­ 
handlung eine überschlägige Prüfung der Angemessenheit durchgeführt und diese zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses erneut vorgenommen. Die Vorhabenträgerin hat dieses 
Bewertungsschema nach Prüfung und Erörterung anerkannt und darauf verzichtet, geeig- 
nete Unterlagen vorzulegen, aus denen sich eine andere Beurteilung der Angemessenheit 
der vertraglichen Vereinbarungen ergibt. Die Ergebnisse werden in Wert-/Kostentabellen 
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(Anlage 6) belegt. Beide Vertragsparteien gehen übereinstimmend davon aus, dass die 
vertragliche Vereinbarung bei einer wirtschaftlichen Gesamtbetrachtung angemessen ist. 

§ 3 Vorhabengrundstück 

3.1 Das geplante Vorhaben wird auf dem Grundstück Köpenicker Straße 11, 12, Gemarkung 
Kreuzberg, Flur 193, Flurstück 177 (im Folgenden auch: das „ Vorhabengrundstück"), er­ 
richtet. 

3.2 'Die Vorhabenträgerin ist Eigentümerin des in § 3 .1 dieses Vertrages beschriebenen Vor­ 
habengrundstücks. Der Nachweis ist durch Vorlage der beglaubigten Grundbuchabschrift 
Grundbuch von Luisenstadt, Grundbuchblatt 8546, Grundstück Köpenicker Straße 11, 12, 
Gemarkung Kreuzberg, Flurstück 177, Flur 193, erfolgt (Anlage 7). 

3.3 Soweit Bau und Unterhaltung sowie Schutz, Pflege und Entwicklung eine Abstimmur:,g oder 
vertragliche Regelung mit der Wosserstroßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (ver­ 
treten durch das Wasserstraßen- und Schifffdhrtsanit Spree-Havel) erforderlich machen, 
verpflichtet sich die Vorhcibenträgerin, diese Abstimmungen zu treffen und/oder eine Ver­ 
einbarung (beispielsweise Nutzungsvertrag) abzuschließen. 

Teil II. Vorhaben 

§ 4 Vorbereitungs- und Ordnungsmaßnahmen, Plcnunqsleistunqen 

4.1 Die Vorhabenträgerin wird alle für die Erschließung und Bebauung des Grundstücks erfor­ 
derlichen Vorbereitungs- und Ordnungsmaßnahmen durchführen sowie deren Kosten über­ 
nehmen. Oberboden ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeu­ 
dung zu schützen. Ferner verpflichtet sich die Voi-habenträgerin zur Übernahme der Pla­ 
nungsarbeiten und -kosten einschließlich der Erstellung erforderlicher Gutachten und Be­ 
kanntmachungen für den gesamten Planungsprozess auch nach Festsetzung der Rechtsver­ 
ordnung. Mit Abschluss des Bebauungsplan-Aufstellungsverfahrens übergibt die Vorhaben­ 
trägerin Berlin drei beglaubigte Kopien des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Zusätz­ 
lich ist der vorhabenbezogene Bebauungsplan zur digitalen Bearbeitung in Form einer va­ 
liden XPlanGML der Version 5.3 oder höher und im Format dxf/dwg sowie als pdf-Datei zu 
übermitteln. 

4.2 Sollte festgestellt werden, dass im Vertragsgebiet mit schädlichen Boden- und Grundwas­ 
serkontaminationen zu rechnen ist, deren Beseitigung für die nach den Festsetzungen des 
vorhabenbezogenen Bebcuunqsplcns vorgesehenen Nutzungen des Grundstücks sowie für 
die Erschließungsmaßnahmen erforderlich ist, wird die Vorhabenträgerin in Abstimmung mit 
dem Umwelt- und Naturschutzamt (im Folgenden auch: ,,UmNat'') den Umfang der Boden­ 
u~d Grundwasserbelastung und erforderliche Maßnahmen gutachterlich ermitteln lassen 
und Sanierungsmaßnahmen in dem durch UmNat festzulegenden Umfang durchführen. Der 
Vorhabenträgerin ist bekannt, dass Baugenehmigungen erst erteilt werden können oder bei 
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genehmigungsfreien Bauvorhaben mit dem Bau erst begonnen werden darf, wenn die Be- 

seitigung der umweltgefährdenden Stoffe im erforderlichen Umfang bis zur Aufnahme der 
plangemäßen Nutzung sichergestellt ist. 

4.3 Die Vorhobenfröqerin verpflichtet sich, so. früh wie möglich einen Antrag auf Stellungnahme 

zu Informationen über Kampfmittel bei der zuständigen Ordnungsbehörde der Senatsver­ 

waltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt (im Folgenden auch: ,,SenMVKU") 
zu stellen. Die Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Verfahren im Umgang mit Kampf­ 

mitteln gemäß der aktuellen Fassung der Verordnung über die Verhütung von Schäden 
durch Kampfmittel (Kampfmittelverordnung) sind zu beachten. 

4.4 Zu Beginn der Erschließungs- und Bauarbeiten sind Vegetationsflächen und Bäume, die zu 
erhalten sind, gemäß DIN 18920 zu schützen. Schäden sind durch die Vorhobentröqerin zu 

ersetzen. Vor Beginn von Baumfällarbeiten und Gehölzrodungen ist eine nachweisbare 

Sichtkontrolle auf Nester und Fledermausquartiere vorzunehmen. Die gesetzlichen Schutz­ 

bestimmungen sind von der Vorhabenträgerin einzuhalten. Die Vorhabenträgerin hat die 
erforderlichen natur- und artenschutzrechtlichen Maßnahmen vor Beginn - der jeweiligen 

Bau- und Erschließungsmaßnahmen UmNat anzuzeigen und erforderlichenfalls deren Zu­ 

stimmung einzuholen. Erforderliche Baumfällgenehmigungen sind bei UmNat, innerhalb ge­ 
widmeter Straßenverkehrsflächen beim Straßen- und Grünflächenamt (im Folgeriden auch: 

,,SGA"), einzuholen. 

§ 5 Bauverpflichtung der Vorhabenträgerin 

5.1 Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, die erforderlichen Baumaßnahmen auf dem Grund­ 

stück des Vertragsgebiets entsprechend der Vorhabenbeschreibung (Anlage 2) durchzufüh­ 

ren. Städtebciulich relevante Abweichungen von der Vorhabenbeschreibung sind nur mit 

Zustimmung des Fachbereichs Stadtplanung zulässig. Der Fachbereich Stadtplanung wird 

prüfen, ob der Vertrag zu ändern ist. Änderungen des Vorhabens, die sich auf die Zahl der 
Plätze der Kindertagespflegestelle, der Plätze der inklusiven Jugendwohneinrichtung oder 

den Umfang der zu errichtenden mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen aus­ 

wirken, erfordern immer eine Anpassung des Vertrages. 

5.2 Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, Maßnahmen gemäß dem Konzept des Grün- und 

Freiflächenplans (Anlage 4) zu realisieren. Die Durchführung der Maßnahmen ist mit dem 
Fachbereich Grünflächen abzustimmen. Abweichungen vom Grün- und Freiflächenplan 

sind nur mit Zustimmung der Fachbereiche Grünflächen und Stadtplanung zulässig. 

5.3 Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, spätestens 14 Monate nach Inkrafttreten des vorha­ 

benbezogenen Bebauungsplans die notwendigen Bauanträge zu stellen oder Bauvorlagen 
einzureichen. Auf Antrag der Vorhabenträgerin kenn Berlin diese Frist um mindestens drei 

bis sechs Monate - auch mehrfach - verlängern. Genehmigungs- und Zusfimrnunqsonfröqe 

für die Erschließung werden so rechtzeitig gestellt, dass die übernommenen Baupflichten 

fristgemäß realisiert werden können. Berlin wird auf eine zügige Bearbeitung der Bau- und 

Genehmigungsanträge hinwirken. 

Die Vertragsparteien sind sich einig, dass ein erheblicher Mangel im Sinn des § 69 Abs. 1 

BauO Bin vorliegt, wenn Inhalte des Bau- oder Vorbescheidantrages einzelnen städtebau­ 
lichen Regelungen dieses Vertrages einschließlich der Anlagen widersprechen, soweit der 

5.4 
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Fachbereich Stadtplanung den Abweichungen gemäß § 5.1 dieses Vertrages und § 5.2 
dieses Vertrages nicht zugestimmt hat. Die Vorhabenträgerin stimmt zu, dass diese Rege­ 
lung auch Anwendung findet auf Bauvorhaben nach § 62 BauO Bln. Zum Nachweis der 
Einhaltung der vertraglichen Regelungen verpflichtet sich die Vorhabenträgerin, die hierfür 
erforderlichen Unterlagen bei der Bauaufsichtsbehörde einzureichen. 

5_5 Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, mit den Baumaßnahmen nach § 5.1 dieses Vertra­ 
ges innerhalb von 18 Monaten nach Vollziehbarkeit der Baugenehmigung(en) oder nach 
Zulässigkeit der Bauausführung gemäß§ 62 Abs. 3 BauO Bln zu beginnen und diese inner­ 
halb von 72 Monaten nach Vollziehbarkeit oder Zulässigkeit fertig zu stellen. Die Maßnah­ 
men gemäß§ 5.2 dieses Vertrages sind spätestens ein Jahr nach Fertigstellung der Bebau­ 
ung fertig zu stellen. 

5.6 Der Vorhabenträgerin ist bekannt, dass Berlin die Rechtsverordnung über den vorhaben­ 
bezogenen Bebauungsplan gemäß § 12 Abs. 6 BauGB aufheben soll, wenn die Erschlie­ 
ßungs- und Baumaßnahmen nicht innerhalb der in§ 5.5 dieses Vertrages vereinbarten Frist 
durchgeführt sind und dies von der Vorhabenträgerin zu vertreten ist. Die Vertragsparteien 
vereinbaren, dass die Rechtsverordnung auch aufgehoben werden kann, wenn die in § 5.3 
dieses Vertrages festgelegte Frist für die Stellung der notwendigen Bauanträge oder Einrei­ 
chung der Bauvorlagen überschritten wird. Aus der Aufhebung der Rechtsverordnung kön­ 
nen Ansprüche gegen Berlin nicht geltend gemacht werden. Für diesen Fall der Aufhebung 
verzichtet die Vorhabenträgerin auf nicht in Anspruch genommene Baugenehmigungen ö­ 
der zulässig gewordene Bauausführungen. 

Teil 111. Öffentliche Grünanlage 

§6 

6.1 

6.2 

Planung und Herstellung sowie Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherungs­ 
pflicht der öffentlichen Grünanlage _ 

Die Vorhabentfägetin plant die - in Anlage 8 rot umrandet dargestellte - öffentliche Grün­ 
anlage mit den jeweiligen in Anlage 8 dargestellten Flächen, der öffentlichen Spielfläche, 
der Grünfläche, der Wege, der Feuerwehrbewequnqsflöche, einschließlich der sich auf dem 
Grundstück der Vorhabenfrägerin befindlichen Biber-Schutzzone und stellt diese - spätes­ 
tens zu Beginn der vollständigen Nutzungsaufnahme des Vorhabens - her. Die Biber­ 
Schutzzone befindet sich auf dem Grundstück der Vorhabenträgerin und grenzt an das in 
der Zuständigkeit des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Spree-Havel befindliche 
Grundstück (naturnaher Uferbereich). Die Vorhabenträgerin übernimmt die Entwicklungs­ 
pflege. Die Genehmigungs- und Herstellunqsplcnunq erfolgt in Abstimmung mit SGA und 
UmNat. Die Planungsvorgaben für die Bäume und die öffentliche Spielplatzfläche ein­ 
schließlich deren Mobiliars erfolgen auf Grundlage des üblichen Anforderungsprofils sowie 
der Mindestanforderungen an Baumpflanzungen des SGA. 

Der Bereich der öffentlichen Grünanlage kann im_ Bebauungsplan-Aufstellungsverfahren für 
die Berechnung des Biotopflächenfaktors für das Vorhabengrundstück herangezogen wer- 
.den. · 
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6.3 Das SGA übernimmt im Bereich der öffentlichen Grünanlage die Pflege und die erforderli- 
chen Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie die Verkehrssicherungspflicht ge­ 
mäß§ 5 Grünanlagengesetz (GrünanlG) für die in Anlage 9 entsprechend rot' umrandeten 
und nummerierten Bäume I bis V und die in Anlage 9 orange schraffierten und rot umran­ 
deten öffentlichen Spielflächen einschließlich deren Mobiliars. 

6.4 Die Vorhabenträgerin führt auf allen anderen Flächen der öffentlichen Grünanlage (d.h. 
ausgenommen der Bäume/Spielflächen gemäß§ 6.3 dieses Vertrages) die Pflege und die 
erforderlichen Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten selbst und auf eigene Kosten 
durch. Die Vorhabenträgerin stellt den Bezirk von der UnJerhaltungslast und der Verkehrs­ 
sicherungspflicht auf allen anderen Flächen der öffentlichen Grüncnlcqe (d.h. ausgenom­ 
men der Bäume/Spielflächen gemäß § 6.3 dieses Vertrages) in dem Umfonq frei, in dem 
der Bezirk die Unterhaltungslast und Verkehrssicherungspflicht gemäß Grünanlagengesetz . 
trägt. Im Verhältnis zu Dritten übernimmt die Vorhabenträgerin die Verkehrssicherungs­ 
pflicht nur in dem Umfang des§ 5 Abs. 2 GrünanlG. 

6.5 Die Konkretisierung der baulichen Abgrenzung der gemäß§ 6.3 dieses Vertrages und§ 6.4 
dieses Vertrages beschriebenen Flächen sowie der privaten und der öffentlichen Flächen 
erfolgt mit diesem Vertrag, sodass die Kennzeichnung der öffentlichen Grünanlage insge­ 
samt jedoch § 3 Abs. 3 GrünanlG entspricht. 

6.6 Sofern die Vorhabenträgerin eine Beleuchtung der Wegeflächen wünscht, übernimmt die 
Vorhabenträgerin die Herstellung, Unterhaltung und Betrieb cuf eigene Kosten. Eine Be­ 
leuchtung muss den Anforderungen des Artenschutzes genügen und ist mit UmNat und 
der/dem Biberbeauftragten abzustimmen. Diese Vorgaben gelten für einen etwaigen Win­ 
terdienst entsprechend. 

§ 7 Private Nutzungen in der öffentlichen Grünanlage 

7.1 Die Vorhabenträgerin ist befugt, die öffentliche Grünanlage für die fußläufige Erschließung 
des „Kopfbaus" und als Erschließung für Feuerwehr und Rettungsdienstwagen zu nutzen. 
Nicht zulässig sind alle anderen privaten Nutzungen, insbesondere Medien, Umzugsfahr­ 
zeuge und Müllfahrzeuge. Schäden an der öffentlichen Grünanlage in Folge der privatnüt­ 
zigen Erschließung (insbesondere Feuerwehr, Rettungsdienstwagen) sind unverzüglich zu 
beseitigen. 

7.2 Mit diesem Vertrag wird eine dauerhafte Nutzungserlaubnis für die fußläufige Erschließung, 
Feuerwehr und Krankenwagen vereinbart. Eine Sondernutzungsgebühr wird nicht erhoben. 

§ 8 Zugänglichkeit der öffentlichen Grünanlage für die Öffentlichkeit, Herstellung und 
Sicherung des Zugangs 

8-1 Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, die im Vorhaben- und Erschließungsplan mit dem 
Buchstaben ABCD bezeichnete Fläche zwischen Köpenicker Straße und öffentlicher Grün­ 
anlage - das sogenannte „Spreefenster" - in einem Umfang von ca. 179 m2 als Geh- und 
Radweg mit einer Breite von mindestens 3 m mit Asphalt herzustellen (Zugang schräg ka­ 
riert dargestellt in Anlage 10). 

Seite 9 von 26 



~· 
8.2 Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, die Zugänglichkeit der öffentlichen Grünanlage für 

die Öffentlichkeit dauerhaft zu gewährleisten. Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, spätes­ 
tens vor Fertigstellung der öffentlichen Grünanlage zu Lasten des Grundstücks Berlin-Kreuz­ 

berg, Köpenicker Straße 10, 11, Flur 193, Flurstück 177, Grundbuchblatt 8546, unentgelt­ 
lich eine Baulast mit folgendem Inhalt eintragen zu lassen: 

,,1. Die im Vorhaben- und Erschließungsplan 2-35b VE, auf der Grundlage des Lage­ 

plans des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs Biermann+Heldt vom 

17.08.2023, grau angelegte Fläche b steht jederzeit und uneingeschränkt als Geh­ 
und Radfahrweg für die Allgemeinheit zur Verfügung. 

2. Die im Vorhaben- und Erschließungsplan 2-35b VE, auf der Grundlage des Lage­ 

plan des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs Biermann+Heldt vom 
17.08.2023, grau angelegte Fläche b steht jederzeit und uneingeschränkt dem Land 

Berlin als Fahrweg zum Zwecke der Unterhaltung der öffentlichen Grünanlage zur Ver­ 

fügung." 

8.3 Die Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht für die in § 8.1 dieses Vertrages bezeich­ 

nete Fläche bleibt beim Eigentümer des Grundstücks. 

8.4 Die Vorhabenträgerin stellt an der Einmündung vom Geh~eg Köpenicker Straße in die in 
Anlage 10 dargestellte Fläche eine abschließbare Schrarikenanlage her. Angrenzend an 

die Schranke ist eine Öffnung von mindestens 1,20 m Breite für Fußgänger und Radfahrer 
vorzusehen. Die Ausführungsplanung ist dem SGA zur Genehmigung vorzulegen. Die Vor­ 

habenträgerin stellt dem SGA die für die Öffnung der Schronkencnlcqe erforderlichen 

Schlüssel dauerhaft zur Verfügung. 

§ 9 Steganlage, Zuwegung 

9.1 Für den Fall, dass Berlin die Planung der Steganlagen am Spreeufer umsetzt, um die öffent­ 
lichen Uferflächen von der Köpenicker Strcße 11, 12 in Richtung May-Ayim-Ufer zu verbin­ 

den, werden die Vorhabenträgerin und der Bezirk eine einvernehmliche Lösung erzielen, 

die ermöglicht, dass von der öffentlichen Grünanlage eine Zuwegung zur Steganlage ent­ 

lang des „Kopfbaus" in Richtung Köpenicker Straße 10A geführt werden kann. 

9.2 Die Vorhabenträgerin plant die Errichtung von Balkonen, auch an der Westfassade des 
Gebäudes, dort zum Teil über der öffentlichen Grünfläche. Sollte insoweit hinsichtlich Ver­ 
ortung und Ausführung der Balkone zwischen den Vertragsparteien noch Regelungsbedarf · 
bestehen, sind die Vertragsparteien verpflichtet, insoweit Verhandlungen zu einem Nach­ 
trag zu diesem Vertrag aufzunehmen. Erklärt eine der Vertragsparteien diese Nachtrags­ 
Verhandlungen für gescheitert, sind die Vorhobentröqerin und Berlin - unabhängig von 
§ 25.1 dieses Vertrages- jederzeit zum Rücktritt von diesem Vertrag berechtigt. Auf den 
Haftungsausschluss des Landes Berlin nach § 23 dieses Durchführungsvertrages wird hin­ 
gewiesen. 
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§ 10 Öffentliche wohnungsnahe Grünfläche 

10.1 Aus der mit dem Vorhaben geplanten Wohnfläche in einem Urnfcnq von 15.678 m2 folgt 
ein Bedarf an öffentlicher wohnungsnaher Grünfläche im Umfang von 1.884 m2

• 

10.2 Das Vorhabengrundstück befindet sich in einem Gebiet der Versorgungsstufe „mittel", wel­ 
ches mit öffentlichen wohnungsnahen Grünflächen unterversorgt ist. 

10.3 Auf dem Vorhabengrundstück selbst kann der Bedarf an öffentlicher wohnungsnaher Grün­ 
fläche - insbesondere über die auf dem Vorhabengrundstück errichtete öffentliche Grün­ 
anlage hinaus - gemäß § 10.1 dieses Vertrages nicht gedeckt werden. Die Vorhabenträ­ 
gerin ist daher verpflichtet, in Höhe von (1.057 m2 x 175,00 EUR/m2 =) 184.975,00 EUR 
brutto (inkl. Umsatzsteuer) zuzüglich der Kosten für Entwicklungspflege für drei Jahre in Höhe 
von (1.057 m2 x 5,40 EUR/m2 pro Jahr x 3 Jahre =) 17.123,40 EUR brutto (inkl. Umsatz­ 
steuer) abzulösen. 

10.4 Der Bezirk bestimmt innerhalb von spätestens 72 Monaten nach Völlziehbarkeit der Bouqe­ 
nehmigung(en) oder nach Zulässigkeit der Bauausführung die öffentliche(n) wohnungs­ 
nahe(n) Grünfläche(n) oder entsprechende Grünanlage(n), für deren Herstellung, Sanierung 
und/oder sonstige (Pflege-) Maßnahmen der Ablösebetrag gemäß§ 10.3 dieses Vertrages 
ganz oder anteilig zu verwenden ist. Mit Bestimmung des Verwendungszwecks fordert der 
Bezirk die Vorhabenträgerin zugleich zur Zahlung des Ab[ösebetrages auf und ist die Vor­ 
habenträgerin verpflichtet, den Ablösebetrag innerhalb eines Mon,ats auf ein vom Bezirk 
angegebenes Konto mit entsprechendem Verwendungszweck zu überweisen. 

10.5 Sollte der Bezirk das Bestimmungsrecht gemäß § 10.4 dieses Vertrages nicht fristgemäß 
innerhalb von 72 Monaten nach Vollziehbarkeit der Baugenehmigung(en) oder nach Zuläs­ 
sigkeit der Bauausführung gegenüber der Vorhabenträgerin ausgeübt haben, erlischt die 
Zahlungsverpflichtung gemäß § 10.3 dieses Vertrages. Der Bezirk ist zur unverzüglichen 

. Rückzahlung eines etwa geleisteten Ablösebetrages verpflichtet, sollte eine bestimmungs­ 
gemäße Verwendung gemäß§ 10.4 dieses Vertrages nicht möglich sein. 

Teil IV. Soziale Infrastruktur 

§ 11 Inklusive Jugendwohneinrichtung 

11.1 Die Vorhabenträgerin beabsichtigt, freiwillig zusätzlich zu den geplanten 190 Wohneinhei­ 
ten Flächen für 8 Wohnplätze (und zusätzlich einem Wohnplatz für Betreuer*innen) für eine 
inklusive Jugendwohneinrichtung nach§§ 27, 41 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII i.V.m. § 34 
SGB VIII sowie für weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe gemäß§§ 76,113 SGB IX i.v.rn. 
§ 134 SGB IX zu errichten. 

ll.2 In der inklusiven Jugendwohneinrichtung werden Kinder und Jugendliche ganztägig (24 
Stunden) durch Erzieher*innen, Sozialpädagog*innen und weiteres Fachpersonal betreut. 
Die Größe der inklusiven Jugendwohneinrichtung richtet sich nach den Zielsetzungen des 
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Betreibers und beläuft sich auf zwischen sechs und acht Kinder und Jugendliche. Ein ent­ 
sprechendes Betreiberkonzept ist diesem Vertrag beigefügt (Anlage 11). 

11.3 Die Flächen im Umfang von ca. 251 m2, auf der die Nutzung durch eine inklusiven Jugend­ 
wohneinrichtung ermöglicht Werden soll, und das Raumprogramm e.rgeben sich aus Anlage 
12. Die inklusive Jugendwohneinrichtung soll in den unteren Etagen des geplanten Gebäu­ 
des errichtet werden und soll die Nutzung von Außenflächen möglich sein. 

11.4 Die Auswahl des Betreibers sowie die Prüfung des Betreiberkonzepts erfolgen durch das 
Jugendamt. Auch im Fall eines Betreiberwechsels bedarf es einer unverzüglichen Abstim- 
mung mit dem Juqendornt, ' · 

§ 12 Kindertagespflegestelle 

12.1 Die Vorhabenträgerin beabsichtigt, freiwillig eine Kindertagespflegestelle init mindestens 
10 Plätzen zu errichten. Klargestellt wird hierzu, dass ausweislich der Stellungnahme des 
Jugendamtes vom 11.03.2024 das Vorhaben der Vorhabenträgerin keinen ungedeckten 
Bedarf an Kindertoqesbetreuunqsplötzen in der Bezirksregion (Nördliche Luisenstadt) aus­ 
löst, ein Wohnfolgebedarf nach den Maßgaben des „Berliner Modells der kooperativen 
Baulandentwicklung" besteht demnach nicht. Die Vorhabenträgerin stellt gemäß § 12.1 
dieses Vertrages sicher, dass die Kindertagespflegestelle nach den Richtlinien und sonsti­ 
gen Vorgaben Berlins und den Be-stimmungen des SGB VIII errichtet wird und entsprechend 
betrieben werden kann. Zu den Richtlinien und Vorgaben gehört die Ausführungsvorschrift 
Kindertagespflege in der Fassung 01.01.2023 sowie die schriftlichen Vorgaben zur Ausstat­ 
tung von Räumlichkeiten einer Verbundtcqespfleqestelle für mindestens 10 Betreuungs­ 
plätze in der Fassung vom 21.03.2023 von der Abteilung Jugend, Familie und Gesundheit 
Jugendamt - Kindertagespflege gemäß Anlage 13: 

12.2 Die Vcirhabenträgerin errichtet gemäß§ 12.1 dieses Vertrages die Kindertagespflegestelle 
im Erdgeschoss des geplanten Gebäudes mit Zugang zum Außenbereich ausweislich An­ 
lage 14. 

§ 13 Kosten für Grundschulerweiterung/Grundschulneubau 

13.1 Durch den von der Vorhabenträgerin geplanten Wohnungsbau entsteht nach den diesem 
Vertrag zugrundeliegenden Berechnungen ein Bedarf an 19 Plätzen in Grundschulen. Die 
Berechnungen basieren auf einem standardisierten Verfahren und den in Berlin zugrunde 
zu legenden Richtwerten. 

13.2 Ausweislich Stellungnahme vom 19.01.2024 hat Berlin festgestellt, dass der sich ergebende 
Bedarf an Grundschulplätzen in den vorhandenen Grundschulen des Schulentwicklungs­ 
raums (Bezirksregion 111, Schulregion 111, Nördliche Luisenstadt) gedeckt werden kann, so­ 
dass die Vorhabenträgerin nicht verpflichtet ist, Kosten für Grundschulerweiterung/Grund­ 
schulneubau zu übernehmen. 
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Teil V. Bindungen im Mietwohnungsbau 

§ 14 Mietpreisbindung und Belegungsrechte 

14.1 Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, auf dem Vorhabengrundsföck und in dem als An­ 
lage 15 beigefügten Lageplan farbig gekennzeichneten Flächen unter Beachtung der in § 
5.3 dieses Vertrages und § 5.5 dieses Vertrages geregelten Fristen für Antragstellung oder 
Anzeige, Baubeginn und Fertigstellung auf einer Geschossfläche im Umfang von mindes­ 
tens 4.703 m2 nach den Wohnungs~auförderungsbestimmunge~ des Landes Berlin {im Fol­ 
genden auch: ,,WFB") förderfähige Mietwohnungen zu errichten {mietpreis- und belegungs­ 
gebundene Wohnungen). 

Für diese Wohnungen gelten die in den folgenden Absätzen bestimmten Mietpreis- und Be­ 
legungsbindungen unmittelbar aus diesem Vertrag und zwar auch dann, wenn aus von der 
Vorhabenträgerin zu vertretenden Gründen Fördermittel aus dem Wohnungsbauförde­ 
runqsproqrornrn nicht oder nicht in dem vertraglich geschuldeten Umfang gewährt werden 
{siehe§ 14.7 dieses Vertrages). Bei von der Vorhabenträgerin zu vertretenden Nichtgewäh­ 
rung von Fördermitteln sind die zum Zeitpunkt der Baugenehmigung oder, soweit keine Ge­ 
nehmigung erforderlich ist, die zum Zeitpunkt der Einreichung der erforderlichen Unterlagen 
bei der Bauaufsichtsbehörde geltenden Förderbestimmungen zur Bestimmung der Förder­ 
fähigkeit heranziehen. 

· 14.2 Die Vorhabenträgerin zeigt unter Beachtung der Fristen nach § 5.3 dieses Vertrages und 
) 

§ 5.5 dieses Vertrages spätestens bei Einreichung des Bauantrags oder im Fall der Geneh- 
migungsfreistellung bei Einreichung der erforderlichen Unterlagen gegenüber dem Foch­ 
bereich Stadtplanung an, welche Mietwohnungen in der vorbezeichneten Weise gebunden 
sind. Die Anzeige kann auch durch Vorlage des Bewilligungsbescheides oder des Förder­ 
vertrages erfolgen. Als Nachweis der für die gebundenen Wohnungen genutzten Geschoss­ 
fläche hat die Vorhabenträgerin mit der Anzeige der gebundenen Wohnungen eine Ge­ 
schossflächenberechnung einer Vermessungsstelle im Sinn von§ 2 Vermessungsgesetz Ber- 

. lin vorzulegen. Kommt die Vorhabenträgerin der Anzeigepflicht auch nach Aufforderung 
Berlins nicht innerhalb von vier Wochen nach, kann Berlin die Bestimmung der gebundenen 
Mietwohnungen selbst nach billigem Ermessen vornehmen. Soweit die Zahl der Wohnungen, 
welche dem nach den WFB geforderten Standard entsprechen, hierfür nicht ausreicht, kön­ 
nen auch andere der nach dem Bauantrag oder im Fall der Genehmigungsfreistellung nach 
den einzureichenden Unterlagen geplanten Wohnungen bestimmt werden. 

14.3 Die Bindungsfrist beträgt 30 Jahre ab mittlerer Bezugsfertigkeit der gebundenen Wohnun­ 
gen. Soweit die mittlere Bezugsfertigkeit nicht nach den WFB von der Investitionsbank Berlin 
(188) festgestellt wird, hat die Vorhabenträgerin die bezugsfertige Herstellung von 50 Pro­ 
zent der im Vertragsgebiet geplanten gebundenen Wohnungen (mittlere Bezugsfertigkeit) 
gegenüber dem Fachbereich Stadtplanung anzuzeigen. Die Frist beginnt in diesem Fall erst 
nach Zugang der Anzeige durch die Vorhabenträgerin. Die vertraglichen Bindungen gelten 
unabhängig von einem etwaigen vorzeitigen Erlöschen förderrechtlich begründeter Bindun­ 
gen fort. 

14.4 Die nach diesem Vertrag mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen dürfen wäh­ 
rend der Bindungsfrist nur Haushalten zum Gebrauch überlassen werden, die ihre Wohnbe- 
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rechtigung gegen Übergabe eines noch § 27 Abs. 1 Gesetz über die soziale Wohnraumför- 
derung (WoFG) ausgestellten und zum Zeitpunkt der Überlassung der Wohnung im Land 
Berlin gültigen Wohnberechtigungsscheines (WBS) nachweisen. Dabei sind diese Wohnun­ 
gen Haushalten wie folgt zu überlassen: 

1;.4.4.1 Wohnungen, die nach Nr. 4.1 WFB 2023 gefördert wurden, nur an einen berechtig­ 

ten Haushalt, dessen Einkommen die Einkommensgrenze von 140 % nicht über­ 
schreitet, 

14.4.2 Wohnungen, die nach Nrn. 4.2 und 4.4.1 WFB 2023 gefördert wurden, nur an einen 
' . ' ' 

- - ---- berechtigten Haushalt, dessen Einkommen die Einkommensgrenze von 180 % nicht 

überschreitet, 

14.4.3 Wohnungen, die nach Nr. 4.3 WFB 2023 gefördert wurden, nur an einen berechtig­ 
ten Haushalt, dessen Einkommen die Einkommensgrenze von 220 % nicht über­ 
schreitet. 

Von der Verpflichtung zur Vorlage eines Wohnberechtigungsscheines wird abgesehen, so-_ 
weit Wohnraum an Klienten anerKOnnt gemeinnütziger, soziolpödoqoqischer oder thera­ 
peutischer Einrichtungen zu deren Nutzung vermietet wird und das bezirkliche Wohnungs­ 
amt dem zustimmt. Soweit aufgrund förderrechtlicher Bestimmungen eine Freistellung nach 

§ 30 WoFG erforderlich ist, tritt diese an die Stelle der Zustimmung des Wohnungsamtes. 

14.5 Während der Bindungsfrist darf der vereinbarte Mietzins (Nettokaltmiete ohne kalte und 
warme Betriebskosten) für die mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen die sich 

aus den folgenden Bestimmungen ergebenden Beträge nicht übersteigen: 

14.5.1 Die anfängliche monatliche Miethöhe (nettokalt - ohne kalte und warme Betriebs­ 
kosten) beträgt ab mittlerer Bezugsfertigkeit für 

14.5.1.1 die nach Nr. 4.1 WFB 2023 geförderten Wohnungen, die an einen berech­ 
tigten Haushalt, dessen Einkommen die Einkommensgrenze von 140 % 
nicht überschreitet, zu überlassen sind, maximal 7,00 Euro/m2 Wohnflä­ 

ehe, 

14.5.1.2 die nach Nrn. 4.2 und 4.4.i WFB 2023 geförderten Wohnungen, die an 

einen berechtigten Haushalt, dessen Einkommen die Einkommensgrenze 
von 180 % nicht überschreitet, zu überlassen sind, maximal 9,50 Euro/m2 

Wohnfläche, 

14.5.1.3 die nach Nr. 4.3 WFB 2023 geförderten Wohnungen, die an einen berech­ 

tigten Haushalt, dessen Einkommen die Einkommensgrenze von 220 % 
nicht überschreitet, zu überlassen sind, maximal 11,50 'Euro/m2 Wohnflä­ 
che. 

14.5.2 Die monatliche Bewilligungsmiete darf alle zwei Jahre ab mittlerer Bezugsfertigkeit 

des Förderobjektes erhöht werden; erstmalig zum Monatsersten, der nach Ablauf 
von zwei Jahren ab mittlerer Bezugsfertigkeit des Förderobjektes folgt. 

14.5.2.1 Für Wohnungen, die nach Nummer 4.1 WFB 2023 gefördert wurden, beträgt 
die Erhöhung bis zum Ablauf des vierzehnten Jahres nach Feststellung der 

mittleren Bezugsfertigkeit bis zu 0,20 Euro je m2 Wohnfläche, danach bis zu 
0,25 Euro je m2 Wohnfläche. 
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14.5.2.2 Für Wohnungen, die nach Nummern 4.2 und 4.4.1 WFB 2023 gefördert wur- 

den, beträgt die Erhöhung bis zum Ablauf des vierzehnten Jahres nach Fest­ 
stellung der mittleren Bezugsfertigkeit bis zu 0,25 Euro je m2 Wohnfläche, 
danach bis zu 0,30 Euro je m2 Wohnfläche. 

14.5.2.3 Für Wohnungen, die nach Nummer 4.3 WFB 2023 gefördert wurden, beträgt 
die Erhöhung bis zum Ablauf des vierzehnten Jahres nach Feststellung der 
mittleren Bezugsfertigkeit bis zu 0,30 Euro je m2 Wohnfläche, danach bis zu 
0,35 Euro je m2 Wohnfläche. 

. ' . ' ' 
14.5.3 Die nach § 14.5.1 dieses Vertrages vereinbarte anfängliche Miethöhe sowie die 

nach § 14.5.2 dieses Vertrages vereinbarte Mieterhöhung dürfen die Miethöhe ver­ 
gleichbarer, nicht preisgebundener Wohnungen nicht überschreiten. 

14.5.4 Die Vorhabenträgerin wird die Wohnungsnutzer/innen schriftlich in einer Anlage 
zum Miet- und oder Nutzungsvertrag über die voraussichtliche Mietentwicklung bis 
zum Ende der Bindungsfrist informieren. 

14.5.5 Für die gebundenen Wohnungen sind unbefristete Mietverträge abzuschließen. Der. 
Abschluss von Staffelmietvereinbarungen und von aufschiebend bedingten Mieter­ 
höhungsverlangen werden für die Dauer der Mietpreis- und Belegungsbindung aus­ 
geschlossen. 

14.5.6 Provisionen für die Vermittlung und Vermietung dürfen bei der Vermietung der miet­ 
preis- und belegungsgebundenen Wohnungen nicht gefordert werden: 

14.5.7 Die Vorhabenträgerin darf für die nach § 14.1 dieses Vertrages gebundenen Miet­ 
wohnungen 

14.5.7.1 eine Leistung zur Abgeltung von Betriebskosten nur nach Maßgabe der 
§§ 556, 556a und 560 BGB und 

14.5.7.2 eine einmalige oder sonstige Nebenleistung nur insoweit, als sie nach den 
Vorschriften des Landes zugelassen ist, 

fordern, sich versprechen lassen oder annehmen. 

14.5.8 Die Vorhabenträgerin darf die Vermietung der mietpreis- und belegungsgebunde­ 
nen Wohnungen nicht von der V~mietung von zu Wohnzwecken ungeeigneten Räu­ 
men (z.B. Kellerräume, Garagen) abhängig machen. 

14.5.9 Die Vorhabenträgerin darf Mieterhöhungen während der 30-jährigen Bindungsfrist 
aufgrund von Modernisierungsmaßnahmen nur geltend machen, soweit sich die 
Vorhabenträgerin gegenüber dem Wohnungsamt als zuständiger Stelle durch ge­ 
eignete Unterlagen nachweist, dass diese auf Umständen beruhen, die die Vorha­ 
benträgerin nicht zu vertreten hat, oder die betroffenen Mieterhaushalte ihr im Rah­ 
men einer Mieterversammlung zugestimmt haben. Soweit nach· förderrechtliche.n 
Bestimmungen ein entsprechender Nachweis gegenüber der I BB zu führen ist, tritt 
dieser an die Stelle des Nachweises gegenüber dem Wohnungsamt. Die Umlage 
der aus der Modernisierung resultierenden Kosten nach §§ 559 Abs. 1 und 559a 
Abs. 1 BGB darf höchstens 6 Prozent betragen. 
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14.5.10 

,, 
Im Fall der Bildung von Wohneigentum für die gebundenen Wohnungen ver­ 

pflichtet sich die Vorhabenträgerin, auf die Geltendmachung von Eig~nbedarf ge­ 
mäß§ 573 Abs. 2 BGB sowie auf den Abverkauf einzelner gebundener Wohnungen 
bis zum Ablauf des zehnten Kalenderjahres nach dem Ende des Bindungsfrist zu 
verzichten, ein Global-Verkauf aller gebundener Wohnungen bleibt davon unbe­ 
rührt. 

14.6 Die Vorhabenträgerin hat bis zum Ablauf der Mietpreis- und Belegungsbindung gegenüber· 
dem Wohnungsamt die Einhaltung der oben genannten Bindungen bei jeder Wiedervermie­ 
tung durch Vorlage des Mietvertrags sowie de·s Wohnberechtigungsscheins des/der Mie­ 
ters/in nachzuweisen. Die Vorhabenträgerin übergibt dem Wohnungsamt jährlich zum 31. 
Dezember eine Mieterliste mit Angabe des jeweiligen Mietzinses für die in § 14.1 dieses 
Vertrages gebundenen Wohnungen. Die vorgenannten Nachweispflichten greifen nicht, 
wenn und soweit die Vorhabenträgerin aufgrund förderrechtlicher Bestimmungen vergleich­ 
bare Nachweise gegenüber der I BB beizubringen hat. 

14.7 Die Vertragsparteien gehen übereipstimmend davon aus, dass zur Umsetzung der sich aus 
diesem Paragrafen ergebenden Verpflichtungen Fördermittel nach den WFB bereitstehen. 
Sofern der Vorhabenträgerln auf ihren vollständigen und förderföhiqen Antrag hin von Ber­ 
lin keine Wohnungsbauförderung bewilligt wird oder wenn die Zahl der der Vorhabenträge­ 
rin bewilligten geförderten Wohnungen den nach § 14.1 dieses Vertrages geforderten Um­ 
fang unterschreitet, entfällt die Verpflichtung nach § 14.1 dieses Vertrages im Umfang der 
nicht geförderten Wohnungen. In diesen Fällen sind die nach § 22 dieses Vertrages bereits 
zur Sicherung der Belegungsbindung erfolgten Eintragungen im Grundbuch zu löschen, o­ 
der - im Fall der teilweisen Bewilligung - auf die geförderten Wohnungen zu beschränken. 
Die Vertragsparteien verpflichten sich, die hierzu erforderlichen Erklärungen abzugeben. 

Eine darüberhinausgehende Bindung an die Bewilligung von Wohnungsbaufördermitteln 
besteht nicht. Die Mietpreis- und Belegungsbindungen gelten insbesondere auch dann, 
wenn die Vorhabenträgerin auf die Einreichung eines bewilligungsfähigen Antrags auf För­ 
derung für die zu errichtenden mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen verzieh- 

. tet, einen solchen eingereichten Antrag vor Bewilligung zurückzieht oder auf die bewilligte 
Förderung verzichtet oder soweit aufgrund eines sonst von der Vorhabenträgerin zu vertre­ 
tenden Umstands die Förderung nicht in dem beantragten Umfang bewilligt wird. 

14.8 Soweit die für die Wohnungsbauförderung maßgeblichen Bestimmungen nach Vertragsab­ 
schluss geändert werden und die Wohnungsbauförderung für das Vorhaben auf dieser 
Grundlage gewährt wird, gelten die vorgenannten Mietpreis- undBelequnqsbindunqen aus 
diesem Vertrag mit folgenden Maßgoben: Anstelle der in den § 14.3 dieses Vertrages, 
§ 14.4 und § 14.5 dieses Vertrages bestimmten Konditionen der Mietpreis- und Belegungs­ 
bindungen gelten die hierauf bezogenen Konditionen der dann anzuwendenden neuen WFB 
entsprechend. Im Fall alternativer Fördervarianten gelten diejenigen Konditionen, die den 
in diesem Vertrag geregelten am nächsten kommen. Die Dauer der Bindungen beträgt auch 
in diesem Fall unabhängig von gegebenenfalls abweichenden förderrechtlichen Bestim- · 
mungen 30 Jahre. 
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Teil VI. Erschließung, Tiefgarage 

§ 15 Erschließungspflicht, Kostenübernahme 

15.1 Das Vorhabengrundstück ist über die Köpenicker Straße erschlossen. 

15.2 . Die Vorhabenträgerin wird alle für die Erschließung und Bebauung des Vorhobenqrund­ 
stücks im Plangebiet erforderlichen Vorbereitungs- und Ordnungsmaßnahmen durchführen 
sowie deren Kosten übernehmen. Insbesondere wird die Vorhabenträgerin die heute auf 
dem Vorhabengrundstück noch vorhandenen Gewerbebauten zu rückbauen und die Böden 
entsiegeln. 

15.3 Ferner verpflichtet sich die Vorhabenträgerin zur Übernahme der Planungsarbeiten und - 
kosten einschließlich der Erstellung erforderlicher Gutachten, Bekanntmachungen für den 
gesamten Planungsprozess auch nach Festsetzung der Rechtsverordnung. 

15.4 Vor Abschluss des Verfahrens bzw. vor einer möglichen Planreife übergibt der Vorhaben­ 
träger Berlin drei beglaubigte Kopien des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sowie eine 
pdf-Dotei und eine dxf-Datei. 

15.5 Eine nicht mit den Nutzungen des Vorhabens im Zusammenhang stehende gesonderte ge­ 
werbliche Nutzung der Tiefgarage ist grundsätzlich ausgeschlossen. Soweit und so lange 
kein vom Vorhaben ausgelöster Bedarf besteht, ist auch eine nicht mit den Nutzungen des 
Vorhabens im Zusammenhang stehende gesonderte gewerbliche Nutzung der Tiefgarage 
zulässig. 

Teil VII. Weitere vorhaben bezogene Bestimmungen 

§ 16 Einzelhandelsbeschränkung 

Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, nur kleinflächigen Einzelhandel mit Ladeneinheiten 
umzusetzen, die eine jeweilige Verkaufsfläche von höchstens 799 m2 aufweisen. 

§ 17 Immissionsschutz 

Aufgrund der geplanten Einzelhandelsnutzung sind zum Schutz vor Gewerbelärm Anliefe­ 
rungen und Verladungen in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr ausgeschlossen. 

§ 18 N iedersch lagswasserbewi rtschoftu ng 

Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, die in der „Machbarkeitsstudie zur Regenentwässe­ 
rung" (Voigt Ingenieure, Erläuterungsbericht, 13.02:2023) beschriebenen Grundsätze zur· 
Regenwasserbewirtschaftung umzusetzen. Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen kön­ 
nen insbesondere die Begrünung der Dachflächen und die Zwischenspeicherung von Re­ 
genwasser in Wasser-Retentionsboxen auf den Dachflächen sowie die Ausbildung von Mul­ 
den und/ oder Versickerungsbecken in den Freianlagen sein. 
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§ 19 Artenschutz: Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

19.1 Entsprechend des Artenschutzfachbeitrages vom 20.02.2018 in der Fortschrelbunq vo_m 
18.07.2022 ist ?ie Vorhabenträgerin verpflichtet, folgende Vermeidungsmaßnahmen (V) 
zur Abwendung orfenschutzrechtllcher Zugriffsverbote umzusetzen: 

19.1.1 Jahreszeitliche Beschrönkunq der Rodung in der Zeit vom 1.10. bis 29.02. 

19.1.2 Kontrolle der beiden Spalten in der Brandwand auf Quartiere von Fledermäusen, 
zeitnah vor der Verbauung der Brandwand, vorzugsweise zwischen September und 
Oktober, ggf. Umsetzen durch eine fachkundige Person, sofortiges .Verschließen der 
Spalten nach Beräumung 

19.1.3 Anlage eines blickdichten, massiven, mindestens 2 m hohen Schutzzauns einschließ­ 
lich einer Tür für Kontrollzwecke für den Biber, um den gesamten Uferbereich und 
die geplante Biberzone während der Bauphase, der abgezäunte Bereich darf nur 
zu Kontrollzwecken durch eine fachkundige Person und/oder zu anderen zwingend 

· erforderlichen Tätigkeiten betreten werden, die Funktion des Bauzauns ist während 
der gesamten Bauzeit zu gewährleisten, 

19.1.4 Sicherstellen eines kontinuierlichen Nahrungsangebotes durch Ablagerung des Ge­ 
hölzschnitts, der zur Baufeldberäumung im Uferbereich zu fällenden Bäume und zu 
rodenden Gehölze (insbesondere Weiden) sowie aufgrund von Pflegemaßnahmen 
.onfcllenden Gehölzschnitts in Abstimmung mit einer fachkundigen Person im nicht 
vom Baufeld betroffenen Uferbereich in den ersten drei Jahren nach Fertigstellung 
der Biberzone ist in Abstimmung mit einer fachkundigen Person in denWintermona­ 
ten ggf. zusätzlicher Gehölzschnitt (v.a. Weiden, Pappeln, aber auch Hasel, Hart­ 
riegel, Holunder) in Ufernähe abzulegen, 

19.2 Entsprechend des Artenschutzfachbeitrages vom 20.02.2018 in der Fortschreibung vom 
18.07.2022 ist die Vorhabenträgerin verpflichtet, folgende vorgezogenen Ausgleichsmaß­ 
nahmen (AcEF) umzusetzen: 

. 19.2.1 Kontrolle von zu rodenden Bäumen auf Höhlen vor Beginn der Brutperiode sowie 
Verschluss der beiden Spalten in der Brandwand vor Beginn der Brutperiode durch 
eine fachkundige Person, 

19.2.2 Anbrinqen von Fledermausquartieren als Ersatzquartiere für den Verlust von Spalten 
in der Brandwand mit Ouartierpotenzial vor der Verbauung der Brandwand an ge­ 
eigneten Gehölzen oder Gebäuden im Umfeld, 

19.2.3 Herstellung einer störungsfreien Biberlebensstätte auf 250 m2 mit Verbesserung des 
Nahrungsangebotes und Schaffung von Bereichen mit Deckung zum Verbleib tags­ 
über (,,Biberschutzzone"), die Maßnahme ist mit dem Wasserstraßen- und Schiff­ 
fahrtsamt Spree-Havel abzustimmen, zur Herstellung der Störungsfreiheit ist ein 
nicht öffentlich zugänglicher Uferbereich mit einer übersteigsicheren, weitgehend 
blickdichten Einrichtung (inkl. Zugangsmöglichkeit zu Kontroll- und Pflegezwecken) 
zu erstellen, .zur Verbesserung des Nahrungsangebots Einbringen von 90 Steckhöl­ 
zern aus Weidenstamm- und/oder Stangenholz (2 m Länge, 10-30 cm Durchmes­ 
ser, ggf. Gewinnung vor Ort), Pflanzung von Ströuchern zur Herstellung einer De­ 
ckung aus gebietseigenen Herkünften: 15 x Schlehe, 10 x Purgier-Kreuzdorn, 20 x 
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Gemeine Hasel, 20 x Blutroter Hartriegel, 10 x Eingriffeliger Weißdorn und 10 x 
Himbeere, Verwendung gebietseigener Herkünfte. Umsetzung vor Baubeginn. 

19.3 Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, im Rahmen der Ausführungsplanung bei Gestaltung 
von Fassaden und Bauteilen wie Balkonen das Rundschreiben SenStadtUm I E Nr. 1/2014 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 25.04.2014 (Naturfreundliches 
Bauen mit Glas und Licht) zu berücksichtigen. 

19.4 Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, das Bauvorhaben mit ökologischer Baubegleitung 
umzusetzen. 

19.5 Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der Baumschutzverordnung ist die Vorha­ 
benträgerin berechtigt, die auf dem Vorhabengrundstück notwendig zu fällenden Bäume zu 
beseitigen und ist die Vorhabenträgerin verpflichtet, hierfür den gesetzlich vorgegebenen 
Ausgleich zu schaffen und zu leisten. 

Teil VIII. Sicherung der Verpflichfungen, Haftungsausschluss 

§ 20 Finanzierungsbestätigung und Sicherheitsleistungen 

20.1 Die Vorhabenträgerin hat Berlin vor Erteilung einer (ersten) Baugenehmigung oder vor Zu­ 
lässigkeit der Bauausführung nach § 62 Abs. 3 BauO Bin, spätestens aber vor Baubeginn, 
eine Finanzierungsbestätigung eines Kreditinstituts oder Kreditversicherers vorgelegt, 
das/der in der Europäischen Union, in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens 
über deri Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem Staat der Vertragsparteien des 
WTO-Abkomi'nehs über das öffentliche Beschaffungswesen zugelassen ist. Aus der Finan­ 
zierungsbestätigung geht hervor, dass die Bank die Bereitstellung erforderlicher Fremdmit- , . . 

tel übernimmt und dass aufgrund der von der Bank geprüften Bonität der Vorhabenträgerin 
zu erwarten ist, dass diese die erforderlichen Eigenmittel aufbringt. 

20.2 Zur Sicherung der sich aus diesem Vertrag für die Vorhabenträgerin ergebenden Verpflich­ 
tungen leistet die Vorhabenträgerin spätestens bis zum In-Kraft-Treten des vorhabenbezo­ 
genen Bebauungsplans oder, wenn eine Baugenehmigung nach § 33 BauGB beantragt 
wird, spätestens bis zum Zeitpunkt der Antragstellung Sicherheit durch Übergabe unbefris­ 
teter selbstschuldnerischer Bürgschaften eines Kreditinstituts oder Kreditversicherers, 
das/der in der Europäischen Union, in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem Staat der Vertragsparteien des 
WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen zugelassen ist. 

20.3 Folgende Bürgschaften sind zu übergeben: 

20.3.1 eine Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 121.617,65 EUR netto für Planung 
und Herstellung sowie Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlage gemäß 
§ 6 dieses Vertrages, . 

20.3.2 eine Vertragserfüllungsbürgschaft von 18.030,25 EUR netto für die Errichtung der 
Durchwegung von der Köpenicker Straße (,,Spreefenster") als Zuwegung der öffent­ 
lichen Grünanlage gemäß§ 8 dieses Vertrages. 
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20.4 Erfüllt die Vorhabenträgerin ihre Verpflichtung nicht, nicht fristgerecht oder fehlerhaft, so ist 

Berlin berechtigt, ihr schriftlich eine angemessene Frist zur Ausführung der Arbeiten zu set- 
. . 

zen. Erfüllt die Vorhabenträgerin bis zum Ablauf dieser Frist die vertraglichen Verpflichtun- 
gen nicht, ist Berlin berechtigt, die Arbeiten auf Kosten der Vorhabenträgerin auszuführen, 
ausführen zu lassen, in bestehende Werkverträge einzutreten und ·noch. offenstehende ei­ 
gene Forderungen Dritter zur Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem Vertrag aus der je­ 
weiligen Bürgschaft zu befriedigen. · 

20.5 Die Bürgschaften für die Vertragserfüllung werden nach der Abnahme durch die jeweils zu­ 
ständige Stelle freigegeben. 

20.6 Die Bürgschaft für die Herstellung der öffentlichen Grünanlage werden durch das SGA nach 
Abnahme der Fertigstellungspflege freigegeben, sobald eine Vertragserfüllungsbürgschaft 
über 20 % der Herstellungskosten für die Entwicklungspflege vorgelegt wurde. Die Bürg­ 
schaft für die Entwicklungspflege wird nach deren Abnahme freigegeben. Die Bürgschaft 
für die Errichtung der Durchwegung wird unverzüglich nach Abnahme der Errichtung freige­ 
geben. 

20.7 Die Bürgschaftsurkunden müssen den Verzicht des Bürgen auf die Einreden der Anfechtung, 
Aufrechnung und Vorausklage gemäß §§ 770, 771 BGB und auf Hinterlegung enthalten. 
Dies gilt nicht für die Aufrechnung mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten For­ 
derungen. 

20.8 Die Kosten für die Beibringung der Bürgschaften und sämtliche damit verbundenen Kosten 
trägt die Vorhabenträgerin. 

§ 21 Vertragsstrafe 

21.1 Bei Nichteinhaltung der Pflichten aus diesem Vertrag sind von der Vorhabenträgerin Ver- 
tragsstrafen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu zahlen. Soweit an anderer 
Stelle dieses oder eines anderen mit der Vorhabenträgerin geschlossenen Vertrags Ver­ 

. tragsstrafen vereinbart werden bzw. wurden, bleiben diese hiervon unberührt. 

21.2 Berlin kann unbeschadet seiner sonstigen Rechte eine Vertragsstrafe verlangen, wenn die 
Vorhabenträgerin den aus§ 11 dieses Vertrages oder§ 12 dieses Vertrages begründeten 
Verpflichtungen zur Errichtung von Flächen für eine inklusive Jugendwohneinrichtung und 
einer Kindertagespflegestelle in dem vereinbarten Umfang trotz angemessener Nachfrist­ 
setzung nicht fristgerecht nachkommt. Die Vertragsstrafe kann sowohl bei nicht fristgerech­ 
ter Antragstellung oder Bauvorlage als auch bei nicht fristgerechtem Baubeginn und bei 
nicht fristgerechter Fertigstellung geltend gemacht werden. Die Höhe der Vertragsstrafe 
beträgt je Verstoß bis zu einer Jahresmiete vergleichbarer Räumlichkeiten. Berlin ist be­ 
rechtigt, die vorgenannten Vertragsstrafen wiederholt bis zur Beendigung des Verstoßes 
festzusetzen, wenn eine schriftlich gesetzte angemessene Nachfrist von im Fall der verspä­ 
teten Antragstellung oder Bauvorlage mindestens vier Wochen, im Fall des verspäteten 
Baubeginns mindestens zwölf Wochen und im Fall der verspäteten Fertigstellung mindes­ 
tens sechs Monaten fruchtlos verstrichen sind. Die Gesamthöhe der Vertragsstrafen bei wie­ 
derholter Geltendmachung darf einen Betrag in Höhe von 10 Prozent der bei einer Ersatz­ 
vornahme entstehenden Kosten nicht überschreiten. Die Vertrcqsstrofe kann nicht mehr gel­ 
tend gemacht werden, wenn 'Berlin unter Inanspruchnahme der Erfüllungsbürgschaft aus § 
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20 dieses Vertrages 'die Flächen für eine inklusive Jugendwohneinrichtung oder die Kinder­ 
tagespflegestelle selbst an anderer Stelle errichtet oder durch Dritte errichte~ lässt. 

21.3 Unterlässt die Vorhabenträgerin unter Verstoß gegen die Pflichten nach§ 11 dieses Vertra­ 
ges und § 12 dieses Vertrages die Inbetriebnahme der inklusiven Jugendwohneinrichtung 
oder der Kindertagespflegestelle oder überlässt die Vorhabenträgerin die dafür vorgese­ 
henen Räume für eine andere Nutzung oder unter Verstoß gegen die Pflichten nach § 11 
dieses Vertrages und § 12 dieses Vertrages die inklusive Jugendwohneinrichtung oder die 
Kindertcqespfleqestelle einem anderen Träger, als nach dieser Bestimmung vorgesehen, 
zu einem höherem als dem ortsüblichen Mietzins für inklusive Jugendwohneinrichtungen o­ 
der Kindertagespflegestellen oder ohne das erforderliche Einvernehmen mit Berlin, kann 
Berlin eine Vertragsstrafe in Höhe von bis zu einer Jahresmiete für vergleichbare Räumlich­ 
keiten verlangen. Berlin. ist berechtigt, die vorgenannten Vertragsstrafen bei fortgesetztem 
Verstoß sowie im Wiederholungsfall erneut bis zur Beendigung des Verstoßes festzusetzen, 
wenn eine schriftlich gesetzte angemessene Nachfrist von sechs Monaten fruchtlos verstri­ 
chen ist. Bereits nach § 21.3 dieses Vertrcqes an Berlin geleistete Vertragsstrafen werden 
bei Inanspruchnahme der Vertrags'erfüllungsbürgschaft angerechnet. 

21.4 Berlin kenn unbeschadet seiner sonstigen Rechte eine Vertragsstrafe zudem verlangen, 
wenn die Vorhabenträgerin der aus § 14 dieses Vertrages dieses Vertrages begründeten 
Verpflichtungen zur Errichtung von mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen in 
dem vereinbarten Umfang trotz angemessener Nachfristsetzung nicht fristgerecht nach­ 
kommt. Die Vertragsstrafe kann sowohl bei nicht fristger'echter Antrdgstellung oder Bauvor­ 
lage als auch bei nicht fristgerechtem Baubeginn und bei nicht fristgerechter Fertigstellung 
geltend gemacht werden. Die Höhe der Vertragsstrafe beträgt je Verstoß bis zu einem Pro­ 
zent der qeschötzten Gesamtkosten (Investitionsvolumen) der zu errichtenden mietpreis­ 
und belegungsgebundenen Wohnungen. Berlin ist berechtigt, die vorgenannten Vertrags­ 
strafen wiederholt bis zur Beendigung des Verstoßes festzusetzen, wenn eine schriftlich ge­ 
setzte angemessene Nachfrist von im Fall der verspäteten Antragstellung oder Bauvorlage 
mindestens vier Wochen, im Fall des verspäteten Baubeginns mindestens zwölf Wochen und 

. im Fall der verspäteten Fertigstellung mindestens sech.s Monaten fruchtlos verstrichen sind. 
Die Gesamthöhe der nach diesem Absatz zu zahlenden Vertragsstrafen ist auf 10 Prozent 
des Investitionsvolumens der zu errichtenden förderfähigen Wohnungen beschränkt. 

21.5 Berlin kann unbeschadet seiner sonstigen Rechte eine Vertragsstrafe zudem verlangen, so­ 
weit die Vorhabenträgerin den nach § 14.4 dieses Vertrages bestehenden Nachweispflich­ 
ten in Bezug auf die Einhaltung der Mietpreis- und Belegungsbindungen nicht in der ver­ 
traglich geschuldeten Weise nachkommt, die nach § 14.5 dieses Vertrages zu beachtende 
höchstzulässige Miete überschreitet oder die belegungsgebunden Wohnungen an Nichtbe­ 
rechtigte überlässt. Die Höhe der Vertragsstrafe bestimmt sich nach den Kriterien des§ 33 
Wo FG. Sie kann bei fortgesetzten Zuwiderhandlungen auch wiederholt festgesetzt werden. 
Berlin wird diese Vertragsstrafe nicht geltend machen, soweit im Falle der Wohnungsbauför­ 
derung bei Verstoß gegen entsprechende förderrechtliche Bindungen nach§ 33 WoFG'eine 
Geldleistung erhoben wird. 

21.6 Berlin kann unbeschadet seiner sonstigen Rechte eine Vertragsstrafe zudem verlangen, so- 
/ . 

weit die Vorhabenträgerin ihrer nach § 20 dieses Vertrages eingegangenen Verpflichtung 
zur Übergabe von Bürgschaften trotz einer Nachfristsetzung von vier Wochen nicht fristge­ 
recht oder nicht im gebotenen Umfang nachkommt. Die Höhe der Vertragsstrafe beträgt 
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zwei Prozent der ausstehenden Bürgschaftssumme. Die Vertragsstrafe kann bei fortgesetz­ 
ter Pflichtverletzung jeweils nach nochmaliger Nachfristsetzung von vier Wochen wiederholt . 
verlangt werden. 

21.7 Die genaue Höhe der Vertragsstrafe wird unter Berücksichtigung d~s Einzelfalls, insbeson­ 
dere der Schwere des Verstoßes und des Grades des Verschuldens, durch Berlin ermittelt. 
Treten mehrere Verstöße gleichzeitig auf, so werden die Vertragsstrafen kumulativ fällig. 

21.8 Ein Anspruch auf Zahlung der jeweiligen Vertragsstrafe besteht nicht, soweit dieVorhaben­ 
trägerin nachweisen kann, dass sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 

' ' ' 

21.9 Die Vorhabenträgerin hat die Vertragsstrafen innerhalb von vierzehn Tagen nach Zahlungs­ 
aufforderung durch Berlin zu zahlen. 

§ 22 Beschränkt persönliche Dienstbarkelten und Baulasten 

22.1 Zur weiteren Absicherung der nach § 14 dieses Vertrages übernommenen Mietpreis- und 
Belegungsbindungen verpflichtet sich die Vorhabenfrägerin, an den gemäß Lageplan (An- . 
lage 15) farbig gekennzeichneten Flächen von zusammen 4.703 m2 (im Folgenden auch: 
„inietpreis- und belegungsgebundene Fläche") unwiderruflich eine beschränkt persönliche 
Dienstbarkeit „Wohnungsbindungsrecht" zugunsten Berlins zu bestellen. Die Bestellung er­ 
folgt an ausschließlich erster Rangstelle/Gleichrang mit den weiteren nach diesem Vertrag 
eingetragenen Rechten für die nach § 14.1 dieses Vertrages noch zu bestimmenden Woh­ 
nungen. Die zu bestellende Dienstbarkeit hat folgenden Inhalt: 

„Die Wohnungen ... {nach genauer Lage und Größe zu bezeichnen} dürfen nur von Personen 
genutzt werden, die vom ,Dienstbarkeitsberechtigten (zuständige Stelle im Bezirk) be­ 
nannt werden. Dem Dienstbarkeitspflichtigen steht ein Vorschlagsrecht zu. Die Be­ 
nennung gilt als erteilt für Personen, welche die Voraussetzungen nach § 1 Abs. 1 
Berliner Verordnung über die Abweichung von den Einkommensgrenzen des § 9 
Abs. 2 Wo FG in der am ... [Datum der Vertragsunterzeichnung einfügen} geltenden Fassung 
für die Gewährung eines Wohnberechtigungsscheines einhalten." 

Die Vorhabenträgerin wird die Eintragung der Dienstbarkeit innerhalb von 3 Monaten nach 
Erteilung der Baugenehmigung beantragen, spätestens aber vor Baubeginn. 

. . 
Nach Ablauf der Bindungsfrist nach§ 14.3 dieses Vertrages ist die Dienstbarkeit zu löschen. 
Berlin verpflichtet sich, nach Ablauf dieser Frist dem Antrag des Eigentümers auf Löschung 
zuzustimmen und die für die Löschung erforderlichen Erklärungen abzugeben 

22.2 Zur SicherUng der in § 11 dieses Vertrages vereinbarten Nutzungsbindungen für eine inklu­ 
sive Jugendwohneinrichtung bewilligen und beantragen die Vertragsparteien, an der ge­ 
mäß Lageplanr(Anlage 12) farbig gekennzeichneten Fläche von zusammen ca. 251 m2 zu­ 
gunsten Berlins an ausschließlich erster Rangstelle/Gleichrang mit den weiteren nach die­ 
sem Vertrag eingetragenen Rechten eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit „Nutzungs­ 
bindungsrecht für inklusive Jugendwohneinrichtung" folgenden Inhalts einzutragen: 

,,Die jeweiligen Eigentümer sind verpflichtet, an den Flurstücken ... [Bezeichnung der Flur­ 
stücke} eine inklusive Jugendwohneinrichtung für mindestens 8 Wohnplätze (zuzüglich 
ein Wohnplatz für Betreuer*innen) zu errichten und für den Betrieb als inklusive Ju­ 
gendwohneinrichtung oder für eine vergleichbare Nutzung für Personengruppen mit 
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besonderem Wohnbedarf, dauerhaft bereitzustellen. Die Räumlichkeiten dürfen nur 
von Betreibern genutzt werden, die vom Dienstbarkeitsberechtigten benannt werden 

' oder deren Auswahl im Einvernehmen mit dem Dienstbarkeitsberechtigten erfolgt ist." 

22.3 . Zur Sicherung der in § 12 dieses Vertrages vereinbarten Nutzunqsbindunqen für eine Kin­ 
dertagespflegestelle bewilligen und beantragen die Vertragsparteien, an der gemäß La­ 
geplan (Anlage 14) farbig gekennzeichneten Fläche von zusammen ca. 100 m2 zugunsten 
Berlins an ausschließlich erster Rangstelle/Gleichrang mit den weiteren nach diesem Ver­ 
trag eingetragenen Rechten eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit „Nutzungsbindungs- 

. recht für Kindertagespflegestelle" folgenden Inhalts einzutragen: 

,,Die jeweiligen Eigentümer sind verpflichtet, an den Flurstücken ... [Bezeichnung derF/ur­ 
stDcke]eine den Richtlinien und Vorgaben Berlins genügende Kindertagespflegestelle 
für mindestens 10 Plätze einschließlich den erforderlichen Spielfreiflächen und Au- , 
ßenanlagen mit einer Mindestgröße von 100 m2 zu errichten und für den Betrieb als 
Kindertagespflegestelle dauerhaft bereitzustellen. Die Räumlichkeiten dürfen nur von 
Betreibern genutzt werden, die vom Dienstbarkeitsberechtigten benannt werden oder 
deren Auswahl im Einvernehmen mit dem Dienstbarkeitsberechtigten erfolgt ist." 

22.4 Zur Slcherung der vorbezeichneten Rechte und Ansprüche auf Eintragung beschränkt per­ 
sönlicher Dienstbarkeiten wird bewilligt und beantragt, am Vorhabengrundstück entspre­ 
chende Vormerkungen einzutragen. 

22.5 Die Löschung dieser Vormerkungen im Grundbuch Zug um Zug mit der vertragsgemäßen 
Eintragung der vorgenannten Dienstbarkeiten im Grundbuch für Berlin wird bewilligt und 
beantragt, vorausgesetzt, dcss die Rechte Berlins durch keinerlei Zwischeneintragungen 
seit Eintragung der Vormerkung im weitesten Sinn beeinträchtigt werden. 

22.6 Für den Fall, dass sich die vorgenannten Rechte nicht als eintragungsfähig erweisen sollten 
und ihre Eintragung durch das zuständige Grundbuchamt abgelehnt wird, werden sich die 
Vertragsparteien auf eine neue Formulierung einigen. Sollte eine Einigung über den Text 
der Dienstbarkeit nicht innerhalb von vier Monaten ab Zurückweisung durch das Grund­ 
buchamt erfolgt sein, ist Berlin berechtigt, einen Text der Dienstbarkeit mit entsprechendem 
Zweck nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festzulegen und auf Kosten der Vorhabenträ- 

1 gerin eintragen zu lassen. 

22.7 · Die mit der Bestellung von Dienstbarkeiten anfallenden Notar- und Grundbuchkosten sind. 
von der Vorhabenträgerin zu tragen. 

§ 23 Haftungsausschluss 

23.1 Aus diesem Vertrag entsteht Berlin keine Verpflichtung zur Festsetzung der Rechtsverord­ 
nung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Eine Haftung Berlins für etwaige Auf­ 
wendungen der Vorhabenträgerin, die diese im Hinblick auf die Aufstellung des vorhaben­ 
bezogenen Bebauungsplans tätigt, ist ausgeschlossen. 

23.2 Für den Fall der Aufhebung der Rechtsverordnung (§ 12 Abs. 6 BauGB) können Ansprüche 
gegen Berlin nicht geltend gemacht werden. Dies gilt auch für den Fall der Erklärung der 
Unwirksamkeit der Rechtsverordnung durch das Normenkontrollgericht oder die Feststel­ 
lung der Unwirksamkeit im Rahmen eines anderen gerichtlichen Verfahrens, es sei denn, die 
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Unwirksamkeit ist auf grob fahrlässige oder vorsätzliche Rechtsverstöße Berlins zurückzu­ 
führen. 

23.3 Die Vertragsparteien können sich auf die Nichtigkeit von Regelungen dieses Vertrages nicht 

mehr berufen, wenn mit der Verwirklichung des Vorhabens begonnen wurde. 

Teil IX. Schlussbestimmungen 

§ 24 Allgemeine Pflichten der Vorhabenträgerin 

24.1 Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, bei der Erfüllung dieses Vertrages alle bestehenden 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften einzuhalten, einschließlich der einschlägigen technischen 
Vorschriften und der Vorschriften zum Umwelt- und Bodenschutz. 

24.2 Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, ihre Aufgaben in enger Zusammenarbeit mit Berlin 
durchzuführen. Die Vorhabenträgerin wird im Rahmen ihrer Arbeit die notwendigen Ver­ 
handlungen mit den beteiligten Behörden und Trägern öffentlicher Belcnqevorbereiten und 
unterstützen.' 

24.3 Die Vorhabenträgerin wird die nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Unterlagen und Da- 
, ten, die sie von Berlin und die sie bei der Durchführung der Maßnahmen erlangt, vertraulich 
behandeln und nur im Einvernehmen mit Berlin an Dritte weitergeben. Die Vorhabenträgerin 
hat für die'Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen Sorge zu tragen. 

24.4 Berlin ist berechtigt, den Vertrag im Zusammenhang mit dern Verfahren zur Festsetzung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu veröffentlichen. 

24.5 Dieser Vertrag unterliegt grundsätzlich dem Aktenauskunfts- und Akteneinsichtsrecht nach 
dem Gesetz zur Förderung der Informationsfreiheit im Land Berlin (1 FG) und des Umweltin­ 
formationsgesetzes (UIG) in der jeweils gültigen Fassung. Der Umfang der danach beste­ 
henden Rechte ergibt sich aus den Bestimmungen dieser Gesetze. 

24.6 Die Vorhabenträgerin wird Berlin unverzüglich schriftlich mitteilen, wenn sie beabsichtigt, 

24.6.1 Flächen im Vertragsgebiet ganz oder teilweise an Dritte zu veräußern, 

24.6.2 Dritten Erbbaurechte an diesen Flächen zu bestellen oder 

24.6.3 die Durchführung des Vorhabens auf Dritte zu übertragen. 

Soweit Berlin zustimmt, kann die Vorhabenträgerin die Entlassung aus den sich aus diesem · 
Vertrag ergebenden Pflichten und Bindungen verlangen. Berlin wird einem solchen Verlan­ 
gen nur dann nachkommen, wenn der Dritte in einer gesonderten, den Formerfordernissen 
dieses Vertrages entsprechenden Erklärung gegenüber Berlin sämtliche zu erbringenden 
Pflichten und Bindungen der Vorhabenträgerin aus diesem Vertrag unmittelbar als eigene 
Pflichten und Bindungen übernimmt und die nach diesem Vertrag beizubringenden Bürg­ 
schaften vorgelegt hat. 

Der Vorhabenträgerin ist bekannt, dass Berlin die Rechtsverordnung aufheben kann, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Durchführung des Vorhabens innerhalb der 
genannten Fristen gefährdet ist. 
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§ 25 Rücktrittsrecht 

25.1 Die Vorhabenträgerin und Berlin sind zum Rücktritt von diesem Vertrag berechtigt, sofern 
die Vorhabenträgerin das Projekt aufgibt und gegenüber Berlin erklärt, dass sie das vorha­ 
benbezogene Bebauungsplanverfahren nicht weiterführen wird, oder Berlin Änderungen am 
abgestimmten Vorhaben- und Erschließungsplan verlangt, die die Vorhabenträgerin nicht 
mitträgt. Das Rücktrittsrecht erlischt, sobald der vorhabenbezogene Bebauungsplan in Kraft 
getreten ist oder sobald für das geplante Vorhaben oder Teile davon eine Baugenehmi­ 
gung oder ein positiver V~rbescheid auf der Grundlage des § 33 BauGB erteilt w~rden. 

25.2 In allen Fällen des Rücktritts oder einer sonstigen vorzeitigen Vertragsbeendigung hat die 
Vorhabenträgerin grundsätzlich alle von Berlin zur Durchführung dieses Vertrages zur Ver­ 
fügung gestellten Unterlagen und Materialien herauszugeben. Berlin hat das Recht, sämtli­ 
che bis dahin von der Vorhqbenträgerin erarbeiteten oder beauftragten Unterlagen ent­ 
schädigungslos weiter zu verwenden. 

§ 26 Unwirksamkeit von Vertragsbestimmungen, Ergänzungen, Kosten 

26.1 Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die Gültigkeit des übrigen 
Vertragsinhalts. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch 
solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck dieses Vertrages rechtlich und wirtschaftlich 

· entsprechen. 

26.2 Sollten bei der Durchführung des Vertrages ergänzende Bestimmungen notwendig werden, 
verpflichten sich die Vertragsparteien, die erforderlichen Vereinbarungen zu treffen. Das 
Gleiche gilt, wenn einzelne Bestimmungen dieses Vertrages späteren gesetzlichen Rege­ 
lungen widersprechen . 

. 26.3 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie andere Vereinbarungen, die den In­ 
halt dieses Vertrages berühren, bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform, soweit 
nicht notarielle Beurkundung erforderlich ist. 

26.4 Die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und sonstigen Abgaben nach den gesetzlichen 
Bestimmungen wird, soweit in diesem Vertrag nicht ausdrücklich anders geregelt, nicht be­ 
rührt. 

26.5 Die Vorhabenträgerin trägt die mit dem Vertragsabschluss verbundenen Notar- und Grund­ 
buchkosten. 

26.6 Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Berlin und die Vorhabenträgerin erhalten je eine Aus­ 
fertigung. 

26.7 Diesem Vertrag liegen 15 Anlagen bei. Die Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrages. Die 
Vertragsparteien bestätigen, dass ihnen die folgenden Anlagen vollständig vorliegen und 
sie hiervon Kenntnis genommen haben: 

Anlage 1: 

Anlage 2: 

Anlage 3: 

Vorhaben- und Erschließungsplan vom 18.03.2024 

Vorhabenbeschreibung und Vorhabenplanung (Anlage 2.1) vom 
18.03.2024 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan (Entwurf) vom 16.08.2023 
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Anlage 4: Grün- und Freiflächenplan vom 08.08.2023 

Anlage 5: Lageplan Vertragsgebiet vom 17.08.2023 

Anlage 6: Wert- Lind Kostentabellen vom 06.07.2023 

Anlage 7: · Grundbuchauszug vom 07.03.2024 

Anlage 8: Lageplan Grünanlage vom 08.08.2023 

Anlage 9: Lageplan „Öffentliche Spielflächen" vom 08.08,2023 

Anlage 10: Lageplan „Spreefenster'' vom 08.08.2023 (Lage •nur beispielhaft, bleibt 
konkreter Umsetzung im Genehmigungsverfahren vorbehalten) 

Anlage 11: 

Anlage 12: 

Anlage 13: 

Anlage 14: 

Anlage 15: 

Betreiberkonzept inklusive Jugendwo~neinrichtung (beispielhaft) vom Juni 
2023 

Inklusive Jugendwohneinrichtung: Flächen und Raumprogramm, 
14.03.2024 

Betriebskonzept Kindertagespflegestelle vom Juni 2018 

Fläche Kindertagespflegestelle vom 14.03.2024 

Lageplan „Flächen mit mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen" 
vom 16.08.2023. 

§ 27 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin. 

Für Berlin: Für die Vorhabenträgerin: 

✓ .a-· \.. 

\ 

Berlin, 27.03.2024 

... i, . .V .. J .. ,.v.,p . 
Unterschrift( en) 

Ort, 27.03.2024 

Unterschrift(en) 

1 
( 
r 

*** 
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~:::::_--------------7 Texllichefe111egungNr.6.3 

Auf den nicht liberbouboren Grundslütksnöchen sind cbetudtsche Stell- 
plötze und Garagen urm1lössig. Dies gilt 11ich\ für Tiefgaragen. · Textliche Festlegungen (Entwurf) 

(analog zu den texlllchen Festsetzungen) 
stand 17.11.2023 

Arl der Nutzung 
Texlllche fe11legung Nr.1.1 
Im urbanen Gebiel sind die Ausnahmen noch § 60 Ab,. 3 Nr. 1 (yergnU­ 
gungulärten) und Nr. 2 (Tanhle11en) der Bounulzungsve,ordnung rnchl Be­ 
,tandteil des vofhobenbezogenen Bebauungsplans. 

Tedllche Fettlegung Nr.1.2 

Enllong der Stroßer1seile ist eine Wohnmitzung im Erdgesch~ss nichl zulös· 
sig. Davon ausgenommen siod Flächen, die derl1schließun9 der Wohnnut­ 
zung dienen. 

Maß der Nutzung 
TextUchefeallegungNr.2.1 

Als 11, i\ässlge Grundfläche wi1d die im zeichnerischen Teil festgelegte über• 
boubore Grundslückdlöche festgelegt. 

Texlliche Fettlegung Nr. 2.2 

'\oie zulässige Grundfläche darf durch Stellplätze mil ihren Zufahrlen, Ne· 
benorilagen im Sinne des§ 14 der Baunulzungsverardnung und bauliche 
Anlogen unterhclb der Geländeoberfläche, du,ch die die Boug,undslücke 
lediglich unterbout werden, bis zu einer Grundflöchenzohl von 0,83 über­ 
ichrilten werden. 

Textliche Festlegung Nr. 2.3 

Bei der Ermi1tlung de, zulfäsigen Geschosslliiche sind die Flächen von Auf• 
entholtsräumen in anderen ols Vollgeschossen einschließlich der.dozuqe­ 
hörigen Treppenräume und einschließlich ibeer Umfouungswände milzu­ 
rechnen. 

Textliche Felllegung Nr. 2.4 

Oberholb der jeweit, festgeleglen Oberkonle können o~snohmsweise ein­ 
zelne Dochoufbauten wie Aulzugsanlogen und Treppenräume sowie Auf­ 
bouten und Räume für technische Einrichtungen sowie auf den Flächen 
016203 04 01 und Nl N2 N3 N4 NS N6 Nl Spielge1öte bis zu einer 
Höhe von 2,50 m zugelassen werden. Die Dochaulboulen müssen min· 
deslens 2,50 m hinler den Außenkanten der Baugrenze oder der Baulinie 
des obersten Geschosses zu,ückge,selll sein. Davon ausgenommen sind 
Treppenhäuser und Aufzu'gson!agen sowie Dochaufboulen und Spielge1öte 
entlang der östlichen Baugrenze ohne Gienzabsland und entlang der Linie 
030401. 

Textilehe Fe1llegung Nr. 2.6 

Die jeweils restgelegte Oberkante baulicher Anlogen gilt nicht für Anlo· 
gonzurNulzungsolorerStrohlungsene1gie.DieseAnlogensindbiszueine1 
Höhe von 1,50 m oberhalb der jeweils festgeleglen Obe,kante zulänig. 
Die noch Bouo,dnungsrechl vOrgeschriebenen Tieren de, Abstonddlächen 
sindeinzuholten. 

Tell.lUche F1;utlegung Nr. 2.6 

S6laronlogen sind nur innerholb de, überbouboren Flächen zulässig. 

Tell.tllche Fe11legung Nr. 6.5 · 

Innerhalb der nicht übe,bouboren GrunchlikkJHöchen ist eine Befestigung 
von Wegen nur in wosse,• und luftdu1chlfüsigem Aurbou herzudelhtn. Auch 
Wasser· und Lufldurchlän!gkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie 
Betonunlerbou, Fugenvergull, Aspha!tierungen und Betonierungen sind un­ 
zulässig. 

Dovon ousgenommen ist die Fläche b. 

Weitere Arten der Nutzung 
Texlliche Festlegung Nr.6.1 

Im urbanen Gebiel, in de, Fläche Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 PlO Pl sind 
Wohnungen zu eirichten, die mit Milleln der sozialen Wohnroumlö1derung 
gelö1de1t weiden könnlen. Diese Wohnungen müssen minde5len, 30 X der 
Geschonlläche, die im MU für Wohnungen verwendet werden, umfassen. 
Ausnahmsweise können die Wohnungen, die lörderlöhig zugelonen wer­ 
den, in einem anderen Gebäudeteil im MU tugelonen werden, wenn der 
noch So!z 2 erforderliche Mindes!onteil e1brochl wird. 

Textliche Felllegung Nr. 6.2 

Innerhalb d8r Fläche o sind oberi,disch ongeordnete Nebenanlagen nur 
ousnahmsweisezulössig. 

Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 
TextUche Fettlegung Nr.3 

Entlang der Fassade der Käpenicker Slrolle kann ein Zurücktrelen lü, or­ 
chUeklonische Gliederungen bis 2,0 m hinte, die Baulinie ausnahmsweise 

~ zugelauenwerden. 

I 

1 
Verkehrsflächen, Geh- und Fahrrechte 
Textliche Felllegung Nr. 4.1 

Entlänt. 

Textliche Festlegung Nr. 4.2 

Die Fläche b isl mll einem Geh· und Radfohriechl zugun!len der AUge· 
meinheit sowie einem Fohrrechl lü, das Slrallen· und Grünlläch~noml zu 
beloslen. 

Grünfestlegungen und Pflanzbindungen 
Textliche Fe1lle9ung Nr. 5.1 

Im u1bonen Gebiet ist p10 angelongener 669 m' Grundslikblläche min­ 
des!ens ein slondorlgerech!er Boum mit einem Stammumfang von mindes• 
tens 18 cm zu pflanzen, zu erholten und bei Abgang nochzupflonzen. 

Textliche Fe1tlegung Nr. 5.2 

Die nicht übe1boubaren Flächen sind gfülnerisch anzulegen und zu unter• 
holten. Die Bepflanzungen sind zu erholten und bei Abgong nochzupllon­ 
zen. Dos gill auch, werm unter diesen, unterirdisch Tiefgaragen he,gestellt 
werden. Die E,dschichl übe, der Tiefgarage muss minde1lens 0,80 m betro­ 
gen, hieivon ausgenommen isl die Fläche 01 02 03 04 05 06 07 OB 
09 010 01. Die Verpflichlung zum Anpflanzen gill nichl lü, Wege, Te11os· 
sen und unte,geordnete Nebenonlogen und Einrichlungen im Sinne des § 
14 Abs. 1 Solz 1 der Baunutzungsv&rordnung sowie nolwendige Spielflä­ 
chen gemäll § 8 Abs. 2 der Bouordnung Berlin. 

Textliche Fesllegung Nr. 5.3 

Im mbonen Gebiel 1iod mindesten• 70 % der Dachllöchen des obenten 
zugelassenen Geschosses zu begrünen. Dies gilt nicht für lechnisc;hen Ein­ 
richtungen, Belichtungsllöchen und die Fläche Nl N2 N3 N4 NS N6 Nl. 
Der durchwurzelbore Teil des Dochoufbous muss mindestens 10 cm betro· 
gen. Die Bepflanzungen $lnd zu e1holten und bei Abgong nochzupflonzen. 
Dovon au$genommen lsl die Dachfläche des eingeschossigen Gebäude 
leils, Fläche 01 02 03 04 01. 

Textliche Festlegung Nr. 5.4 

Im urbanen Gebiet id die Dachfläche des eingeschouigen Gebäudeteils, 
Fläche 01 02 03 04 01 mit einer Erdschichl von mindestens 0,5 m zu· 
bedecken und iu mindestens 11 % einloch··inlen1iv zu begrünen. Die Be­ 
pflanzungen sind zu e,hollen und bei Abgang nochzupllonzen. 
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lmmi11ion11chutz 
Textllchll Fettlegung Nr. 7 .1 
Zum Schutz vo, Verkehr$lörm müssen im urbanen Gebiet in Gebäuden 

- entlang der Linie ABCDEF im 2. bis einschließlich 6. Vollgeschoss 
- entlang der LinienABCDE und GH im 7. Vot1geschoss 
- entlong der Linien IJK und LM Im Sloflelgeschoss oberhalb der OK 57,0 
bis 57,2 m ü:NHN 

bei Wohnungen mit meh1 als zwei Aulentho11sräumen jeweÜs mindestens 
die Hälfte der AufenlhoUsräume mil jeweils mindestens einem Fenster von 
den o. g. Linien abgewandt ousge,ichtet sein. 

Hie,von ausgenommen sind Wohnungen, bei denen mindeslen, zwei Au· 
ßenwände zu den o. g. Linien ousgerichtel sind und Wohnungen mit bis zu 
zwei Aufenthaltsräumen, die ounchließlich entlang einer der o. g. Linien 
ousgerichtet sind. 

ln diesen Wohnungen müssen in mindeslen, einem Aufenthaltsraum (bei 
Wohnungen mit bis zu zwei Aulenthollsröumen) bzw. in mindestens der HöU­ 
le der Aulenlholtuäume (bei Wohnungen mil meh, ols zwei Aufenlholls1äu­ 
men) du,ch besondere Fensterkonslruklionen unter Wohrung einer ous· 
reichenden Belür1ung ode1 durch andere bauliche Moßnohmen gleicher 
Wirkung Schollpegeldifferenzen erreicht werden, die gewährleisten, dass 
ein Beurlei!ungspegel von 30 dB(A) während der Nachtzeit in dem Raum 
oder den Räumen bei mindestens einem leilgeöffnelen Fenster nichl über- 
sch1ilten wird. · 

Keine besonderen Fensterkonstruklionen oder andere bouliche Mollnoh· 
men gleicher Wirkung sind erforderlich in Aulentholls1öumen, die mil min· 
destens einem Fenstei von den o. g. Linien obgewandt ausgerichtet sind. 
Diese Räume sind onlsprechend onzu,echnen. 

Textlich~ Fe1llegung Nr. 7 .2 

Zum Schulz vor Verkehrslärm sind im urbanen Gebiet 

entlang der Linie EF im für dos 7. Vollgeschon 

entlang de, Linie CDEGH für das Stoffelgeschoss oberhalb der OK 
57,0 bis 57,2 m ü. NHN 

mindestens 1,10 m hohe durchgängige B1üslungen mil durchsehbo1en Bou­ 
teilen und einer SchoHdömmung DLR von mindestens 25 dB zu errichten. 

Tell.lllche Fettlegung Nr. 7.3 

Zum Schulz vor Verkehulärm sind im urbanen Gebiel 

- entlang der Linie BCDE im 2. bis einschlielllic~ 7. Vollgeschoss 

- entlang de, Linie EF im 2. bis einschlielllich 6. Vollgeschou 
mit Gebäuden baulich ve,bundene Aullenwohnbereiche (1. 8. Bolkone, 
Terionen) baulich so aunuf~hien, dass über der Mitte des jeweiligen Au­ 
ßenwohnbereichs in einer Höhe von 1,60 m über der Rohdecke ein Beurlei­ 
lungspegel Tag von 65 dB(A) nicht übersch1illen wird. 

Hiervon ausgenommen sind jeweils Wohnungen, die über mindestens ei­ 
nen baulich verbundenen Aullenwohnbereich verfügen, der zur lö,mobge­ 
wandten Seite ausgerichtel lsl. 

Bei Wohnungen mit meh,e1en baulich verbundenen Außenwohnbereichen, 
die nu1 zu der o. g. jeweiligen lörmzugewondlen Seile ausge1ichtet sind, isl 
jeweils mindestens ein baulich verl;>undener Aullenwohnbereich wie oben 
beschriebenbou1ichouszufüh,en. 

Teilllche Fettlegung Nr. 7.4 

Sofern im Geltungsbereich des Bebouungsplan, Feuerungson!ogen liir die 
Erzeugung von Wärme betrieben werden, 1ind voiwiegend zum Schulz vo, 
Feinstoub ol, Brennstoffe nur E,dgos und Heizöl El schwefel(lfm zulöuig. 
Die Ve1wendung onderer Bren11$loffe ist dann iulössig, wenn sichergestellt 
ist, dass die Massenströme von Schwefeldioiiden, Stickstolfdioiiden und 
Sloub bezogen auf den Ene-rgiegeholt des eingesetzten Brennslolfs ver­ 
gleichbar höchslens denen von Heizöl El schwefelorm sind. 

Sonstige Festlegungen 
Texfllche Festlegung Nr. 8.1 

Im u,bonen Gebiet sind Werbeanlagen und Wo,enoulomolen nu, an de, 
Ställe der Lehlung zulässig. Wechselndes oder bewegtes Lichl für Werbe­ 
onlogen isl unzulässig. 

Textllche Fe11legung Nr. B.2 

Entlö111. 

Verpflichtung der Vorhabenträgerin 
Texll!che Festlegung Nr. 9 
Im Bereich des vo1hobenbezogenen Bebouungsplons (Vo1hoben· und Ef. 
schließungsplo11$) sind im Rahmen der lestgetegtenw Nutzungen nur sol· 
ehe Vo1hoben 1ulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhobent,öger im 
Durchführungsvertragverplijchlethal. 
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Nebenzeichnung 1: 
Bougrenze, Baulinie, G.eschonigkeil und Oberkante 
fürdos2.Vollgesct.oss 
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Unlerholb 2. Vollgeschoss: 

BOugrenze,Geschossigkeil,Oberkantelürdos 
2.VollgeschosssleheNebenze!chnung1und 
oberhalb des 2. Vollgeschosses siehe Nebenzeich­ 
nung 2; Troulhöhe oberhalb des 2. Vollgeschosses 
sieheNebenzeichnung2 

::~:::::~~~;~~~i!~, Geschossigkeil, Oberkonle und 
Troulhöhe obe1holb des 2. Vol!geSchos~s 

Vorhabea- und 
Erschließungsplan 2-35b VE 
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Kreuzberg 

Für das Grundstück Köpenicker Straße 11, 12 

Der Vorhaben- und Erschließungsplan 2-35b VE 
ist Bestandteil des vom_ bVE 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans 2-35 . 
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Anlage 2 zum Durchführungsvertrag, 
Vorhabenbeschreibung und Vorhabenplanung vom 14.11.2023 mit Fortschreibung vom 18.03.2024. 

zum vorhaben bezogenen Bebauungsplan 2-35b VE 
für das Grundstück Köpenicker Straße 11, 12, 10997 Berlin 

Bezirk Friedrichshain-Kreuzberq. OT Kreuzberg 

Vorhabenbeschreibunq 

Das Vorhaben 

Die Vorhabenträgerin, als Eigentümerin des Vorhabengrundstücks, beabsichtigt, auf dem Grundstück Köpe­ 
nicker Straße 11, 12, 10997 Berlin-Kreuzberg, ein Gebäude mit einer Nutzungsmischung von Wohnen, einer 
inklusiven Jugendwohneinrichtung und einer Kindertaqespfleqestelle, beides als soziale Nutzungen, kleinflä­ 
chigem Einzelhandel, weiteren Gewerbeflächen [beispielsweise Büros] sowie einer Fläche für soziokulturelle 
Nutzung [beispielsweise einer Galerie] sowie einer Tiefgarage und einer öffentlichen Grünanlage zu errich­ 
ten. 

Auf dem etwa 5.828 m' großen Grundstück ist die Errichtung eines U-förmigen Baukörpers geplant, welcher 
sich zur direkt angrenzenden Spree hin öffnet und entlang der Köpenicker Straße die Straßenflucht-/Bau- 

' fluchtlinie der Nachbarbebauung fortführt.Der südöstliche Gebäuderiegel des geplanten Baukörpers ver- • 
läuft entlang der bestehenden Brandwand des Nachbargebäudes Köpenicker Straße 1 0a. Der nordwestliche 
Gebäuderiegel des Baukörpers schafft mit der geplanten Nachbarbebauung Köperiicker Straße 14 einen 
Freiraum, das sogenannte .Spreefenster", Das „Spreefenster" dient als Zuwegung und der öffentlichen Er­ 
schließung, der von der Vorhabenträgerin geplanten öffentlichen Grünanlage. Die öffentliche Grünanlage mit 
einer Fläche von ca. 1.141 m' befindet sich auf dem nördlichen Teil des Vorhabenqrundstücks zwischen Bau­ 
körper und Spreeufer, 

Stadträumliche Einordnung 

Das Bauvorhaben wird auf dem Grundstück Köpenicker Straße 11, 12 [Flurstück 177 der Flur 193, Gemar­ 
kung Kreuzberg], 10997 Berlin, Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Kreuzberg, errichtet. Das Vorhab- . 
engrundstück liegt unmittelbar zwischen der im Südwesten gelegenen Köpenicker Straße und dem nordöst­ 
lich befindlichen Uferstreifen der Spree. Im Südosten verläuft die Grundstücksgrenze entlang der Brand­ 
wand des Gebäudes Köpenicker Straße 1 0a, das mit unterschiedlichen Gebäudehöhen an das Vorhabeng­ 
rundstück angrenzt. Im Nordwesten grenzt das Vorhabengrundstück an das Grundstück Köpenicker Straße 
14. 

Bestand 

2005 wurde auf dem Vorhabengrundstück ein freistehender Lebensmittelmarkt mit Kundenparkplatz errich­ 
tet. Nach einem schweren Brandschaden des Gebäudes am 18. Januar 2014 konnte nur noch ein vorüberge­ 
hender Einzelhandelsbetrieb in einem Interimsgebäude auf der verbliebenen Bodenplatte erfolgen. Seit Be­ 
endigung dieser Einzelhandelsnutzung und Rückbau des Interimsgebäudes im Oktober 2014 wird das Vor­ 
habengrundstück als Stellplatzfläche für Miettransporter und Pkw für Kurzzeitvermietung genutzt. 
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Bestehendes Baurecht und Planerfordernis 

Für das Vorhabengrundstück gelten die Festsetzungen des am 28.12.1960 beschlossenen Baunutzungspla­ 
nes (ABl. 1961 S. 742]; der in Verbindung mit Straßen- und Baufluchtlinien [ACO!·als qualifizierter Bebau­ 
ungsplan im Sinne von§ 30 BauGB gilt. Das Vorhabengrundstück liegt in einem reinen Arbeitsgebiet der 
Baustufe V/3 gemäß Bauordnung für Berlin in der Fassung vom 21.11.1958 [BauO '58, GVBl. S. 1087, 1104]. 
Der Baunutzungsplan [ABl. 1961 S. 742] vom 28.12.1960 würde geändert durch den Bebauungsplan VI-A vom 
9.7.1971 [GVBI. S.1231]. 

Die Art der baulichen Nutzung nach ist - übergeleitet - ein reines Arbeitsgebiet festgesetzt; in dem [nur] ge­ 
werbliche und industrielle Betriebe aller Art mit Ausnahme solcher Betriebe, die wegen ihrer besonders 
nachteiligen Wirkung auf die Umgebung innerhalb der Baugebiete überhaupt nicht errichtet werden dürfen, 
und Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal zulässig sind. Dem Maß der baulichen Nutzung 
nach ist für das Vorhabengrundstück die Baustufe V/3 mit einer Geschosszahl von 5, einer bebaubaren Flä­ 
che von 0,5 und einer Baumassenzahl von 6,0 zulässig; Eine Baumassenzahl von 7,2 ist zulässig, wenn nur 
Gebäude errichtet werden, die Wohnungen nicht enthalten; Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftsper­ 
sonal bleiben außer Betracht. In besonderen Fällen kann unter den gleichen Voraussetzungen eine bauliche 
Nutzung bis zur Baumassenzahl von 8,0 zugelassen werden. Es gilt die geschlossene Bauweise. 

Auf Grundlage des bestehenden Baurechts lässt sich das von der Vorhabenträgerin beabsichtigte Vorhaben 
mit seiner Nutzungsmischung und dem hierfür notwendigen Nutzungsmaß - insbesondere wegen der ge­ 
planten öffentlichen Grünanlage und.der öffentlichen Zuwequnq durch das „Spreefenster" - nicht verwirkli­ 
chen und besteht daher das Erfordernis, einen [vorhabenbezogenen] Bebauungsplan aufzustellen. 

Als Eigentümerin des Vorhabengrundstücks ist die Vorhabenträgerin bereit und wirtschaftlich in der Lage, 
das geplante Vorhaben zu realisieren. In ihrem Antrag auf Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung eines 
vorha benbezogenen Bebauungsplanes vom 19.06.2017 hat die Vorhabenträgerin zugleich ihre Bereitschaft 
zugesichert, das Bauvorhaben nach der Leitlinie des „Berliner Modells der kooperativen Baulandentwick­ 
lung" umzusetzen. 

Nutzungsmischung 

Die mit dem Vorhaben geplante Nutzungsmischung soll mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 2-35b 
VE durch Festsetzung eines Urbanen Gebietes[§ 6a Baunutzungsverordnung] realisiert werden. Auf einer 
Gesamt-Geschossfläche [inklusive Staffelgeschoss] von ca. 18.161 m' soll vor allem dringend benötigter 
Wohnraum geschaffen werden. Errichtet wird eine Geschossfläche Wohnen von ca. 15.678 m', geplant sind 
dabei 187 Wohneinheiten. Entsprechend der Leitlinie des „Berliner Modells der kooperativen Baulandent­ 
wicklung" verpflichtet sich die Vorhabenträqerin, auf 30% der errichteten Wohnfläche [ca. 4. 703 m'] miet­ 
preis- und belegungsgebundenen Wohnraum zu schaffen. Die Flächen des mietpreis- und belegungsgebun­ 
denen Wohnraums sind im südwestlichen Gebäudeflügel, in den Geschossen Erdgeschoss [Erschließung] bis 
5. Obergeschoss geplant. Ebenso soll im 1. Obergeschoss dieses Gebäudeflügels die Fläche einer inklusiven 
Jugendwohngruppe etabliert werden. Sollte für das inklusive Jugendwohnen kein Bedarf mehr bestehen, 
kann diese Fläche auch für Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf genutzt werden. 
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Zusätzlich zu den geplanten 187 Wohneinheiten stellt die Vorhabenträgerin als soziale Infrastruktur Flächen 
für eine inklusive Jugendwohneinrichtung mit 8 Wohnplätzen [und zusätzlich einem Wohnplatz für Be­ 
treuer*innen) her und außerdem eine Kindertagespflegestelle mit 10 "Plätzen. 

Die Vorhabenträgerin errichtet außerdem im Umfang von ca. 2.483 m' Gewerbeflächen, deren Nutzung klein­ 
flächiger Einzelhandel mit maximaler Verkaufsflächengröße von höchstens 799 in' ist. Die Gewerbeflächen 
befinden sich im Erdgeschoss des Gebäudes. Die Einzelhandelsflächen sollen über die Fassaden ander Kö­ 
penicker Straße erschlossen werden. Kleinere Gewerbeflächen sollen über die Fassaden des Spreefensters 
bzw. über die der Köpenicker Straße erschlossen werden; die Erschließung der Kindertagespflegestätte soll 
hingegen ausschließlich über die Fassade am „Spreefenster" erschlossen werden. 

[Anlage 2.1, Seite 8-9, Nutzungsübersicht des vornebensl 

Im Untergeschoss des Vorhabens ist eine Tiefgarage mit ca. 37 PKW-Stellplätzen und ca. 274 Fahrrad- Stell­ 
plätzen geplant.Die Nutzung der Tiefgarage erfolgt durch die Mieter des Gebäudes. 

Gebäudekörper 

Der zusammenhängende U-förmige Baukörper des.Vorhabens hat im nordwestlichem und im südwestlichem. 
Gebäudeflügel sieben Vollgeschosse mit einem Staffelgeschoss und der südöstliche Gebäudeflügel, passt sich 
der Höhenentwicklung des Nachbargebäudes, Köpenicker Straße lüa, an und hat teilweise drei Vollgeschosse 
und sieben Vollgeschosse und teilweise ein Staffelgeschoss. Die Fassadengliederung des südwestlichen Ge­ 
bäudeflügels berücksichtigt die ortsüblichen Traufhöhen und Gebäudebreiten der Bestandsbebauung der Kö­ 
penicker Straße. 

Im Innenhof des U-förmigen Baukörpers lehnt sich ein eingeschossiger Baukörper an die Innenseiten des · 
südwestlichen und des nordwestlichen Gebäudeflügels an. Die Dachfläche dieses eingeschossigen Baukör­ 
pers im Innenhof sollen begrünt und mit umfangreichen Spielflächen versehen werden. Neben der nördlich 
ausgerichteten Fassade dieses Baukörpers soll möglichst auch dessen östliche Fassadenseite begrüntwer­ 
den. Das Gebäudeteil des südöstlichen Gebäudeflügel, das bis zur Grundstücksgrenze der Spree verläuft, 
wird als .. Kopfbau" bezeichnet. 

[Anlage 2. 1, Seite 3-5; Darstellung der Architektur des Vorhabens]. 

Unterhalb des Baukörpers des'Vorhabens ist ein eingeschossiges Untergeschoss vorgesehen, dass sich auch 
teilweise unterhalb der Freiflächen des Innenhofes befindet. Die öffentliche Grünanlage ist nicht unterbaut. 
Die Tiefgarage wird über eine im Gebäude befindliche Rampenanlage mit Anbindung an die Köpenicker . · 
Straße erschlossen. 

[Anlage 2. 1, Seite 10-13, Grundrisse] 

Die Warenanlieferung für die Einzelhandelsflächen ist im Straßenraum der Köpenicker Straße vorgesehen 
und berücksichtigt in ihrer Positionierung die bestehende Fußgängerüberführung über die Köpehicker 
Straße sowie die Verkehre der Köpenicker Straße, insbesondere den bestehenden und geplanten Radweg. 
Die Müllräume der Wohneinheiten befinden sich im Untergeschoss; die Müllräume der Gewerbeeinheiten 

·1 
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sowie der Nicht-Wohnbereiche sollen teilweise im Erdgeschoss als auch im Untergeschosse untergebracht 
werden. Zur Abfuhr werden die Mülltonnen in einem .Abholraum" im Erdgeschoss bereitgestellt. 

Zur Einhaltung der gesunden Wohnverhältnisse werden die Wohnungen im nordwestlichen und südwestli­ 
chen Gebäudeflügel mit schallschützenden Bauteilen versehen. Die Wohnungen im südwestlichen Gebäude­ 
flügel, die ausschließlich zur lärmbelasteten Fassadenseite hin orientiert sind, sind maximal 2- Zimmer­ 
Wohnungen, von denen mindestens ein Aufenthaltsraum so ausgestattet ist, dass auch bei teilgeöffnetem 
Fenster der zulässige Innenlärmpegel eingehalten wird. 

[Anlage 2.1; Seite 14, Beispielhafte Schallschutzmaßnahmen] 

Die technischen Aufbauten auf den Dachflächen des Staffelgeschosses werden so platziert, dass sie vom 
Straßenraum der Köpenicker Straße und von der Fläche des „Spreefensters"" aus nicht wahrgenommen wer­ 
den können. 
[Anlage 2.1; Seite 15, Dachaufsicht] 

Freiraumgestaltung und Umweltbelange 

Die Frsiraurnqestaltunq ist ein wesentlicher Teil des Vorhabens und bestätigt und rechtfertigt Art und Maß 
der mit dem Vorhaben beabsichtigten Nutzungsmischung. Entlang des „Spreefensters"", mit dem die Zugäng­ 
lichkeit des Spreeufers allgemein und auch der geplanten öffentlichen Grünanlage sichergestellt wird, ver­ 
läuft begleitend ein Vorgartenbereich. Die Nutzung des „Spreefensters" als Erschließungsweg wird durch 
eine Schrankenanlage geregelt, sodass die Nutzung durch fremdbestimmte Kraftfahrzeuge ausgeschlossen 
ist. Ausgenommen sind nur Rettungsverkehre und der Verkehr, der zur Wartung und Pflege der öffentlichen 
Grünanlage dient. Die öffentliche Grünfläche wird als öffentliche Spielfläche und - als solche nach dem 
Grünanlagengesetz zu widmende - Grünanlage, für Wege zur.Erschließung eines möglichen Steges entlang 

. des Spreeufers und als eine Biber-Schutzzone genutzt. Die Biber-Schutzzone, die vor der Uferfläche auf dem 
Vorhabengrundstück liegt, bietet Schutz und grenzt den Lebensraum der Biber von der öffentlichen Grünan­ 
lage ab. In der Biber-Schutzzone liegt eine bestehende und zu erhaltende Biotopfläche. Der private Freiraum 
des Vorhabengrundstückes bildet sich im Innenhof des U-förmigen Baukörpers ab. In dem Innenhof befinden 
sich die privaten Spiel- und Grünflächen. Diese erstrecken sich über die rückseitigen Fassaden des einge­ 
schossigen Bauteils bis auf dessen Dachfläche. Die barrierefreie Erschließung der privaten Spiel- und Grün­ 
flächen dieser Dachfläche erfolgt durch zwei Treppenhäuser im südwestlichen Gebäuderiegel. Alle geeigne­ 
ten Dachflächen des Baukörpers des Vorhabens sind teilweise intensiv, teilweise extensiv begrünt. Auf dem 
7-geschossigen Bauteil des südöstlichen Gebäuderiegels ist eine Dachterrasse geplant. Den durch die Her­ 
stellung der öffentlichen Grünfläche nicht gedeckten Bedarf an öffentlichen wohnungsnahen Grünflächen 
löst die Vorhabenträgerin zweckgebunden ab. 

Die Erschließung der Flächen des Vorhabens erfolgt über den Innenhof, die Köpenicker Straße und dem 
.. Spreefenster". Somit verläuft keine Erschließung über die Fläche der öffentlichen Grünanlage. 

Realisierung des Vorhabens 

1 1 '. 
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Die Vorhabenträgerin hat sich im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 2-35b VE 
nach Vorgabe des § 12 Baugesetzbuch zur Realisierunq.des beschriebenen Vorhabens innerhalb bestimmter 
Fristen verpflichtet und übernimmt alle mit der Planu~g und Umsetzung des Vorhabens verbundenen Kos­ 
ten. Die Vorhabenträgerin verwirklicht das Vorhaben nach der Leitlinie des „Berliner Modells der kcoperati­ 
ven Baulandentwicklung" und schafft damit dringend benötigten - insbesondere mietpreis- und belegungs­ 
gebundenen und damit bezahlbaren - Wohnraum. 

Anlagen 2.1 

·r- 

Vorhabenplanung, Stand 16.08.2023 mit Fortschreibung vom 18.03.2024, mit nachfolgenden Inhalten (Seite 1-20} 
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Seiten 3-5, Darstellung der Architektur des Vorhabens 
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Seiten 10-13, Grundrisse 

Seite 14, Beispielhafte Schallschutzmaßnahmen 

Seite 15, Dachaufsicht inkl. Flächeriberechnung der PV-Anlage 

Seiten 16-17, Schnitte 
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Seite 20, Flächenberechnungen. 



Seite 1 von 20 

1 . 

"·- -,,. 

~~~:z;~:~',,, , 
TCHOBAN VOSS 
:-6,RCHITEKTEN 
fi..lMB URG 8UIUNORES OEN 

Köpenicker Straße 11-12 
8-Plan 2-35bVE - Beteiligung der TÖB 

14.03.2024 

' - 
11 1 1 



., . 

Seite 2 von 20 
Lage des Vorhabens in der Stadt zum 8-Plan 2-35b VE 

TCHOBAN VOSS 
ARCHITEKTEN 
HAMi1JAci IIE!IUH Dl'ESO(H 

Wohnbebauung Köpenicker Straße 11/12 
Berlin-Kreuzberg 14.03.2024/74120/PlliGA 



Seite 3 von 20 

Architekturkonzept des Vorhabens zum B-Plan 2-35b VE 

TCHOBAN VOSS 
ARCHITE~TEN 
HAAI BI.IIG WUJ N ORESOEN 

Wohnbebauung Köpenicker Straße 11/12 
. Berli_n-Kreuzberg 



Seite 2 von 20 

Lage des Vorhabens in der Stadt zum, B-Plan 2-35b VE 

24/1418'3/ft/G> 
Wohnbebauung Köpenicker Straße 11/12 

Berlin-Kreuzberg 14.03.202~ / 74180/PI/GA 



(, 

Seite 3 von 20 

Architekturkonzept des Vorhabens zum 8-Plan 2-35b VE SE 

TCHOBAN VOSS 
ARCHITEKTEN 
HAMBURG 9ERUN ORBDEH 

Wohnbebauung Köpenicker Straße 11/12 
Berlin-Kreuzberg TC 

14.0 3.l0l4{14180/f8i'1 AR 



-~ 

Seite 4 von 20 

Fassadenkonzept des Vorhabens zum B-Plan 2-35b VE 
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Dachaufsicht des Vorhabens zum B-Plan 2-35b VE 

Flächenberechnung 
~er PV~ Anlage: 

. FlächeA: 1186m' 
Fläche 8: 114m~ 
FlächeC: 191 m' 
FiächeD: 433m' 
FlächeE: 45m' 
Aächef:- 64m' 
FlächeG: 100m' 
GESAMT: 2133 m' 
640 m' PV-Anlage 
(30% der gesamten Brutto Dachfläche) 

FlächeH: · 161 m' 
fläche!: 129m' 
FlächeJ: 505m' 
Gehen aufgrund anderer, öffenUic& 
rechHidlfixierterflachenootzung 
(lntensMJegninung, Spiep~tz) 
nichtindieBruttodachHächeein, 

Technikfläcl)e: 374m' 
(25'kderBruttodachnäche 
des S~ffegesdiosses-flächen A,B,C) 

G 
Maßstab 1:5 
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Flächenberechnung zur Vorhabenplanung des B-Plan 2-25b VE 

,,0110 antetn "••w rVt10„nonte111 
mie.tpreis• und 

BGF freljtn. Geschoss BGFKl•tp . BGF Galerie 'BGF}u. Wo BGFGewerbt belegungs• }:BGF 
aebundene Wohnen 

Wohnen 

Staffelgeschoss 1.491 m' 1.491m' 

6. Obergeschoss 2.236m' 2.236 m2 

5. Obergeschoss 232m1 2.039m' 2.271 m' 

4. Obergeschoss 1.155 m' 1.116 m' 2:271 m' 

3. Obergeschoss 1.155 m2 1,116 mi 2.271 m' 

2. Obergeschoss 1.155_m' 1.244m2 2.399 m' 

1. Obergeschoss 292m2 863m2 1.244m2 2.399 m' 

Erdgeschoss 122m1 135 m2 1.934m2 143m1 489m2 2.823 m' 
Untergeschoss 2.988m2 

GF• ohne Staffelgeschoss 122m2 135m2 292m' 1.934m4 4.703m2 9.484 m' 16.670m2 

BGF oi Sozial/Gewerbe/Wohnen 549m2 1.934m2 4.703 m' 10.975 m' 18.161 m' 
~nteil gef./ff Wohnen 30% 70% 100% 
Nutzungsanteil 13,67% 86,33% 100% 
BGF ol (inkl. Staffefgeschoss) ,?.483m2 15.678m1 18.161 m1 

Wo_hnungsanzahl nach Berliner Modell (BGF Wohnen /100 m') 

tatsächliche Wohnungsanzahl 

entspricht 157 Wohnungen 
187 Wohnungen 

Köpenicker Stra8' 
Blick von Ostfll 

l.llC(1J(l«Ar-1AA(!lf!Uli!DA 

TCHOBAN VOSS 
ARCHITEKTE·N 

Wohnbebauung Köpenlcker Straße 11/12 
Berlin-Kreuzberg ll.OS.l01lf74180/f8/GA 



Übersichtskarte 1: 10.000 

Textliche Festsetzungen 

Art der Nutzung 

1.1 Im Urbanen Gebiet sind die Ausnahmen noch § 60 Abs. 3 Nr. 

1 (Vergnügungsslötten) und Nr. 2 (Tankstellen) der Baunutzungs­ 
verordnung nicht Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungs­ 

plans. 

1.2 Entlang der Straßenseite ist eine Wohnnutzung im Erdge­ 

schoss nicht zulässig. Davon ausgenommen sind die Treppenräume, die 

der Erschließung der Wohnnutzung dienen. 

Maß der Nutzung 

2.1 Als zulässige Grundfläche wird"' die im zeichnerischen Teil 

feslgesetz.te überboubore Grundstücksfläche festgesetzt. 

2.2 Die zulöSsige Grundfläche darf durch Stellplätze mit ihren 

Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne von §14 der Baunutz­ 

ungsverordnung und baulichen Anlogen unterhalb der Gelände­ 

oberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird bis zu 

einer Grundflächenzahl von 0,83_ überschritten werden. 

2.3 Bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche sind die 
Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen als Vollgeschossen 

einschließlich der dazugehörigen . Treppenräume und einschließlich 

ihrer Umfossungswände mitzurechnen. 

2.4 Oberhalb der jeweils festgesetzten Oberkante können 

ausnahmsweise einzelne Dachaufbauten wie Aufzugsanlagen und 

Treppenräume sowie Aufbauten und· Rä1,1me ffr technische Ein­ 
rlchtunqen sowie auf den Flächen 01 02 03 04 01 und Nl N2 N3. N4 

N5 N6 Nl Spielgeräte bis zu einer Höhe von 2,50 m zugelassen 

werden. Die· Dachaufbaul~n missen mindestens 2,50 m hinter den 

Außenkanten der Baugrenze oder der Baulinie des obersten 

Geschosses zurückqesetat sein. Davon ausgenommen sind Treppen­ 

häuser und Aufzugsanlagen sowie Dachaufbauten entlang der ös11ichen 

Baugrenze ohne Grenzabstand und Spielgeräte entlang der Linie 03 

04. 

2.5 Die jeweils festgesetzte Oberkante baulicher Anlogen gilt 

nicht ffr Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie. Diese Anlogen 

sind bis zu einer Höhe von 1,50 m oberhalb derlewelts Iestqesetaten 

Oberkante 

3. 

zulässig. Die nach dem "Bauordnungsrecht 

vorgeschriebenen Tiefen der Abstandsflächen sind einzuhalten. 

2.6 Solaranlagen sind nur innerhalb der überbaubaren 

zulässig. 

Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

Flächen 

Entlang der Fassade der Köpenicker Straße kann ein 

Zurücktreten fir architektonische Gliederungen und Loggien bis 2,0 m 
hinter die Baulinie ausnahmsweise zugelassen werden. 

. Welter·e.Arten der Nutzung 

4.1 Im Urbanen Gebiet in der Fläche Pl P2 P3 P4 P5 P6 P7 PB P9 

Pl0 Pl sind Wohnungen zu errichten, die mit Mitteln der sozialen 
Wohnraumförderung gefördert werden könnten. Diese Wohnungen· 
missen mindestens 30% 'der Geschossfläche, die im MU ffr 

Wohnun~en verwendet werden, u,mfassen. Ausnahmsweise können die 
Wohnungen, ffr die förderfähig zugelassen werden, in einem anderen 

Gebäudeteil im MU zugelassen werden, wenn der nach Statz 2 
erforderliche Mindestanteil erbracht wird. 

4.2 In der Fläche a. sind oberirdisch angeordnete Neben-anlagen 

nur ausnahmsWeise zulässig. 

4.3 Auf den ·nicht überbaubaren Grundslücksflächen 
Stellplätze und Garagen unzulässig. Dies gilt nicht ffr Tiefgaragen. 

lmmiulonuchutz 

sind 

5.1 Zum Schutz vor Verkehrslärm missen im Urbanen Gebiet in 

Gebäuden 

entlang der Linie ABCDEF im 2. bis einschließlich 6. 

Vollgeschoss 

- entlang der Linien ABC DE und GH im 7. Vollgeschoss 

- entlang der Li~ien IJK und LM im Sloffelgeschoss oberhalb der 

Oberkante 57,0 bis 57,2 m ü NHN 

bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen jeweils 

mindestens die Hälfte der Aufenthaltsräume mit jeweils mindestens 

einem Fenster von den o. g. Linien abgewandt ausgerichtet sein. 

Hiervon ausgenoinmen sind Wohnungen, bei denen mindestens zwei 

Außenwände zu den o. g. Linien ausgerichtet sind und Wohnungen r'!"il 
bis zu zwei Aufenthaltsräumen, die ausschließlich entlang einer der o. 

g. Linien ausgerichtet sind 

In diesen Wohnungen missen in mindestens einem Aufenthaltsraum 

(bei Wohnungen mit bis zu zwei •Aufenthaltsräumen) bzw. in min­ 

destens der Hälfte der Aufenthaltsräume (bei Wohnungen mit mehr als 

zwei Aufenthaltsräumen) durch besondere Fensterkonstruktionen unter 
Wahrung einer ausreichenden Belüftung oder durch andere bauliche 

Maßnahmen gleicher Wirkung Schallpegeldifferenzen er- r~icht 

werden, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) 
während der Nachtzeit in dem Raum oder den Räumen bei mindestens 

(einem teilgeöffneten Fenster nicht überschritten wird. 

Keine besonderen Fensterkonstruktionen oder andere bauliche 

Maßnahmen gleicher Wirkung sind erforderlich in Auf- enthaltsräumen, 

die mit mindestens einem Fenster von den o. g. Linien abgewandt 

ausgerichtet sind. Diese Räume sind entsprechend anzurechnen. 

5.2 Zum Schutz vor Verkehrslärm sind im Urbanen Gebiet 

- entlang der Linie EF ffr das 7. Vollgeschoss 

- entlang der Linie CDEGH ffr das StaffelgeschosS oberhalb 

der Oberkante 57,0 bis 5_7,2 m ü'NHN 

mindestens 1,10 m hohe durchgängige transparente Brüstungen mit 

einer Schalldämmung DLR von mindestens 25 dB zu errichten: 

5.3 Zum Schutz vor Verkehrslärm sind im Urbanen Gebiet 

- entlang der Linie BCDE im 2. bis einschließlich 7. Vollgeschoss 

- entlang der Linie EF im 2. bis einschließlich 6. ·Vollgeschoss 

mit Gebäuden baulich verbundene Außenwohnbereiche (z. 8 . Log­ 
gien, Balkone, Terrassen} nur als verqtos!e Vorbauten oder ver-gloste· 

Loggien zuläii,sig. 

Von den o. g. Regelungen ausgenommen sind jeweils Wohnungen, die 

u::e" mindestens einen baulich verbundenen Außenwohnbereich 

verfügen, der zur lärmabgewondten Seite ausgerichtet ist. 

( 
Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen Außenwohn- 

bereichen, die nur zu der ag jeweiligen lärmzugewandten Seite 

ausge_richtet sind, ist jeweils mindestens ein baulich verbundener 
Außenwohnbereich als verglaster Vorbau oder verglaste Loggia zu 

errichten. 

5.4 . Sofern' im Geltungsbereich des Bebauungsplans Feuer· 

ungsanlagen li.i' die Erzeugung von Wärme betrieben werden, sind 

vorwiegend zum Schutz vor Feinstaub als ·Brennstoffe nur Erdgas oder 

Heizöl EL schwefelarm zulässig._ Die Verwendung cnderer Brenn-stoffe 

ist donn zulässig, wenn sichergesteift ist, dass die Massen-ströme von 
Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den 

Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffs vergleichbar höchstens 

denen von Heizöl EL schwefelarm sind. 

Grünordnung 

6.1 Im Urbanen Gebiet. ist pro angefangener 669 ~ Gründ- 

stücksf\äche mindestens ein stondortgerechter Baum mit einem 

Stommumfcnq von mindestens 18 cm zu pflanzen, z~ erholten und bei 

Abgang nachzupflonzeri. 

6.2 Die nicht überbaubaren Flächen sind gärtnerisch anzulegen 

und zu unterhalten. Die Bepflanzungen sind zu erholten und bei Abgang 
noC:hzupflonzen. Das gilt auch, wenn unter diesen eine Ti~fgorage 

hergestellt wird. 

. Die Erdschicht u::e" der Tiefgarage muss mindestens 0,8 m betragen. 

Davon ausgenommen ist die Fläche (?1 02.03.04 05 06 ~7 08 09 

010 01 Die Verpflichtung zum Anpflanzen _ gilt nicht ffr Wege, 
Terrassen und untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im 

Sinne von § 14 Abs. 1 Satz 1 der Baunutzungsverorqnung sowie 

notwendige Spielflächen gerröß § 8 Abs. 2 der Bauordnung Berlin. 

6.3 Im Urbanen Gebiet sind mindestens 25 % der Dachflächen 

extensiv zu begrünen. Der durchwurzelbare Teil des Dachaufbaus muss 

mindestens 10 cm betragen. 23 % der Dachflächen sind 

einfach-intensiv zu begrünen. Der durchwurzelbare Teil des 

Dachaufbaus .muss mindestens 20 cm betragen. Die Bepflanzungen 
sind zu erhalten und bei Abgang nachzupflonzen. Dabei sind die 

Doch-flächen des eingeschossigen Gebäudeteils, Fläche 01 02 03 

04 01 ausgenommen. 

Rechtsqrundlcqe: § 9 Abs. 1 Nr. 250 BouGB 

6.5 Im Urbanen Gebiet ist eine. Befestigung von Wegen nur in 
wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch y.tassei'- und 

Luftdurchlässigkeit wesentlich minderllde Befesfigungen wie 

f 

Nebenzeichnung 1: 
Baugrenze, Baulinie, Geschossigkeit und Oberkante 
für das 2. Vollgeschoss 

Maßstab 1 : 1000 
bei Druck in DIN Al 

0 !:i 10 20 J0 '40 

11111111111 

Betcnunterbou, Fugenverguß, Asphaltierungen und Betonie,rungen sind 
unzulässig. Dovon ausgenommen ist die Fläche b. 

Sonstige Fe,tSetzungen 

7.1 Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand 

der Fests"etzung. 

7.2 Die Fläche b ist mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten 

der Allgemeinheit sowie einem ,Fahrrecht ffr das Straßen- und 

Grünflächenamt zu belasten. 

7.3 Im Urbanen Gebiet sind We_rbeanlagen und Warenauto­ 
maten nur on der Stätte der Leistung zulässig. Wechsel~ndes oder 

bewegtes Licht ffr Werbeanlagen ist unzulässig. 

6.4 Im Urbanen Gebiet ist die Dachfläche des eingeschossigen 

Gebäudeteils, Fläche 01 02 03 04 01 mit einer Erdschicht von 

mindestens 0,5.0 m zu bedecken und mindestens 16 % der /läche 

einfach-intensiv zu begrünen. Die Bepflanzungen sind zu erholten und 
be! Abgang nochzupflonzen. Verpflichtung der Vorhabenträgerln 

7.4 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes' treten alle bis­ 

herigen Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbind­ 

liche Regelungen der in § 9 ,llbs. l des Baugesetzbuches be­ 
zeichneten Art enthalten, außer Kraft. 

8. Im Bereich des vorhobenbezogenen Bebcuunqeptcns 

(Vorhaben- und Erschließungsplans) sind im Rahmen der fest­ 

gesetzten Nutzung.eo nur 'solche Vorheben zulässig, zu deren Dur~h­ 
lührur:ig sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag· verpflichtet 

hol. 

„ ,0 

1 

90 100 m 

Unterhalb 2. Vollgeschoss: 

Baugrenze, Geschossigkeit, Oberkante für das 
2. Vollgeschoss siehe 'Nebenzeichnung 1 und 
oberhalb 2. Vollgeschoss, siehe Nebenzeichnung 2, 
Troufhöhe oberhalb des 2. Vollgeschosses, 
siehe Nebenzeichnung 2 

Textliche Festsetzungen im Plan 

sind noch nicht aktualisiert. 

Die Vermaßung wird noch ergänzt. 

Nebenzeichnung 2: 
Baugrenze, Baulinie, Geschossigkeit, Oberkante und Traufhöhe 
oberhalb des 2. Vollgeschosses 

Plcinunlerlage: Flurkarte, ALK und ergänzende Messungen 
ÖbVI Biermann+Heldt: 17.08.2023 
Lagebezug Soldner-Berlin, Höhenbezug DHHN 2016 N 

BERLIN 
Vorhabenbezogener · 

Bebauungsplan 2-35b VE 
für das Grundstück Köpenicker Straße 11, 12 

im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Kreuzberg 

Der Vorhaben- und Erschließungsplan 2-35b VE vom_· __ ist 
Bestandteil des vorhaben bezogenen Bebauungsplans 2-35b 

Zeichenerklärung 
Festsetzungen 

U1bone1Gebiel(§6aBocNVO) 

Ge1cho1Sllii<heoltHöch1!n:oß 
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Art der baulichen Nutzung 

Maß der baulichen Nutzung, Bauweise1 

Höhe baulicher Anlagen ,,. 

VII i.B. 

z.B. ,,. 
Verkehrsflächen 

Öffentliche Grünflächen 

Sonstige Festsetzungen 
1.8. 
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1.B. 

1.8. 
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ENl'MJRF/ 
ARBEITSSTAND 

._ noc:h __ nkH __ -_tf1111_v.i_lbln_dlch _. Datum: 22.08.2023 

Verfahrensstand: 
Behördenbeteiligung gemäß§ 4 Abs. 2 BauGB 
Datum: 22.08.2023 

Aufgestellt Bei:lln, den._._._ • 

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 
Abteilung für Bauen, Planen und kooperative Stadtentvficklung 

Stadtentwicklungsamt 
Fachbereich Vermessung Fachbereich Stadtplanung 

Der e.t.auungsplan wi..-<!e In d"' Ze~ _,,_ . bisfllnscill iflßl~_.,_._ offenU>Ch auOQ9legl 
Di<I Sozlrbverordnettnveraammlung hat den Elebauungsplan am_.~_ bnchlossen 

Berlin, den ._._._ 

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin . 
Abteilung für Bauen, Planen und kooperative Stadtentwicklung 

Stadtentwicklungsamt 
· Fachbereich Stadtplanung 

o.,,eei,.,wog•planlitaulgn.,l>d§ 10Ab!I. 1 desBa~buchesinVerbil>dur,g m~§6Ab!I. 35. 1 des 
GK('l~H zur AustOhn.ing des Baugnetzbuchl dur,;h Verordnung_,, heutigen Tasie fHl.jeM!zt worden. 

Berlin. den_._._ 

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 

Di<I Verordnung Ist am_._._ (m GeMU- ul>d Verordnungsblatt lar 6-rlin auf S. _ verkOl>detworden 



!Anlage 4, Grün- und Freiflächenplan 

Grünfläche auf öff. Grundstück780 qm 
Gliederung der Grünfläche in, 
a.) reine Grünfläche 195 m2 . 
b.) Bleberschutzzone 250 m2 

c.) befestigte Wege 140 m2 

d.) Feuerwehr Bewegungszone 195 m2 

--8earbe;1~1rntler • 

Ptangrundlagen 

tchoban voH Architekten 
•2J0630·Plans1and.zip• 
{Ptanpaket aller Geschosse) 
Stand: 30.06.2023 (E-MaiO 

Blermann+Hehft 
6ffentlk:h bestellte Vermusung11ngenleure 
Beratend& lngenleure 
"2023·05-22_Bestandslageplan_ 
KöpenickerStr11_12_Netz88.dwg• 
Stand: vom 05.07.2023 (E·Ma.i0 

Außenfläche Betreuungsangebot 
100m2 

1 

--TlofgAJ1'g<I 

Flldlonprlv•t 

Spielll.kheri p.rtw 

Gehrecht 179 m1 

(schraffierter Bereich) 
Spreefenster 544 m2 

(Grenze bis Hauskante) 

VII+ 1 

Einfach intensive 
Dachbegrünung 

mi Aufbau mind. 20 cm - 
anteilig 20 % für 
Technikfläche 

Splejfl. auf privaten Grundstück 748 m1: 

a.) reine Spielfl.; 187 Wohnungen 
187 Wohnungen x 4 m2 pro Wohnung= 748 m1 

a.1) reine Spielfl. auf privatem Grundstück 
724mZim EG und OG . 

a.:2) reine Spielfl. auf öffentlichen Grundstück 
24 m1 auf dem 7. OG 

Übe,sicht 

Gehwegü~erfahrt 

Köpenicker Straße 

Köpenicker Straße 
Berlin 

Grün- und Freiflächenplan 
Vorprojekt Mst.1:200 

Plan Nr. 

Plandatum 
Revision 

Geprüft 
Format 

Dateiname 

Grün und Freiflächenplan 
08.08.2023Fle 

Fie 
Al 

1?2S 02 012.dwg 

Bauherr 
Architektur 

TreiRealEstate 
TchobanVossArchitekten 

-------:e'\______ --::::= 
---~~~-n---\-1----~) -~--H--------------------~ --- ~i:;:~:::~: :::_: ·------ __ :: __ , -------~z:::s Ulnd,ehattsarehitektur 

Stadtplanung 
Berlin Genf München 
StuttgartZürich „ 

UnlolaAG 
Crelleslraße29-30 
10827Ber1in 
i49 30'7895280 00 
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Kooperatives Baulandmodell Berlin 
Berechnungstool zur Bewertung der Angemessenheit städtebaullcher Verträge - Geschosswohnungsbau 
Eingabeblatt Geschosswohnungsbau 
Datei: 202:3_08_28 Berechnungstool Geschosswohnungsbau_Köpenicker Sir. 11 12.xls> 

Die EJ'lgabemsske enthllt alle erlorderllche Parameter. FOr die Benlchnung zwingend notwendige Parameter sind rot markfen, solange keine Eingabe dazu erfolgt Ist. 
ElnzelneEJ'lgabankOnnenzurKorrakturaulforderunglOhren. 

· Die IOr den Modelberek:h nicht verAnderbaren ParameNr können Im Planungabentlch rl verschiedenen Varianten innerhalb eine• vorgegeben Rahmens verindert werden. 
Bel den hinterlegten Standard-Ko51enan&Alzen handelt es sich um Brutto-Werte. 

Die Berethnungen selber erlolgen In einem verd~ktan Bereich dlaaer Datei. Nur hlr die Intakte Datei kenn dle Richtigkeit der Ergebnisse zugHagt werden. 
Kosten sln,d nur anwMtzen, soweit kIlnI Drlttmltt■I fOr daii Land Barlln zur VarfQgung steh.an. AndernfllllI sind die KoItan ggf. Inwpaqen. 

Im Falle der Beschldlgung oder bei ROckfragell wer\den Sie sich bitte an lnlo@aedvlce.de. 

Eingabeblatt 

Pro/&ktname 

Ostum 

BM.rbeiler 

FlmlafStelle- 

PlanungsflAche 
nicht zu berilckslchtlgende Flächen 
stAdtebauHchnotwendlgesGrilnohneOlfentllcheNutzung(ausB-Plan) 
FIAchen IOr Ausgleichs- ·und Ersatzmaßnahmen (aus B•Plan) 
nicht vorhaben bezogene GemelnbedarlsHAchen (sus B·Plan) 

Köpenlcker Str. 11, 12i 
00.07.20231 

M. Sc;:hlekf•nlll Schmoli 
Hdvlce 

6:717 m' 
889'm' 

0•m' 
0/m' 
0,m' 

muss 

"'"" 
Modell 

blsheligeOberwlegendeNuttungderPlanungslllche 

GFZ • Prognose unter Be<Ockslchtlgung des bestehenden Nutzungsmaßes (konkrete Planung liegt noch nicht vor) 
GF - Prognose unter BerOckllk:htlgllng des be1tehenden Nutzungsmaßes (konkrele Planung Ueot noch nicht vor) 

BRWPrognose 
BRW-Zone 
GFZdesBRW 

GF-BestandzulbslgesWohnen(ntallslert) 
GFZ-planungs,echtllchzull"lgesWohnen(abernlchtrealislett) 
GF - planungsrechtllch zulAsslges Wohnen (aber nicht reallslan) 

elnsvon 
beidem muss 

4.200€/m' 

'"" 2.5 

0-rn>GF 

0-m'GF 
elnsvon 
beidem muss 

Planung 
Wenn keine Planungsdaten eingetragen Wl!rdan, erfolgt Im Ausgabebl1n nur ~a Befec:hnung Im Model-Bereich (grau) 

BRWPlanung 
BRW-Zone 
GFZdesBRW 

abweichender, durch Gutachten bestimmter Eingangswart 
abwelchender,durchGutachteobestlmmterZlelwert 

GFZ-Planung 
GF-Planung 

davonGFWohnen 
davonlOrSanloren(nurwennfe51geMlz1) 
dIvon GF IOr Studenten (nur wenn festge10\ZI) 

Wohnungsbau 
Quota mletgebundener IOrderiAhlger Wohnraum (Anteildarm' GF) 
abweichende Hochbaukosten 

Vertuihrtlch1lnfrastruktur 
VelkehrsHAchenOUentllch(Slf8ße) 
Verkahrsfllchen OUendlch (Wege) 
VerllahrsflAchenprr-lat(SiraßemitGeh-undFahrrechtan) 
VerllehrsflAchenprlvat(Geh•und Fahrradrechte) 
VarkahrsUAchenprlvatUl.hniGeh-undFahrrechte) 

OHentllcheGrOnlllchen 
prlvateGrilnfllchenmitOII.Nutzung 

Entwlddungspflege • Dauer des Pflege".ertrages 

Naturschutzrechtllcher Ausgleich nach BauGB In Verbindung mit BNatSchG 

Sozlalelnfraatruktur 
SplelplatzllAcheni'lderOff.GrilnInlage 

wenn Ja, Splelplatzll&che Im Griln (lall bekenm) 
separateOflentllcheSplelplatznAchen 

wenn/a,SplelplatzNlche 
prfvateSplelplatzfllchenmltOff.Nutzung 

vorhandene Klta•Plllze Im Umfeld 
KltaalsSoi!Ar 
• wennJa,GrundstOcksllAcha 
AblOsungderKlta•PIAtze 
sbweichenderKostenansalzKlta 

vorhandene Grundschulplätze Im Umfeld 
Grundschule im Vorhabengeblet geplant 

wenn/a,GrundstOckafllche 
undAnzahldergeplantenGrundschulplltze 

abweichender Kostenansatz Grundschule 

AußentErschleßung(UmbauVerursacher) · 
FlAcheStraßan · 
Kosten Straßen 
AAcheGehweg 
Kosten Gehweg 

zusiitzllche. voth&benbezogIne Kosten 
1:Geh'w9Q • 179m"x 1tlS (fml: 
2~0tlemlc::h9GIOnflAcM~8-Plan1.0!7m"x1~ 
3~ff'9'141f.G~10'7m'x'4.SO~lt3Jehr. 
4 
5 
6 
7 

◄.200·€/mt 
1840. 
2,5: 

<Im' 

""" 
11.161 mtGF 
15.67tlm1aF 

O,mtGF 
0 mtGF 

$0,0·% 
f/m'WII 

ealsvon 
beldemn\uu 

"'"" kMO 
kMO 

kann. 
kMO 

m' 
m' 
m' 
m' 

"" 
11◄1f m" 

m' 

Jah~ 

Jo- 
31◄<m' .... 

m' 
m' 

0 .... 
m' - €Mlnd 

17 - m' 

f/Klnd 

mun 
kMO 
m,u 
kMO 

m' 

' m' 

' 
eins von beiden 
kMO 
ainsvonbalden 
kMO 

18.431ff: 
163.835(€ 
1'.221€ •·• ' ' ' 

Zum Ausgabeblatt 



'Z t ll t :8 2Z 

Kom m t1 tt ,1 r: E lrn u tr a g en IS t d ie gu. am te f ll ch e , d ie übe rp l, n t we rd en so ll . F ;a lls „ Jn 8- P1 •n sch o n vor h •n d en se in so llt e , Ist d ie 11 es •m te F llch e de s G e llu n 1 ibe rel c hs e ln zu tf a g en . 

K om m :n~ ~: ~!~ der Planungsfllche abiuiiehende fliehen, die nlchl Im Eigentum des Vo,habentrtgers sind oder bei denen kein Wenzuwachs erfolgt, da kelnt Sauerwartung b.steht. Dazu zahlen III erhaltende Gewerb1fllchen, Waswrfllch,und Wohnfllchen, bei denen nur der Bestand ll!'i 
wirdohnedauzusJll1llcheBaurechla.verg•ben#w,,rd"n. 

zeile:824 , 
Kommentar: EJniutragen sind aus stldlebaullchen Gründen erforderliche prlvale Grünfüichen, dle nkht Ausgleichs- und Ersatzmailnahmen oder i)ffentUche GrOnflllchen entsprechend dem Richtwert von 6 m1 sind. Dies kl)nnen l. 8. neu entslehende prl11ate Parkanlagen, private Waldfllchen odt, t \t 

anderebereitsbestehende8/otope1dlealssolcheerhaltenblelbensollen,sern. 11 

" " " " " " Zelle:826 18 
Kommentar. Eln111tragen sind Gemeinbedarfsfllchen, die nicht Folge des Vorhabens sind und vom Land Berlin erworben werden müssen (Jugend- oder Seniorenfreizeitlentnn, Spor1plätU, usw.). Fllichen, die durch das Vorhaben erforderlfch werden (ICltii oder Gn.mdschule mit Spor1platz) gehört : l4rH 

nicht duu uod werden im Planberekh abgefragt. . 21 

" " ,. 
" " 

Kommentar: Im L11lufe des 8-Planverfahrens kann es zur Fesdegun1 von f!lchen für A/E-Maßnahmen kommen. D!e-se sind zur Korrektur des Baulandes im laufenden Prozess einzutragen. Gemeint sind nk_ht Flllchen mit Pflan1blndun1tn, die Innerhalb der Bau11:eble'te lle1en. 

2elle:B28 
Kommentu: Im Modellbere!ch wird eine grobe EfnschUzun1 der An1emenenheit de·s tu Oberplanenden Gebiets vor1enommen. Dabei liegt noch keine twlschtn den Vertragsparteien abgestimmte P1anun1 vor. 

2tll•:B30 
Komm•nur: Zur Elnscha:tlung der Notwendigkeit von Ausalekhs- und Ersanmaßnahmen ls1 die überwiegende Nuuuna der f1Jche zum Zeitpunkt vor der Planuna anzu1eben. 

Unver5ie1ell sind fllchen, die unbefestigt sind. Daiu zählen GJrten, .Ädern, Wiese, entsiegelte Br.i(hen, usw. Ansonsten erfolgt der Eintrag als versiegelt. MaßgebUch In dtr überwiegende Charakter der FIJche. Die Kosttn werdtn Im Modellberelch al.Jf Grundlage des "Leitfadens zur 
Bewertung und Btlanzlen,m1 von Eingriffen" vom November 2017 geschltn (worst-casel. 

Zllll•:832 
Kommentar: AniuseUen sind Werte, die vor Beginn der Planuna als marktOblkh erwartet wtl!;den. 

Orientlerun1smilßst1b können zum Bel spiel die umliegenden Bodenrlchtwertzonen, Serelchsentwicldungsplanvng, fNP oder Baure<:hte benachNrter Gebiete sein. 

Zelle:835 
' Komme nur: Anzuseuen ist ein der Jltanun1 entsprechender Bodenrichtwert (8RW}. Der SRW entspricht regelmlß!g dem.Umfeld, aus dem sich einl!'entsprechende Erw•rtung ergibt. Abweichungen k6nnen aus früheren Planun1en begründet sein. Sei Unsicherheit k6nnte z.B. du zuständige 

Vermes.sunasamt um Mithilfe 1ebeten werden. ' 

lefle:839 
KommHtar: Eln1utrilgen sind bertits Im Plan gebiet 1ulhsigerwelse 11orhandene und butehenbleibende GF Wohnen. FOr mich bestehendem Planungsrecht 1enehmlate, Jedoch nicht realisierte GF Wohnen Ist Im ElnzelfaH eine Anrechnung zu priifen. 

Zelle:840. 
Kommentar. Ein1utragen sind Werte, die planungsrechUJch durch B·PIJne oder Baurecht nach § 34 ßauGB zullsslg, aber b1$lan1 nicht rullslert sind. 

2etle:843 
Kommentar: Erllluterun1 Planbereich: Konkrete Planungen oder Entwurfe liegen bereits vor, können sich lm Uufe des Verfahrens jedoch noch andern. Oie Elntra1ung mOsste· dann stetig aktualisiert werden. 

Ztlle:846 
komm1nur: Anzuseilen Ist ein der Planun1 entsprechender Bodenrichtwert. In der Regel wird der BRW den An1aben Jm Modell enuprechen, es sei denn im Laufe der Planung hat sich d!e Nutlungsverteilung 1e1eniiber der Verglelchnone maßgebllch 1eindert. 

Bel Unsicherheit kilnnle z.B. du zusUnd!ge Vermessun1sam_t um Mlthllfe gebt!ten werden. 

Zelle:BSO 
Komm1nt1r: FOr den Fall, das.s keine verg!e!thbaren Bodenrichtwerte vorliegen, kOnnen hier konkrete Werte unter folgenden Primluen eingesehen werden (dla Herleitung Ist 2u dokumentieren): 

• Oer Eingangswert w:lre mit 5°" des Bodenrichtwertes der Um1ebung (Zlelwi!rt Prognose) angesetzt. Sei heterogenen UmßebUngsslrukturen, Ist der Wert sachversUnd1g aus den Umgebungswerten 11111ermltteln. 
• Der Zlelwert ergibt sJch aus dem vorilus.slchtllchen Wert nach der Planun1, der .ius veralelchbaren Bodenrichtwerten m01Uchst aus der Umgebung durch GFZ-Umrechnunpkoeffütenten (pro.,-ammlert) iln die Planun1 angepasst wird. (Zlelwert Pianun1). 

Zelle:853 
komme nur: Eln1utragen sind Wer1e, die der konkreten Planung des Bebauungsplanes (oder seiner EntwOrle) entsprechen. Diese kilnnen von der GFZ/GF Prognose und den 8odenrlthtwert1onen abweichen. 

Zelle:855 
Kommeni.r: Für die Ermittlung der notwendigen sozialen lnfrntruktur ist die Angabe der reinen Gf Wohnen Mtwendl&, wie sie sich ,1us dem B•Plan ergibt. AIS reine GF Wohnen wird die Fl:lche vemanden, d!e zur aussthUeßUchen Wohnnutzun111gl. der mit der Wohnnunun1 verbundenen 

Nebenßlchen bestimmt Ist. Soll lm 8-Plin eine festset1un1 fOr S1ud1ntlsches Wohnen oder Seniorenwohnen erfol1en, so ist diese GF Wohnen ertra auhufOhren. Zur genauen 8esUm~un1 der GF Wohnen ist da5 aktuelle Rundschreiben der Senatsverwaltung fOr Stadtentwicklung und 
Wohnen zur Bestimmung der Geschossfllche Wohnen her101uzlehen. 

Zelle:860 
KommenUr: Der Su1ndardansan fDr den mletaebundenen filrderlählgen Wohnunssbau beträgt 30 "-der Glichoufllche Wohnen. 

Z.111:863 
Komm1nt.1r. Elntutragen sind ilffentllche und private Fliehen, fOr die eine öffentlkhe Nuuung, ggf. mit Nunungsrech1tn, vorgesehen Ist. 

Zur Ermittlung des GfZ-rele11anten Baulandes sind zudUIJch die privaten VerkehnllJchen, soweit sie als solche feJtaesetn Wt:rden, eln1utragen. 

Zelle:864 
Kommentar. Einzutragen sind Verkehrsflllcheo, die n1ch Abschlus5 der Planung öffentlkh 1ewidmet und dem land Berlin Obertragen _,den sollen (Offentllche Straßen). 

2elle:866 
KommenU': Verkehrsflllchen, dle nach Abschluss der Planun1 Jm Eigentum des Vorhabentrt1ers verblelben (private Straßen), ffir die rugunSlen der Allgemelnhe!t Jedoch Geh- und Fahrrecht_(Straßen) oder Geh- und Fahrradrechte (Wege) eln1utra1en 5fnd. 

21111:870 
Kommeni.r: Eln1utn1en sind GrOnfllchen, die öffentlich zugllngllch s!nd und dem Und Berlin Übertragen werden sollen (Öffentlrche GrOn• und Parftanlagen). 

ZeHe:B71 
Kommentar: Einzutragen ~lnd GrOnßlchen, die im Prillatbesltz bleiben, aber mit Nunun1srechten filr_dle Al1gemelnheit ,Hlchert sind. 

Zell4t:873 
KommenUr: Mit dem Vorhabentrlger kann Im sUdteb.lullch1n Vertrag die Übernahme \IOn Pflegekosten für d!e der Öffentlichkeit zugänglichen GrOnflllchen Ober einen festgelegten Slndungneitraum vereinbart -rden (Standard 3 Jahre). 

Zelle:87S 
Kommentar: Bel un11erslegelten Flllchen muss ein natunchunrechlficher Ausgleich erfol1en. Ein1utragen sind die KGSten, die laut §1 Ab$. 6 Nr. 7 BauGB In Verbindung mit §la BauGB ln Verbindung mit §13 BNatSchG anfallen. Im Modell wird er durch den "leitfaden zur Bewertung und 8Han1lerun1 YOn 

Elngr!ffe'n" vom November 2017 bestimmt jworst-caseJ. Ebenfalls -rden die Kosten für eine eventuelle Waldumwandlun1 angHetlt. · 

Zelle:87ß 
Komment.Ir. Splelplaaßlchen sind In öffentllch nun bare Spielpläne In GrOnanlagen und separate Mfentllch nuubare SplelplJUe zu unterscheiden. 

Befinden sich Spielplätle !n der GrOnanlage, werden diese Spitlpllltze im F1ächenabzu1 nkht weiter bt!rüclcslchtlgt, da der F1ichenilbzug und dle konenlole Obertra1ung durch Berücksichtigung der GrOnfllche erfolgt. Einzig die Hersteltung511osten filr die Sptelplltze werden zudtzllch 
berOckslcht!gt. 
Handelt H sich bei den SplelpUltlen um separat außerhalb der Gr0nanlag8 aus1ewiesene Fliehen, mOs.se:n 5owohl die Hentellungskosten als auch die kostenlos. Übertra1ung berücksichtigt werden. Zu~t1Uch erfolgt ein Fllchenabzu1 \IOffl Sauerwartunptand. 
Arttugeben sind Immer dle Netto-Splelplallfllchen (soll lm1 pro Einwohner}. 

Z1ll1:B8-4 
Komm1nur. Es Ist durch den Plangeber JU prillen, ob der Bedarf an Kitapllltl:en, verursacht durch du Vorhaben, bereits in vorhandene Kitas 1an1 oder tellwelse gedeckt Ist. Ol~e 1/0fhandenen PIIUe sind hier elnzutraa;en. 

21111:885 
Komme nur: Kita-Fliehen können als freistehendes EinzelgebJude (SolltJr) oder als Funktionsunterlagerung In Wohn- oder Gesch~fts1ebiuden heraestellt werden. 

Bel Wahl der Kita als SOlltlr bedarf es Im Planberelch der Eingabe einer GrundstDcksflJche. Erfolat keine Eingabe wird als Standard eine GrundstOcksfllche YOn 2.000 m1 ab1ezo1en. 

Zelle:BBB 
Kommentar: Buteht i. 8. die Möglichkeit zur ~rwelteruna einer Kita, kaiin skh der Kostenansau verlndern. Angerechnet werden müssen ggf. Drittmittel ror das Land Berlin. 

Ielle:890 
Komrneni.r: Es Ist durch den Plangeber zu prüfen, ob der Bedarf an Grundschulpllltzen, 11erursacht durch das Vorha~n, nkht bereits Jn vorhandenen Grundschulen unz oder teilweise 1eded,;t ist. Diese YOrhandenen Pllue sind hier einzutragen. 

Zelle:B92 
Komm,ntar: Einzutragen Ist der Flächenbedarf der Im Vorhabengebfet gf. geplanten Grundschule. Außerhalb der Planun1sf!Jche entstehende Schulen und dilrau, resultierende Grund110ckskos1en werden Im Punkt "zuslUllche vorhabenbezogene Kosten" beriicblchtlgt. 

Zlllle:894 
Kommentar: Dle Grund schul- und Spor1hallenkos1en pro _Plau bere<:hnen sich nach Musterraumpro1ramm aus den durchschnittlichen Hemellun1s~osten fOr eine 3-tOg/ge Grundschule mit 2-Feldsporthalle sowie einer 4-z011!gen Grundschule mit einer 3-Feldsp~rthal!e sowie Außenanlagen. Ist ein 

abw"elchendesGrunduhu1gebludegeplan1,tfndd!eKostenanzupusen. 
Angere<:hnet werden moswn uf. Drittmittel IOr das Und 8erlln. 

2111 .. :896 

Kommurtar: Die Jußere Erschlleßun1 bezeichnet die baul!Chen Maßnahmen aullerhalb des Geltungsbereichs. Änderun1en in der lußeren ErschUeßuf11 sind nur anzusetzen, wenn diese durch das Vorhaben des Plangeblets 11erursach1 werden. Zur Berück$ichtl1ung sind dle benötigten fliehen der 
betroffenen Umbaumaßnahmen zu ermitteln. Diese werden dann mit dem Standardkostenansau von 310{/m1 Verkehr5fl.tche oder 60(/m1 Gehwegfllche berDckslthUgt. Sollten bereits konkrete ICost~nhOhen bekannt sein, k6nnen alternatlv auch diese angesetit -•den. 

Ielle:8102 
Komm•nbr. 59ilten durch dils Vorhaben erhebliche Mehrkost in fOr den Vorhabtntriger zustande kommen, k6nnen dlesa unter dem Punkt ziuJUJJche vorhabenbe1011ene Kosten berOcblchlift werden. Dazu tählen Kosten, die weder Im Kaufpreis berücksichtigt _,den konnten noch ln dle'U!:m Tool 

konkret benannt sind. LB. Kosten für erforderliche Anpassungen an Verkehrs• oder techn. Infrastruktur aull.erhalb des Plan1ebfetes wie Uchtsl1nalan(agen, ßrOckenbauten etc.. oder be1riindete Kostenzusltze fOr Tiefbaumaßnahmen (Die Standartans.itze für GrOnfllchen und 
Verkehrsfl:ichengelt1nf0rdurchschnittflche8oden11erhiltnlsse). · 

1 
1 
1 



·- 

tteWa/dfllchenOder 

r"leitfadensiur 

ltlndlge 

ntund 

t(ooperatlves Baulandmodell Berlln . 
eerechnungstool zur Bewertung der Angemessenheit städtebaulicher Verträge - Geschosswohnungsbau- 
Ausgat:iablatt Geschosswohnungsbau · 
oatei: 2023_08_28 Berechnungstool GeSChosswohnungsbau_Köpenicker Str. 11 12.xl~x 

Köpenick.er Str. 11, 12 
06.07 .2023 

Fi~~:~~:;;; ~~d~::id_en/~Schmoi 

-- -­ ~()5.0T. J!:.-- ,,_ 
__ .. , .... 1 .,....__str,11,12 ..... 

lttm""". ,oo"',r, s.. trmmi _ ,,,. 

i1 ~•l-,o;;_.a_aa_=;;------------------------t---,...,,,.-~-------;-----,r.::;=:::~------+--~ .. =~-+----.:.::;::;;---------1 
t =:::;=~··~ ~= :: ,. ~PIM!iw.tfflll~NII-~ O!ftl 0~ 
~ ~P!NUDll~fl)-dlt~ o~ o"'° 

•: _,f-=----=----------------------+---;;, ..... ~--------+-----,_..., +---,,_ ... ~-+--,.,,.,;;,..,,~----------< 
-- =• ~ OMIOl'I~.:~ 0,,_ O!ftl 3l•• ~ =--°=~ , .. ,i ~tllil&l.,,..,_. 0.,.. 

; ~-t-=---------------------t---,,:,-,-.%--------t---.,,, ......... .-------+--..,,~%:-+--- .... - ... "-------j 
3 ~ Ofri. 0"" 

,a -§üiii.iiilOl'IIQOII~ ....,,,,,. "-°"III' l'U'JI, ,41ffl" 

: ....... ....,.. -.-.,,r, ,,mir, ., ... .,. .... 1..,. . 

.,, ... ...... ... .. .. 
- ........ .. ...,...-•str.n,12 

a.717..,.. .. . . ... . .. . ... 

til'~=-lr"'V'-• ,,, ___ 
i3i!W~-._..~!~~----------;------------t------------+-----+-------------I -­ Gf.i,....~ _ .. _ 

daoll tllr~ 
_..,_ -- ~ ., 

" " " .. ~ ~ . ., ~ ~ ., 
: -.;z:;,...._ 
" -- &' HIIMeil SRW'.,...._W(IJ'Zdlr"'~ 
: ~~~-----------------+----------1------------+-----+---~,-----------1 
87 ~,,._... UOOf.hr# Gfl.ZOO 
68 Hlnwel 1 SRW~ ld!GFZ "'-111 U)l:0/ftt OfZ :,,,& S.8'1261'11' OFZ 3,87 

: H11Meith,-=-=-=.------------------+--,;;,r.;.,"'80Filfl,,.,=..,..-------t------------+----+-----------7 
E ==~~Ndtan.MutM ~::,"= 
1• N,..i~~ 1'!1o_E'W..,....~ 
~ ,,__~ .tTtdalf!W(daiGn.,,.. ~ -......-.,.~.Stll; .... ,!W 

_,,, ..., 
ll.lSlrfllOF 
16.&'W~OF ,,.,,,, ...... ... , ... ., ...... . ... 
'"""" '"""" 

121fYI tSWE ...... ·- , __ 
"'"" 

3HEW 157Wf. ,, .... ,.,,.._ .,_ 
, ..... 

" ., 
" " " .. .. 
" " s Hinwll•l>--=-,_.;;;------------------i------------i-----.Ufö-iw-·--~!.i,...- ... --1------t---...,._.,_"".--,~~~-:.lll'WII 
" 

~- ~w- -!O'lii•BRW~(OfZ.,._..., U70rtrrft 4.710.aat l!" z.e10~• --=-~=------·- ... _ ... -t-t-~-'"~:=~--'ß,- ...... -+---.!Z.::-:::i:5-._,.-~t,, ... ,"•=u---f------!----,j!i~~M 
--..:;r··:.:..'7iiiöi~_,,~~-------------<,----------+---~•(hnol 91311 '-"'"u .. •aoF 
_...._ , .... a.-~~ 

93 
• : Hln-"1 ==--·:::- .... -•\WlalllM~ ~=NGwl 
96 Hinwll l ......,.......,_(Otw9.,.jllfroad,~ ~ :.S tfm> 
97 Hinwell ....... ~(on.. .... ... ~ 106-""" 
96 Hinwll • ~~~Wlf~ 90- 1, 
9i tinW9' 1 ---~Ol'1nUellwl 300llo' 

100 HI,.,.,. .._~31' ... {t.&Uo,,bm~ -UD' 
101 Hl .-11 ---~W-v,11 f0$ fl1d tr 
"' 
:: Hl.-11 f-1miilM,;;iiii1i::::~=~~:~:r:::::::::::::::::::::r:::,;-:~-;:::::;::::::::f1•:::::: .. ,;;--,:::::::::::::::: .... ;;i;;•:::-::::.=1;::::::::.=1;::::;; .. :; ... ;:,:::::::::"1;;;;_.;:_::-::._i 
:: Hl,-ts ~ -- • ,,:.~!- -~~ e e 

" :g: --. a,ttu 
:::f-, -1-==--=---=-=-,----------------t----------+------------+----+------------1 

'" ::~ 
'" '" " '" 1191flMI,,.. __ 
120 ~ilO"dto,.o,..~._,__,.._.,QFp.~_,.~ 
121 Bldlirf an~ 
122 _...,.,.~lfflUIIIIIIIII 
1ZI ~BldilfWI~ 
1:U bl~~~ 
12' ~.....,ann:.a,..., :~ NM----~~~ 
128 ~. 
129 ttnwei. __...~•-~i.-.n~ 
130tflMI ,...,......._~~ 
131 ~~&ollv-ot 

"' :~ - 13!1 1-fnwei1i,:;;===- .... ----;;r------------i-----------t-----------7-----i-----------7 
138 tf,-fj ~(tu~-~~ 
137 ~,..~___,__...~(-8-""'"f ,,. 
"' "' :: tf"""91s ,-;.~~~-----· ,., 
, .. - 146 tf..... 0W~ ?O,CO dWII :: ~= =..~~ === 
148 tf....... ~-~ 8,eGG'ln' Wfl 
1◄91flMI .,,_....,.~ 20,!lf(tlnllWI 

'" 1!SI tflMI ~f'OIHlr....,..._.,WI!_...,, ut4"""°WII 
:: lf.-1$ ._!li&"_-~~F-~iiiii,in",Ri ....._,;......!•·_.,,~~WII 
, .. 
:;I---t..a;;;;;;=..-----------:-----'------t----------+-----'-"" . __ =_-_+----+----·-"_' ..::" __ •=-~--, 
1U ~~~~ 

:: ===:UIW&I00-000"" J=== ~! :: 
161 ~sllO.OOOttl M('ffl'I~ 1tU'la◄ lti.21>1-C. 

:: lfrMW =~ •& ---=-----------....._, ... uoo.s=,., .. .,,,,.,--.,.._..,. 4 :,::: ~-twWJ--t-----t-7'.,".,. ...... ·,-----.-,,.-..._c,_..--i 
:;:i--t--===;;;;;;;=-----..,....--------~----------i------------7----7-----------7 
188 1 OalMlt•l19m"lllOIQII" 0( tl.40◄ 
159 t ,..,.,.,_. ..,_,.~~&-"'-'1#i1m'~1~ e e IG.8315( g~ ! ~M.~ I.D$7 1!11)◄,80 f/NIO l3 .W.. g: 1~ : 

1n S. O'◄ Oe. 
17'3 1. 0( O◄ g: ._.,--'''-----------------------------1----~:,-------+------+---,..,--.sJ,.;'-----------< 
"' 

111.11111 €­ _,.., 
" ..... ...... .. 
" 

l,1N f!!I ... 1.1.,,,,, _,,,. ... ... 
, .. ~185r.,---~m-- -- , .. 

01'. o- 
0( Qffl" 
O◄ 0ml 

:M.2:IO◄ 1.t◄1ffll .. .. 

- ~ ...... O, ... QF-WamwtWl.____,__...,._O,u.~ 
....... flllan 
..,,,...,.JQa.Alalf!I~ 
......... 8-lalf .... ~ 
~~~{ll,ll'Oll ..... da'JOIHIW::rllj 

125:1:W 6.2&1W0f ,,.._ ·- ·- .. ...... u- ·­ ,.,,._ .. !U1'8,...0I' 

,. .... .. _ 
1n,<leJWO...,. 

lt$EW a,a,i,,,.a, ,_ ·- ,_ ·- ...... , 
)Htw 
!7~ 
.,_ ·­ ·- " " 
" ..... , 

-· ◄ '"""""" .... .. .. 
........... 
l.llOf!dwtt ...,.,...., 
1.lllfllr!wn ,._,..,..,., 
s.totf.-Wll 

a.::!~!--------+--~•= .... =•~-~Wll --W~C-a-':,--------; 

,n 

"' '" ,. 
"' "' '" ,. 
"' "' 1: 

.............. 
s..-~~-~ .... ------ - ...... ~.~ ..._ bd.ltp-...,._Ko.Wi 

summe Ko&len (Er1Chll tßung , saz. lnfr:asuuktw , "vert&minskosten + ll'Htgeb. ffirdert. Wohtnum m!I Fördenmg} -gm,no·""""'"- 
s.n-"'-1~-•~-~.~.ffN4111b. len:lll't . ........_ ,_.~ 
.... lalldt44'"' ..,._,c:...., 

·-· ·---· ........ -· ,..,...,., 
1.819.4 .22 t 
2JlOO.a44 • 

1.451 .221 f 
12.tl12.642 t --· .a.nJ.O1 C 

1 
1 



1 
hlle:Dl 

----1mMOCM11-dm,aond1,dmlA1t,•i.t1•ilU1ut(rf1hnNlsr••••t1n,. ~Mfffl dicheV•rt•hmlkh ........... m. I 
lelle:111 

X-=:~:::;:..:..'7"~ Grvnf\ khl-n ,..;, dimMock Klttrltllt luldet GF2ufld dff lkti !Un, t11 1,111M nden El""'° h,,. ,i,hllbtflt'i ltt.ZuVllndtll,itgtwi <ddlbl lNflkt>M be<ll rf ..., n6m' "'°""" np»MrGril nfll <Mnpro~ . 

lmMOIHll ....,..., clil-MRkhl nl"'M j,jttlidl1bffltn1HdltGnlnflktll'nqewffl. 
luwiulldl 1rfolf; I. tblnf1ij1'1bt<dle (rmitt1un1dt-r 6.......,. nfflthl, die At>r echn11111""" l m' pro[l....., h,.. , NrSpltlpl&U/ljch1n.Ana ... Ut~n dlt SpitfplaUßl(Mnlm Modtll 11$öffW\16'M Spit'l pl1uflkh .., . 

Zalla:BJS 
komm ...ar. Als Gtmflnbedii mft~ werda, lmMod elllll! ,ek.h 11tndl rdmlli ltnurKlt1„lkMn benlcblchtl gt . 

Wt llHtGt-lnbN1rl1ftkhen "1tGnmd~ l<6Ml! nlm,1anbeffi< hbenkbkhtllfl-tden. 

lollr. llM 
w--. 01eufflf«N\ uncdtrlodenwen terioltt Mdt<ks/111ne< 111flNK/l io:QMm, 11tllfflH1l esdln ln-nGFZ. 

:t.n. :170 
komm fflGr. tbrp1trill ""'ddltAn••hlde,(~""" -"""' sltslth 1"1& 1umtlnd.m P11n1~Nti bt. 

0.. 1 Vffl\lltl'a lmGKd'lol ""°""""" blu lOOm 1 IGF /75m'WII J 2 FW1umwhld uth n Wohnurlpbw lSOffl1 IGF / lU.S,,, 1Wll /l EWl,t ~5omlt\Wd Im Tool ,-milden W-1: tn ...s demGnd>ou "'°""""Pbl u 11tfttlnft. 

lfomm ffltlr. Oll~ l~tllt$pric htdtrOiffNIHIIIUIZis """'nllftd Eltlf lncs-'I . 

lulmrnffl tv.Oie kosl tt1fürdleH_,lltll""l~tn$OWOl\l f;ii6fftn~al11uchfijrp(M ttRk"-'lmlt 01"11tl;mtr NvtJ11n1 ....... 1tn. 
Kintm filr ~und Unteth11tun1 d• GrOnll khetl ,... rden IMll. tidtm Pu<> ktGriinpfl-., i..nJdo:sldltilt. 
Kol\ll<W\WU: "lmtenridl-iwh fürErholuns i-und Frtißaa-" au1dem .llhr l017d„ s.,,,ac,_.....lllffllhlr ~ Vffl:W Uftl 1(15mnd'lulL O!• .. Kol lm-,nlm w/ 155 (uro fm'lndtxil ft (Q3 20221 umdan 1Uvtllt nMl rtt~ lffl tu tntsPff(htfl , 

lal l1:896 
IC-ntar. KoJ ttn1nuu:Oun:hl.chn ltlll che IColltn wfßa,k konkret er Pro1"te filr Ve itcthr• und~m.l llnah !Tlll n au•dem .ll lw 20J0d" Sen 1tive rw.a ltun1 fürS~nt'\ro1ddurc undWoh nen . ErhOh lt S.uko sten filtcl!t Stnllffle ntwh.Hfu t111 kOfflffl lffl mit II0Euni/m'hln tu. fs rtsUl!IM elnGnlln triMc ltJ-,t --on 310Euro/m'lncln!c n ~uf 385 F!Jro/"''(Ql 

lOUJ --- . . . . . . IComnl •l'tar. lCot ten1 nuu:OUt d'l schn tnlkh 11Co1tm1ufS.$l•kon kr"cr"'oftl<t •fOrVt1hhr•und llo= fmum1&nl.h rMn au1dem J1lw 2010d01Sm1tswrw1 1tun1tilrStadt tnl\llldlunl undWohMft .Ole Kolttn-rdlffl~lilr611'! ntllcheWqttlsiuthf0rprl\4 t1Wtp mltGth-und rah~110rdleAl!ae,mel~l•-8.Gth-undltldv,,o,a 1n11nsuns en1uf 
Gr\knd 1tOd; desLtnd aertin ).,,p,NUt. Es1esuh ~nfflGtia lM~_,90(u,o /ffl' ,lnde-dffl wfl0Slurofm! (CU20U). -- . 1<9mm-. Dll! ko< t~,0btrtt 1aun1d01FlkMn ~lrifft lOWOhl dla 6ffantllc t..nal•wch, dleplMtlffl flkhtnmlt&ff lffltlc hanN11uuncs ,edn•n.flkl'l mmltStnu ttunt 1tKhtmfOr .,ll•Allatmein htltblti ben ....., lnl ll&tnnimffl lrM stors ,ne/lHl dl-mjtdodinkht mthf 1111 •1Ctn$1J ndl J1n Nuuu n11urVfffillunl. Oar dadu rchtnmehffld 1Vtrton 1~clwdi 
di<I St<lkbkhtl..,,,. unt..rdtmPl!Mt ltal tmlow 0bffu 11U"1 dem lnwst or qeredlMt . · 
ICOlC.... nfl ll!$i.ndard 1nYQ.filrVerbhnflichcn ln6ffl ln, bel1Jldurdl0berpnl fun1eln.. lGau#Jlr t/Ybfr1J1L 

w•,899 
11omm-. 0t1 1<os 1 ...... 0baffl a,u n1d1rflkhll n~trifft""""""' d/16ffentlk han11lMICh dlil priYa 1mflkllm mitNuuunp, Khltn.Rkhffl mit 81nu tJUr1111ffll 1tnfilr ditl AJl& tlnfflhffl blaibul rn1lrnElt; ffl tuffldft '-st on.n1llmdltMmlt6o(t,~mtlv 1\H'eia_,,. tlndl 1mNutrunl ""Vfffilsunl. O,.. dld11<dllfl tslehencla V.nust wird dv,dl<1;. 

lllnkbldlti l""'lunttr dtmPun k:tkm t....,.. 0bertr 11"n1 dtmlnw,tot ..,.,,Khnet. kos!I MRU tJ: "0wdudl nitdk:htr W.nfilr l'61otr t Erholunpll khm " _,, GutacllterausKftll „ des undft s.,t1r, 

z.1 i.:a100 
KDmm •ntar. Solh tn1u/lfundd„Nti1blupn,ft, \1iAnpl ....., CffllnVtrkthn ruchtn detNBtrtn~ fflord erlkh otin ,llltdttVor lllbtnt ri1erdieM ICol ttn1utr11tf'l. 

lmMoclt!l ~rlkhw!rdd11101'1 1US( .. 1"1an,dlualnoAnpHIUl\lder lullerenfrsd1Udun1nldl tno~ist. 
Oln tlffll 5flrtdW n.,.t 1.dml!1tr1 ttllu"i$l<o:l lfflV011 Str1~kMn 

1C........,ar, Ko, ttn1nfl \l!Ckr rtl1Khnlttll d'w! K<>l tfflwf611h konkr eterPto jektefilrVerktht•undTle lblum1 ilrl thme n1111dtm /1/ll20l0dtrSenHNHWllt un1til<Stadt tnl'MC klu t11undWollne n.Oit Ko11tnwtrdmw,r,,ol,l fa,6ffentllche~e1bauchfarprlu1tt~emitGth•undUhrnch 1til1dltAIJce,Ml nheil !1.8.Gth•und,..dv,,o,a 1no.muftlen1uf 
Grund 1!0ck des lind ae.t!n! 1nceseut . h ,esultlenfflGaa mlfflheltr..,mwn90furo/m'. lnotrifft 1111 tos fUlO /m1 (CU l0l2) • 

Zal le:1103 
ICom!Mfttar. Oer KO'.l ltn1MIII blllen1Uldfn Anclbtn de<Otu tsche n~r1en1mtslel1t1kon ltien1GAUC t,V. t.1111012 fl'lhdurtll sdl n1"1ldl tn Unltrht ltuntiltos ttn 1ft HOlll!110n 1,10 bis 1,50 furo/m' Im J1ll, . Dadit Anwudl i-und Entwlddu npp ll~tlu>11tn~llqonal1 dle~Mn Untfffil lrunpkol tffl ,wu.rd tdtr,kh '"'ltbonde mlnie ft Wet1Wll 1,8S(u,ofm'N 

l (U10 /m' auf ,e,u ncletund 1ufl,80funi/m' lncllJlen (Ql 1012), 

ic-ar. M111pblid! fGrdlaMllh! dtr~Glund ldl l,llpll t.1elt.tdlaMJ. ahldN .icll iW1dHGFw.,hn mfi! tber><lan WohMin Mi!Nl ab!ilpch da, baHl!J rt11/wrt fflGFWoh ,_undgf.daril bl1NN 111pL,nunpr Kh llidl 111LluJa ffl1bl1111cht rta lillffl fflGFWoh ntf'l. Ebent 11lsnicht btrOcbkhti&t ~ft11&tslffl lGfWoh nt11 filt 'Stnlor en- SO'Mt 
Sluf ffll ...-..ohn ..,,. tll. 

ltHl: 1129 
~ 591t !pt,i ttllkherl $lnd~tsma S!td.-. (rl'lotJnp ßkfwn ru1-dnen. Sla-tdtn •11~ndct...Mttn llkh 1nGnl nl\Afflll 11mll 30['60 /m'qK1tn.Kon tn1nutt:•Ou,~ ldlilr Wfflfilr~C.,~Eittolu lllSftldl tn"vorn Gutldll tr1uudM 1dft llndH8trll n,d1dilH flldl tnlndttRttel lndleOffendldlln (inJnl niattn lm~,lr,d . 

Z1tH1:81lO . 
1Comm-. Oil1 • 1C01t111.....,dtr, lllfGNllcllaa •dtrwndtrs.N tswr-l! IH'4 fOr u.-.11 , Vffl:W undklrna ldluU 2017 tmitl'..., l(()l tenrittl twtrtu btllffl fOr Emolun 1&1- 11ndfrri'l khtrl fflnlt ltltuntf 111 r200 €uro_lm' lndoil n (CU 101 2}. Oll lCol tm~w,,,oh l fürtiff tn~ sp;tlf,Qu,ab aldl fOr P!M t• Spal pi,1 111 IM6ff trlllkhe< NuU 1111t an1-' it. 

Zal lr.U12 
IC-mtar. Gn.lnd sllllch llMd lmModtßd111011 1JU$C tpnpn. d&u lO!l dt<GFWoh n111lmQl;l nlt1dlffl~lnl',lnl tnfflmlt!& 1l>undlfle nfllnM rlll\lpnWohnrl 111111 unt 1flttm und10mit elntMlttblnd U111 bti ltllfll lllird ,lnld.StnkH en-undSt11dffl ttn"'°""'" n. -- . . ~Gtmll!.dtn,6rdtr btl lffllnllllll en,... ,dtrl vm tfldMdlcht Wohnllnpl' 6iell lm)rdffl l•Wl•Wailnunpbl uf6t dtnrnpbn llmmun 1m l012Nr.1.II.Eln•J.Rlumwoll nW>1mltbls 1u70rn'Wohnllk:hl btldv tlbl:dlbtldtnllutdltdlllfn wldwddlht< lnditst< Mocl tllrlKhn una 1"1tMffl. 

Ull•:Bllli 
IComm mtar. lu1(rmlnluna d11Hochbau kon on-,16rdt<tl hlgfflWohnu "1tn""""" nd!1~tnf&dtrll le1111cltm Jlhr lOlD1111,- tt.AufdifH rG,vr,dla J1""' rdlfflHffl l~ lffl- 3.o&IEuni/m1Wohn flkh •armin tlt {ICG300- 7W) untf indt dtr11uf).650 Eu~/m'(CU202l ). 

ICofflrnlnl-V: 6,60(/m'tnt1prtditnd dt<Mlt~1111dt11Wol'lnl,onpblll /6rdtru ftllba tlmm unc .., (Wf8l10U btl tln~lffl 1Cf t1Ull00% und (inl,:~ 1• t41$; (Nr.t0.1 W81 20lZJ 

21111,8119 
~ 'Mfdkoln oF«donlni 1"'41vt .1NMdn1ri6- cllrt 18audl rlohtn dllKh elnman:tll bMdlts OM~n•nttt11,,m1tn.0lthlor ansct tbtne M\elemu1 1rrrindfl ttns 1n1Htlll \l/l nltn .umbel fetllendtr f&derun Cdisal beAffldlt e.wlemitfflr derurl 11ut<IMr1 sdll fttn. 

z.l lt11151 
IC- r.DIII He<11 oluncs kon tnell!Spl' echtn dor Sum 1T111 filrdtn rna ......t f~hl1mWOM.- 1111 omt1 1-118odtn prtllundHod'obl ul<ol ttrt.Oit 1upvnde lifltndtn81t.Wbei llhll' tt11lrnAJIC e,n tlnt11 d11<dlsd, nlttl kt>tWohnclU diU ttn • .tlO IWtd ..rnurhocl> p~1tat(ICe<i tum """"""" l'tn •nod'l 11urkononKOnttr1eWohnu 1"111 tnltnSlnnedesmlftC l!Olllldtntn 

16rdorflhlefft WOhnnunu.. ' 

Oem Vor h1btntr lJerffl tstthl10blntrte! Vtr1ust dwdlde,,Vffb ufdHflldlt ,dltfO,!Tlietpbun,d tM11 Mrd trflhl&e,,Wohnla 1M11 "°'1 tltMll l<t.Otnnt<fflUI ILS.dt11'.t&sl i1111Au~-,Flkhtn fOrm111&~ f«dtrll hi1 1111Wolww mlnlleb1u,111f'Cl9 Llnt nhlnM hm~dau t1Mdll!ttll fild>o 11nldl 1di,,Mu!mllrend ll1V011 
hochwa nJc er,EICtnNms"'°hnu~&tntrrekhell kanr,. 

ic-trlbr. lei lthltndtr F6rdt ,vn1..,;,,t&Mitllbtl timn'<t,~n~1wir-.~m~~""'l nlm lldl ltdl tt<1t11ell: 1u......i. 11.ilfmil f6rd .....,.. o;... t.ti.t,rllfl lntlntr~nn•NoiKMn 1S.6X/m 'bii l0,96(Jrn 'Woll mU,;t,a .0..btlbn tirnmt lld'l dit i-,.;llt: 1MlltMM t11u.pr edwnd dnlod ..-,an ttill und dNdamit wrbuntnen 
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Kooperatives Baulandmodell Berlin 
Berechnungstool zur Bewertung der Angemessenheit städtebaulicher Verträge - 
Geschosswohnungsbau 
Berechnung der Bauerwartung nach dem Muster der gif 
Datei: 2023_08_28 Berechnungstool Geschosswohnunqsbau Köpenicker Str. 11 12.xlsx 

Datum: 06.07.2023 
Bearbeiter: M. Schleiden/M. Schmoi 

Firma/Stelle: aedvice 

Hinweis Bauerwartungsland · 
Hinweis Verkehrsflächen (Straßen +Wege) 
Hinweis Grünflächen · 
Hinweis Gemeinbedarisfläche 
Hinweis künftiges Bauland 

5.828 m2 

1.166 m2 

882 m2 

2.000 m2 

1.787 m2 

20 % 
15% 

·34 % 
31 % 

Marktwert (€/m2) 
Marktwert von baureifem Land (beitragsfrei) (BRW Prognose) 

abzüglich Wertansätze für Kosten 
- Herstellung der Erschließungsanlagen 
(Straßen 320 €/m2, Wege 90 €/m2, Günflächen 130 €/m2) 

Wert des flächenbeitragsfreien Baulands (kostenbeitragspflichtig) 

abzüglich Ansätze für Flächenabgaben 

Wert des beitragspflichtigen Baulands (kosten- und flächenbeitragspflichtig) 

. . 
Berücksichtigung der Wartezeit 
-Wartezeit 
- Zinssatz 

- Abschlag für Veriahrenskosten 

, vorläufiger Wert des Bauerwartungs- oder Rohbaulandes 

weitere mögliche Ansätze 
- Abschlag für zusätzliche Risiken 
- Unternehmerischer Gewinn 

Wert des Bauerwartungs- oder Rohbaulandes 
Wert in% 

5.339 €/m2 

565.936 € 
317 €/m2 Bauland 

5.023 €/m2 

69 % 
3.488 €/m2. 

1 .534 €/m2 Bauerwartungsland 

3,0 Jahre 
2,5 % 

1.425 €/m2 

28 €/m2 

1.397 €/m2 

26% 

15% 
210 €/m2 

1.188 €/m2 

22% 

r~J r~ I cu, NJfJ 



K oope r■tlvu Baul■ndmod■II Berlin 
Ber■ehnunplool ~ur B■w■rlung der Anr,am■u■nh■tt stldlebllullch■r Verträge• Geschouwohnungebllu 
Berechnung des Defizites des mlatgebundemm fOrdi!rlählgen Wohnraums bel fehlender Förderung 
Oatel: 2023_08..28 Bered'lnungstool G■schosll'M>hnungsball.KOpenlcJcer StJ:. 1112.xlsx 
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Flächenaufstellung 
Stand: 06.07.2023 
Hinweis: · Abgriff dwg/pdf (B-Plan 2-35bVE Entwurf Anlage2) 

Planungsfläche 
Flurstück 169, Flur 193 Gemarkung Kreuzberg (0006) teilw. 

Flurstück 177, Flur 193 Gemarkung Kreuzberg (0006) 
Flurstück 177, Flur 193 Gemarkung Kreuzberg (0006) 
Flurstück 177, Flur 193 Gemarkung Kreuzt)erg (0006) 

Summe 

nicht zu berücksichtigende Flächen 
Öffentliche Straßenflächen 
Flächen im Privateigentum 
Gewerbeflächen 
Flächen für Geh- und Radfahrrechte (Fuß- und Radweg) 
Bestandsflächen ohne Bauerwartung 
Landwirtschaftsflächen 
Wasserflächen 
geschützte Biotope 

Summe 

verbleibende Bauerwartungsfläche 

Sonstige Flächen 
Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
Städtebau/ich notwendiges Grün ohne äff. Nutzung 

Private Parkanlagen, private Wa'!dflächen 
Gemr:Jinbedarfsflächen 

Kitafläche 
Verkehrsflächen 

Private Verkehrsfläche 
äff. / pr. Planstraßen 

Grünflächen 
Ufergrünzug mit Spielplatz 
äff. Grünflächen 

Summe 

Verbleibende Bauerwartungsfläche 
Sonstige Flächen 

Verbleibende Baulandfläche 

Geschosswohnungsbau 
MU 

GF GFWohnen 
18.161 m2 15.678m2 

Summe 18.161 m2 15.678m2 

889m2 

5.828m2 
4.687m2 
t.t-41nij 
6.717m2 

889m2 
om2 
0m2 
0m2 
0m2 
0m2 
0m2 
0m2 

889m2 

5.828m2 

0m2 
0m2 
0m2 

0m2 

0m2 
0m2 

1.141 m2 
0m2 

1.141 m2 

5.828m2 
1.141 m2 
4.687m2. 

0m2 
0m2 

öffentliche Spielplatzfläche im Grünen im 8-Plan: 
öffentliche Spielplatzfläche außerhalb 8-Plan: 
öffentliche Grünflächen außerhalb 8-Plan: 

314m2 
0m2 

1.057m2 
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Amtsgericht Kr e u z b er g 

Grundbuch 

von 

Luisenstadt 

Blatt 8546 

Dieses Blatt ist zur Fortführung auf 
EDV umgestellt worden und dabei an 
die Stelle des bisherigen Blattes 
getreten. In dem Blatt enthaltene 
Rötungen sind s.chwarz sichtbar. 

Freigegeben am 16.9.1999, Sperling 
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Grundbuch von Luisenstadt 

Bestandsverzeichnis 

Blatt 8546 

Ud Nr. 
der 
Grund­ 
stücke 

J 
Bish. lfd. B_e_ze_i_ch_n_u_n g_,de,....r_G_ru_nds_tu_· c_k_e_u_nd_de_r_m_i_t d_e_m_E-=ig'--en_t_um_v_er_b_u_nd_e_n_en_Ae_c_h_te ~ 
Nr. der Gemarkung* 
Grund- 
stücke Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage 

2 3a/b 3c 

Gebäude- und Freifläche 
Köpenicker'Straße 12 

an der Spree 

.j 
11dt:>l.l 

11.l 

Bogen B-E 1· 

Größe fd,Nt, 
~ cJ8f 

m2 (l.)i1d· 
~c\c.0 

4 

4388 10 

4 
zberg 

10 /3 1442 
Köpenicker Straße 11 

5 Freifläche 
12, 11 

4388 

10 /3 Gebäude- und 
Köpenicker Straße 11, 

1 4 4 2 

6 5 193 171 nd Freifläche 5.830 
Köpenicker Stra 

7 181 
12 

193 

8 

173 

Kreuzberg 
193 174 Gebäude- und Freifläche 

Köpenicker Straße 14 

5647 

181 

9 7, 8 Gebäude- und Freifläche 
11, 12 

193 1 7 4 Gebäude- und Frei 
Köpenicker Straße 

• Wenn die Angabe der Gemarkung fehlt. ~t,mmt ihre Bezeichnung mit der des Grundbuchbezirks überein Fortsetzung auf s . ie:;pbe,g Lwtadt 8546 · Geändert am 29.02.2024 · Abdruck vom 07.03.2024 · Seite 2_ von 13 

1 

5647 

181 

1 



r,dbUCh von Luisenstadt Blatt 8 5 4 6 
( 

~ 

GfLl · 

Bestandsverzeichnis Bogen 1 B-E 2 
1 3e 

Lfd. Nr. Blsher1ge Bezelchnun der Grundstücke und der mit dem EI entum verbundenen Rechte Größe 1, 
lfd. Nr.d. .1 cter Grund- Gemarkung* n2 Grund- m• st()cke stücke Wirtschaftsart und Lage 

Flur 
3c 4 

--- 18 10 9 Gebäude- und Freifläche 5647 
11, 12 

193 174 181 
Köpenicker Straße 

442 

::::::.... Kre zberg 
11 10 193 ' 177 Gebäude- und Freifläche 5828 

Köpenicker Straße 11, 12 

88 

0 

,. wenn die Angabe der Gemarkung fehlt, S'Hmmt Ihre Bezeichnung mit der des Grundbuchbezirks überein. 
Kreuzberg Luisenstadt 8546 · Geändert am 29-02.2024 · Abdruck vorn 07.03.2024 · Seite 3 von 13 Seiten 



Grundbuch von Luisenstadt Blatt 8546 .;. 

Bestandsverzeichnis 
Bestand und Zuschreibungen 

Bogen I B-ZA 1 J - Abschreibungen 
Zur lfd. 
Nr. der 
Grund­ 
stücke 

Zur lfd 
Nr. der 
Grund­ 
stücke 

5 6 7 8 

3 

3, 4, 
5 

5 

5, 6 

6,7 

8 

7, 8, 
9 

Bei Umschreibung von Blatt 8031 hierhex 
am 6.9.19e5. ~ 

Fröhlich 

ü~agen 

Wagner 

Nr. 4 von Blatt 9097 hierher übertragen; 
der Nr. 3 als Bestandteil zugeschrieben 
und als Nr. 5 neu eingetragen am 
23:02.2006. 

Merkel 

Die Bestandsangaben sind nach den Fort­ 
führungsmitteilungen B Nr~ 0002- 
2006/04109 und 0002-2006/04108 berichtigt 
am 25.07.2006. 

Marinov~Lüdemann 

Die Bestandsangaben sind nach der Fort­ 
führungsmitteilung B Nr. 04140/2006 be­ 
richtigt. Flurstücke 10/3 und 10/4 sind 
verschmolzen und fortgeführt in das Flur­ 
stück 171. Nr. 5 als Nr. 6 eingetragen am 
10.11.2006. 

Mokelke 

Die Bestandsangaben sind nach der Fort­ 
führungsmitteilung Nr. 000216/8881 be­ 
richtigt. Flurstück 171 ist fortgeführt 
in die. Flurstücke 172 und 173. Nr. 6 als 
Nr. 7 eingetragen am 22.07.2016. 

Lorke 

Von Blatt 8515 hierher übertragen am 
06.10.2016. 

Poul 

Nr. 8 der Nr. 7 als Bestandteil zuge­ 
schrieben und als Nr. 9 neu eingetragen 
am 06.10.2016. 

Poul 

7 Von Nr. 7 das Flurstück 172 
übertiagen nach Blatt 8515 
am 06.10.2016. 

Paul 

- 

~ - zur 
Nr. c 
Gru 
slü< 
-s -- 9,: 

10, 

_S,, L(,~ L,wdl 8546 · Geändert am 29.02.2024 · Abdruck vorrt 07.03.2024 · Seite 4 von 13 Selten 
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ndbUCh von Lu i s e n s t ad t 
eriJ 

~ Bestandsverzeichnis 
Bestand und Zuschrelbun n 

Blatt 8 5 4 6 

Bogen I B-ZA . 2 

Abschrelbun n 

zur lfd. 
Nr, der 
Grund­ 
stücke 

172 
15 

Zur lfd. 
Nr. der 
Grund­ 
stücke 

5 6. 7 8 

9,10 Die Bestandsangaben sind nach der Fort­ 
führungsmitteilung Nr. 000218/3118 be- 

. r i cht i qt , Nr. 9 als. Nr .. 10 eingetragen am. 
19.03.2018. 

10, 11 

Günter 

Die Bestandsangaben sind nach der Fort­ 
führungsmitteilung Nr. 000218/3544 be­ 
richtigt. Flurstücke 173 und 174 sind 
fortgeführt in das Flurstück 177. Nr. 10 
als Nr. 11 eingetragen am 26.03.2018. 

Günter 

Kreuzberg l.ulsenstadt 8546 · Geändert am 29.02.2024 · Abdruck vom 07.03.2024 · Seite 5 von 13 Seiten 



Grundbuch von Luisenstadt 

Erste Abteilung 

Blatt 854.6 i 

Bogen 1-E 1 

efllndbUCh V 

lfd. Nr. 
der 
Eintra­ 
gungen 

Eigentümer 
Lfd. Nr. 
der Grund· 
stücke im 
Bestands· 
verzeichnls 

Grundlage der Eintragung 

2 3 4 

2 Lothar Collberg, 
wohnhaft in Berlin. 

3 

3 3 

· in Berlin., 

u Nr. 3: . 
ie Eigentümerin firnie~t jetz 
sphaltbau Richard Henning GmbH 
o. KG. Eingetragen aufgrund 
eglaubigten Handelsregisteraus 
ugs HRA 9916 des Amtsgerichts 
harlottenburg vom 23.9.1987 am 

13~- -,---- .. 

o~. Fr~ 

Bei Umschreibung ohne Eigentums, 
wechsel hierher übertragen am· 

-6~5_._. --;____ 
Wagner --..... 

Auflassung vom 
eingetragen am 

T~..- 

10.1.1986 
31-~ 198~. 

Fr~· 

u Hohenlohe-Jagstberg & 
Banghard ngs GmbH & Co. 
Vermittlungs-KG, 

b) Al-Ban Immobilienfonds-Ver­ 
waltungs-GmbH, 
-beide in Berlin-, 
in Gesellschaft.bürgerlichen 
Rechts. 

3 

--- .· '-. "" 

Fr~ 

3 Auflassung vom 10.02.2005; 
eingetragen am 07.12.2005. 

Merkel 

ter Bezugnahme auf die bis- 
heri E~ntragungsgrundlagen 
von Blatt 7 hierher über- 
tragen am 23.02. 6. 

6 6 Auflassung vom 13.04.2006; 
einget~agen am 10.11.2006. 

:Verx,1a J t11ngsgesellschaft 
C O • KG , ,w j ß § h ·a d § 0 



erundbUCh von Lu i s e n s t ad t 

Erste Abteilung 

Blatt s s 4 6 

Bogen l 1-E 2 

Eigentümer 
Lfd. Nr. der 
Grundslücke 
Im Bestands­ 
verzeichnis 

Grundlage der Eintragung 

2 3 4 

6: 
firmiert 

Deutschland 
Sitz ist 

8 Auflassung vorn 08.04.2015; 
eingetragen am 06.10.2016. 

5. 
~· 

eintragung 
(HRA 11179, 
Duisburg) 
eingetragen 

Poul · 

Zu Nr. 6: 
Die Eigentümerin firmiert 
nunmehr: 
Trei Real Es.tate Deutschland 
GmbH & Co. KG; 
aufgrund Handelsregister­ 
eintragung vorn 26.07.2016 
( H RA 111 7 9, Amtsgericht 
Duisburg) 
eingetr~gen am 06.10.2016. 

Poul 

I 

Zu Nr. 6: 
Sitz ist nunmehr Düsseldorf 
( H RA 2 5 9 0 4 , Amtsgericht 
Düsseldorf), 
eingetragen am 07.04.2022. 

Böltes 

Poul. 

7 TREI Real Est~te Berlin - 
Köpenicker Straße GmbH.~ Co. 
KG, Düsseldorf - HRA. 27683, 
Amtsgericht Düsseldorf 

11 Auflassung vorn 28.12.2023; 
eingetragen am 29.02.2024. 

Freund 

Kreuzberg Luisenstadt 8546 · Geändert am 29.02.2024 · Abdruck vom 07.03.2024 · Seite 7 von 13 Seiten 



l 

1 

Grundbuch von Luisenstadt Blatt 8546 -1 

,----,----,---Z_w_e_i_te_A_b_t_e_il_u_n.=g:__ ____:,_B_og_en--=I 1=1-=E=l J 
UdNr. 
der 
8ntra­ 
gungen 

Lfd. Nr. der 
blllroffenen 
Grundstücke 
Im Bestands­ 
verzeichnis 

Lasten und Beschränkungen 

1 

2 ·3 für die KHK Grundstücks­ 
entwicklungsge schaft m b H. i. G., Berlin. Befristet. Gemäß 
Bewilligung vorn 17.12. 18.12.2003 (UR-Nr. L 599/2003 
und UR-Nr. L 602/2003, Notar ein- 
getragen am 30.12.2003. 

Merkel 

3 3 ··bertragungsvorrnerkung für die KHK Grundstücksent- 
wi~kl~ngsgese. aft mbH, Berlin. Gemäß Bewilligungen vorn 
04.10.2004 (UR-Nr. 1 004, Notar Jürgen Vogt in ijerlin) 
und vorn 25.02.2005 (UR-Nr. 30 05, 
in Berlin) eingetragen am 23.03.2005. 

Merkel 

orrnerkung zur Sicherung des Anspruchs auf Übertragung des 
Eige bezü~lich einer noch zu vermessenden Teilfläche von 
ca. 181 qm ·e Zapf K 14 Grund~tück~gesellschaft mbH, 
Berlin (HRB 109726 B, s ericht Charlottenburg. Gemäß 
Bewilligung vorn 08.04.2015 ( 29/2015, Notar Dr. Rüdiger 
Christian Kess in Berlin) 6.04.2015. 

Poul 

5 rnsübertragungsvorrnerkung; auflösend bedingt; für YREI 
Real Estate lin - Köpenicker Straße GmbH & Co. KG, 
Dü~seldorf - HRA Amtsgericht Düsseldorf. Gemäß Bewil- 
ligung vorn 28.12.2023 (UVZ- 5633/2023, Notar Dr. Leif 
Böttcher in Düsseldorf) 21.02.2024. 

Freund 

iJd, Nr. 
(!ef 
51)31t8 1 

4 

46 · Geändert am 29.02.2024 · Abdruck vom 07.03.2024 · Seite 8 vo 
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G~ndbuchvon Luisenstadt 

Zweite Abteilung 
Veränderungen 

Lfd. Nr. 
der 
Spalte 1 

4 5 

Abgetreten an 
c 'nz zu Hohenlohe-Jagstberg & Banghard 

Bera GmbH & Co. Vermittlungs KG, 
d) Al"."Ban Irnmou.J.JC~l.!_Jfonds-Ver1r,c;3ltungs-GmbH 1 
beide in Berlin, als· esellschafter. 
Gemäß Bewilligung vom 4.2.19 
9.3.1992. 
~ 

Totzke 

Blatt 8546 

Bogen l 11-VL 1 1 

- 
n 

r 

j 

Löschungen 
Lfd. Nr. 
der 
Spalte 1 

6 7 

1 Gelöscht 
1992. 

T~ 

am 27.5. 

~ Fröhlich 

2 Gelöscht am 07.12.2005. 

Merkel 

3 Gelöscht am 23.02.2006. 

Merkel 

4 Gelöscht am 06.10.2016. 

Poul 

5 Gelöscht am 29.02.2024. 

Freund 

OS-El2ibetg Luisenstadt 8546 · Geändert am 29.02.2024 · Abdruck vom 07.03.2024 · Seite 9 von 13 Seiten . 



Grundbuch von Luisenstadt Blatt 8546 

Dritte Abteilung Bogen l 111-E 1 J 
Lfd Nr. Lfd. Nr. der 
der belasteten 

Eirrtra- Grundstücke Betrag im Bestands· 
gungen verzeichne 

2 3 

l + 2: Ge öscht. 

3 3 

Res 

4 

G 

zweihunderttausend Deutsche Mark Grundschuld mit 14 ¾ 
·_l.122.:..QQ~:3!!!-f·~1~·nsen für Berliner !ßnk Aktiengesellschaft in Berlin. 

Vol s nach§ 800 ZPO. Gemäß Bewilligung vom 
e.5.1~ b r i e eingetragen am 5-.10.1978. 
U~rieben am 6.9.19a5. , 

·-1----i------+.w.a,s:i.e.J:.-------------~F~r~o~·hblUi~c~hL_. __ 
Hunderttausend Deutsche Mark Grundschuld mit 12 % Zinse 
für die Industriekreditbank: Aktiengesellschaft -Deutsch 

dustriebank in Berlin und Düsseldorf. Der jeweilige 
Eigen · t der sofortigen Zwangsvollstreckung unter 
warfen. Gemäß Bewr.l:':f:.l..g!;!:!!_g vom 10.10.1978 im Range vor 
der Post III/3 eingetragen i:l,llr-....~11.197a. Umgeschrieben 

. am 6.9.1905. r-. 

w~ Fr~ 

4 3 

Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden 

5 3 · 6O.0OO,--DM Grundschuld zu -sechzigtausend- DM für die Industrie­ 
kreditbank Aktiengesellschaft -Deutsche Industriebank 

· und Düsseldorf° mit 14 ¾ Zinsen jährlich. Voll 
streckbar nac O. Gemäß Bewilligung vom 8.12.19 0 

.mit Rang vor Abt. III Nr. 3 e am 23.3.1901. 
U~rieben a.m 6.9.19a5. - ~ 

W ner · 
6 3 735._ooo,--DM Grundschuld zu -aiebenhundertfünfunddreißigta.usend- DM 

für Industriekreditbank Aktiengesellschaft -Deutsche 
. triebank in Berlin und Düsseldorf, 16 % Zinsen 
jährlic. treckbar nach§ 800 ZPO. Gemäß Bewilli- 
gung vom 9.5.1905 e am 8.7.1985. Umgeschriebe 
~1985. 

Wa er .· 
7 Grundschuld-ohne Brie 

tausend- DM für die COMMERZBANK 
Fi 1 enburg in Oldenburg, 
streckbar nac =-~ 0. Gemäß 
26.6.1990 eingetragen am .c;;;- 
Totzke 

Fröhlich 
f - zu -fünfhundert­ 
Aktiengesellschaft 
18 % Zinsen. Voll­ 
Bewilligung vom 

Fröhlich 

8 Grundschuld - ohne Brief - zu -fünfzehn 
Millionen fünfhunderttausend- DM für die Berliger 

· · li . 15 % Zinsen. Vollstreck- 
EUR bar nach§ Gemäß Bewilligung vom 

24.2.1992 ~ingetragen 5.1992. 

Ta~ 

g 
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GrLlndbuch von Lu i s e n s t a d t Blatt 8546 { 

Dritte Abteilung Bogen . l 111-E 2 

Lfd, Nr. Lfd. Nr. der 
der~ 

Elntra- 1m Beslcnds­ 
gungen ver.zeJchnls 

Betrag Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden 

2 3 4 

2.765.000,00 Grundschuld ohne Brief zu zwei Miilionen sieben­ 
EUR hundertfünfundsechzigtausend Euro für die 

Landesbank Berlin AG, Be r l .i n .. 1 5 , % Zinsen . 5 % Ne-. 
enleistung einmalig. Vollstreckbar nach§ 800 ZPO 

bez 'eh eibes zuletzt zu zahlenden Teilbetrages 
276.500,00 EUE {zweihundertsechsund- 

„ f h u n de r t E.u r o ) n e b s t Z i n s e n und 
anteiliger einmalig Nebenleistung. Gemäß Bewil- 
ligungen vorn 23.06.2006 427/20O6/D und 
428/2006/D, · Notar Hermann ein- 
getragen am 10.11.2006. 

Mokelke 

10 11 20.000.000,00 Grundschuld ohne Brief zu zwanzig Millionen Euro 
EUR für die Mainzer Volksbank eG, Mainz - GnR 212, 

Amtsgericht Mainz. 15 % Zinsen. 5 % Nebenleistung 
einmalig. vollstreckbar nach§ 800 ZPO bezüglich 
eines zule~zt zu zahlenden teilb~trages in Höhe 
von 4.000.000,00 EUR. Gemäß Bewilligung vo~ 
23.03.2023 (UVZ-Nr. H 602/2023, Notar Dr. Arrnin 
Hauschild in Düsseldorf) eingetragen am 
11 .. o4.20 2 3. 

Freund 

Kreuzberg Luisen5tadt 8546 · Geändert am 29.02.2024 · Abdruck vom 07.03.2024 · Seite 11 vontaselten 



Grundbuch von Luisenstadt Blatt 854 6 

Dritte Abteilung Bogen l 111-V 1 ] 

Veränderungen 

Lfd. Nr. 
der 
Spalte1 Betrag 

5 6 7 

3 

3 

2o-<r.eee-,--nM._ Rang nach der Post Jlrr. 4. Eingetrage!L? 10.11.1970. 
u~ i-eben sro 6.9.19a5. ~ 

Fröhlich · 
III Nr. 5. Eingetragen am 23.3.1901. Umge- 

• 
Fröh 

3 .'lQ.00O,-DM. Erstrangiger.Teilbetrag abgetreten mit den Zinsen seit dem 
.1978 an Industriekreditbank Aktiengesellschaft -Deutsche 

Industr e erlin und Düsseldorf. Eingetragen am 
1~81. Umgeschrieben .__, 

Wagner 

8 Gemäß§ 26a GBMaßnG umgestellt auf sieben Millionen. 
neunhundertftinfund~wanzigtausendundvierundzwanzig 

00 ~uro. Eingetragen am 30.06.2003. 

8 7.925.024,'!6 Abgetreten mit Zinsen seit 
EUR Beteiligungsgesellschaft mbH1 

30.06.2003. 

die Atlas· 

Merkel 

G&iHI~ l.uisenstadt 8546 · Geändert am 29.02.2024 · Abdruck vom 07.03.2024 · Seite 12 von 13 Seiten . 
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rundbuch von Luisenstadt Blatt 85 4 6 . 
{ 

Dritte Abteilung Bogen l 111-L 1 

:e-- 

dem 
.tsohe 

-- 
n. 

am 

Löschungen 
Lfd. Nr. 
der 
Spalte1 Betrag 

8 9 10 

130.000,--DM Einhundertdreißigtausend Deutsche Mark 
Teilbetrag der Berliner Bank Aktienge­ 
sellsch~ft gelöscht am 16. 7 •. 1985. Um­ 
g~eben am 6.9.1985. - ~ , 

Wagner Frö~ 

3 ?o.~. - 'P~ ", Gs1„ h -4. 5. 92 iosc t am 
4- JQIJ.fJOfJ. - ~ 

~ 6' (i/)lMJ. - 1] l 
M&thi b l35.m.- 117 

~eo.botJ. - 961 ) '} . -- 
8 . 7.925.024,16 Gelöscht am 07.12.2005. 

EUR 

9 

Merkel 

2.765.000,00 Gelöscht am 16.04.2015. 
EUR 

Poul · 

Kreuzberg Luisenstadt 8546. Geän~- ... -- ~n '"' nnnA. • ,_, _, ·- """ fVJ nnnA. ,.,_,._ 1'J ·-- 1'J ,.,_,. __ 

r.~ 1'Ul Rln 
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Anlage 8, Lageplan öffentliche Grünanlagen 

Grünfläche auf öff. Grundstück 780 qm 
Gliederung der Grünfläche In, 
a.) reine Grünfläche 195 m1 

b.) Bieberschutzzone 250 m2 

c.) befestigte Wege 140 m2 

d.) Feuerwehr Bewegungszone 195 m2 

0 
0 
c5 
N 

Gliederung der Spielfläche 314 m2; 

a.2.1) reine Spielfl. öffentlich 314 m2 

Plangrundlagen 

tchoban voas Architekten 
•230630-Planstand.zlp• , 
(Planpaket aller Geschosse) 
Stand: 30.06.2023 (E-Mail) 

Blermann+Heldl 
Öffentlich bestellte Vermenungslngenleure 
Beratende Ingenieure 
•2023-05·22_Bes1andslageplan_ 
KöpenlckerStr11 _ 12_ Netz88.dwg" 
Stand: vom 05.07.2023 (E-MalO 

Außenfläche Betreuungsangebot 
100 m2 

1 
VII+ 1 

Einfach intensive 
Dachbegrünung 

mi Aufbau mind. 20 cm - 
anteilig 20 % für 
Technikfläche 

a.) reine Spielfl.; 187 Wohnungen 
187 Wohnungen x 4 m2 pro Wohnung= 748 m2 

a.1) reine Spielfl.-auf privatem Grundstück 
724 m2 im EG und OG 

a.2) reine Spielfl. auf öffentlichen Grundstück 
24 m1 auf dem 7. OG 

• 

Übersicht 

Gehwegüberfahrt / 
~ferwiguone --- --- 

'··-·······-·-·--··' 
·-----'--·---······ 

Köpenicker Straße 

~~-------- ~--· 

" 1 
··---~ ·-·-·····-··· -·-······· ·- ••···· .. ·-·•·---. 

C.•---··--· , 

····-··-·-' 

············-._ .. _ 
_jl5 - . ...;: _ 1 

" _,,..----- 

Köpenicker Straße 
Berlin 

Grün- und Freifläc~enplan 
Vo,projekt Mst.1:200 

Plan Nr. 

P(and~lum 
Revision 

Geprillt 
Format 

Dateiname 

GrünundFreltlächenplan 
08.08.2023 Fie 

Fie 

Al 

172502 012.dwg 

Bauherr 
Archilektur 

TreiRealEstate 
TchobanVossArchitekten 

L«nd1ch«ftsarchitektur 
St«dtpl«nung. 
ße1linGen!München 
StuUga,tZüric!)_ 

UnlolaAG 
Crelleslraße29-30 
10827Berlin 
+49 30 7895280 00 



Punung 

Anlage 9, Lageplan "öffentliche Spielfläche 

Grünfläche auf öff. Grundstück 780 qm 
Gliederung der Grünfläche in, 
a.) reine Grünfläche 195 m2 

b.) Bieberschutzzone 250 m2 

c.) befestigte Wege 140 m2 

d.) Feuerwehr Bewegungszone 195 m2 

--Bea•be:tu~spcrimerer 

I 
-- 0urk:Tungspe11meter 

Plangrundlagen 

tchoban von Architekten 
•230630-Ptanstand.zip• 
(Planpaket aller Geschosse) 
Stand: 30.06.2023 {E·Mai0 

B~rmann+Heldt 
Öffentlich bestellte Vermeuungslngenleure 
Beratende Ingenieure 
•2023-0S-22_Bestandslagep\an_ · 
KöpenickerStr11_12_Netz88.dwg" 
Stand: vom 05.07.2023 (E-Mail) 

Ge_h- u. Radfahrrecht 179 m2 

(schraffierter Bereich) 
Spreefenster 544 m2 

(Grenze bis Hauskante) 

Außenfläche Betreuungsangebot 
100m2 ' 

1 
VII+ 1 

Einfach intensive 
Dachbegrünung 

mi Aufbau mind. 20 cm - 
anteilig 20 % für 
Te.chnikfläche 

~'"""'"'"'·"'~"" 

Flid.lnp,lv•I 

Köpenicker Straße 

···r=::s· . '-' 1 R·······························~· .. ,- - - , 

□ I a.2) eine □Spie läche 24 

~ 

Spielfl. auf privaten Grundstück 748 m2: 

a.) reine Spielfl.; 187Wohnungen 
187 Wohnung_en x 4 m2 pro Wohnung= 748 m2 

a.1) reine Spielfl. auf privatem Grundstück 
724 m2 im EG und OG 

a.2) reine Spielfl. auf öffentlichen Grundstück 
24m1aufdem7.0G 

Ubersicht 

Köpenicker Straße 
Berlin 

Grün- und Freiflächenplan 
Vorprojekt Mst.1:200 

Planfk 
Plandatum 

Revision 
Gep,üft Fie 
Format 

0ateiname 

Grün und Freiflächenplan 

08.08.2023 Fie 

· Al 

1725 02 012.dwg 

Bauherr 
Architektur 

TreiRealEstate 
TchobanVossArchitekten 

UnlolaAG 
Crellestraße29-30 
10827Berlin 
-t49 30 7895280 00 



~nlage 10, Lageplan Spreefenster 1 

Grünfläche auf öff. Grundstück räo qm 
Gliederung der Grünfläche in, 
a.) reine Grünfläche 195 m1 

b.) Bieberschutzzone 250 m2 

c.) befestigte Wege 140 m2 
d.) Feuerwehr Bewegungszone 195 m2 

Plangrundlagen 

tchoban voH Architekten 
•230630-Planstand.zip• 
(Planpaket aller Geschosse) 
Stand: 30.06.2023 (E-MaiO 

BJermann+Heldt 
Öffentlich be&tetlt• Vermnsunc1fngenleur• 
Beratenh Ingenieure 
•2023-05-22_Bestandslageplan_ 
KöpenickerStr11_12_Netz88.dwg• 
Stand: vom 05.07.2023 (E·Mal0 

Geh- u. Fahrrecht 179 m2 

(schraffierter Bereich) 
Spreefenster 544 m2 

(Grente bis Hauskante) 

Außenfläche Betreuungsangebot 
aoo mt 

~/0,t,-a-,u nc••.i..1' -undBa lltpl. 

o<J 

1 
VII+ 1 

Einfach intensive 
Dachbegrünung 

mi Aufbau mind. 20 cm - 
anteilig 20 % für 
Technikfläche 

a.) reine Spielfl.; 187 Wohnungen 
187 Wohnungen x 4 m2 pro Wohnung= 748 m2 

a.1) reine Spielfl. auf privatem Grundstück 
724 m1 im EG und OG 

a.2) reine Spielfl. auf öffentlichen Grundstück 
24 m1 auf dem 7. OG 

Attika 22,45·m 

Übersicht 

Köpenicker Straße 
Be,un 

Gehwegüberfahrt I 
\ ~fenBJguone --- --- 

-------··-··---··-·-·-··------------------~ ' -·· .. ] 
, .J 

Grün- und Freiflächenplan 
Vorprojekt Msl.1:200 

Plan Nr. 
Plandatum 
Revision 
Geprüft Fie 

Grün und Freiflächenplan 

08.08.2023 ne 

Köpenicker Straße .J~J ~IJ 
-···-··-·-·' 

Format 

Dateiname 

A1 
172S 02 012.dwg 

Bauherr 
Architektur 

TreiRealEstate 
TchobanVossArchiteklen 

r--··••· ... ·······-·.__ ... 

-··-··-· ~\--- A " / 

······················~ ·····-·····-···-············•··•·······'····-···._ ... --· ···-~ . 

7-····· -· ····'-·=········-····:::.·_: ...... :-f--·:·./_········· _.__······ ·-:s--l:· . 

--·-··-··-··-··-····· ·······-- .. - 
,_ ~[7~=-tj~qL~ r-=-,,,,--. .;, . ··--···:; .. . w\; .,...---- 

Land1chaft1architektur 
Sladtplanung 
Be,linGenfMünchen 
Stuttga,tZürich 
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!Anlage 11, Betreiberkonzept inklusive Jugendwohngruppe (beispielhaft), Seite 1-5 · 1 

Jugendwohnen im Kiez - 
.Jugendhilfe gGmbH 

Kurzkonzept: Stand: Juni 2023 

Inklusive (Kinder- und) Jugendwohngruppe Köpenickerstraße 

Ausgangspunkte 

2021 wurde das neue Kinder und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) vom Bundestag und Bundesrat 
verabschiedet. Das Gesetz hat ein zentrales Ziel: Bis 2028 sollen alle Kinder und Jugendlichen und ihre 
Familien ganz unabhängig vom Grad ihrer körperlichen oder geistigen Einschränkungen an der 
gesellschaftlichen Teilhabe in einem Leistungsgesetz, dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) ihre 
Rechte auf Hilfen erhalten. Das Ziel ist, inklusive Angebote für Kinder- und Jugendliche zü schaffen. 

Das Jugendamt Kreuzberg stellte fest, dass in den bisherigen Wohneinrichtungen der 
Eingliederungshilfe junge Menschen mit geringeren Einschränkungen oft nicht ausreichend gefördert 
werden können und es insbesondere beim Übergang ins Jugend- und Erwachsenenleben (ab ca. 12 
Jahren) zu Konflikten in den Einrichtungen· kommt. Sie sehen einen erheblichen Bedarf für eine 
stationäre Einrichtung, in der Kinder und Jugendliche mit und ohne geistige. und körperliche 
Beeinträchtigungen gemeinsam leben, gefördert und betreut werden. 

Dieses Kurzkonzept stellt ein Zwischenergebnis dar. Es soll in Kooperation mit dem Jugendamt 
Kreuzberg bis zu einer Eröffnung der Ein,richtung weiterentwickelt und konkretisiert werden. 
Eine endgültige konzeptionelle Ausrichtung wird vor der Eröffnung der Wohngruppe in einem 
Trägervertrag mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie abgestimmt. 

Zielgruppen 

Kinder und Jugendliche deren Eltern einen erzieherischen Bedarf haben (nach §27 SGB VIII) und die 
aus unterschiedlichen Gründen mittelfristig nicht bei ihren Eltern wohnen können. Ab welchem 
Mindestalter eine Aufnahme erfolgen kann muss im weiteren Verlauf der Konzeptentwicklung 
festgelegt werden. Zunächst gehen wir von einem Mindestalter von 6 Jahren (Schulreife) aus. 

Kinder und Jugendliche, die auf Grund einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung für ihre 
gesellschaftliche Teilhabe besondere Unterstützung bedürfen und für die eine Unterbringung 
außerhalb ihres Elternhauses notwendig ist. 

Ws,~or/. 
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Kurzkonzept inklusive Kinderwohngruppe Köpenickerstraße 11 

i • ■ Jugendwohnen im Kiei - 
~ ju9endhilfa 1GmbH 

Zielsetzungen 

Die Kinder und Jugendlichen sollen in der Einrichtung mit 8 Wohnplätzen ein sicheres Zuhause finden, 
das ihnen in allen Lebensbereichen eine Geborgenheit und Förderung bietet, um schließlich ein 
selbständiges Leben gegebenenfalls mit Unterstützungshilfen starten zu können. 

In allen Einrichtungen unseres Trägers spielt die aktive Einbeziehung der Herkunftsfamilie eine 
wichtige Rolle. Die Herkunftsfamilie soll als wichtige Ressource für die jungen Menschen erhalten und 
entwickelt werden. 

Das Ziel der inklusiven Einrichtung ist, dass die Kinder und Jugendlichen mit und ohne körperliche und 
geistige Beeinträchtigungen voneinander profitieren können. Hier stehen die Förderung von sozialen 
und emotionalen Kompetenzen und die individuelle Förderung der Persönlichkeit nach ihren 
besonderen Stärken und Fähigkeiten im Vordergrund. 

Die gleichberechtigte gesellschaftliche Te,ilhabe von Kindern und Jugendlichen mit sozialen, geistigen 
oder körperlichen Benachteiligungen ist ein herausforderndes Ziel. Kinder und Jugendliche werden von 
Beginn an in die Ausgestaltung der Einrichtung sowie ihren individuellen Entwicklungszielen aktiv 
einbezogen. Partizipation in allen Lebensbereichen ist für uns eine wesentliche Grundlage für eine 
erfolgreiche Erziehungshilfe. 

Rechtsgrundlagen für die Hilfen sind die §§ 27, 34 und 35a des· SGB VIII. Konkrete Richtungs- und 
Handlungsziele sowie die Dauer der Hilfe werden in der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII Individuell 
vereinbart. 

Arbeitsweise, Personalstruktur 

Ein Team aus Pädagog*innen mit unterschiedlichen Grundqualifikationen (Erzieher, Sozialpädagogik, 
· Heil- oder Rehabilitationspädagogik, Hauswirtschaftskraft) schaffen einen verlässlichen, ritualisierten 
Lebensrahmen, der Orientierung schafft und die Grundlage für die individuelle Entwicklung eines jeden 
Kindes und Jugendlichen darstellt. Die Betreuung erfolgt über ein Schichtsystem 24 h am Tag. Es gibt 
keine betreuungsfreien Zeiten. Neben einer personellen Grundausstattung für einen verlässlichen 
Rahmen von ca. 6 Pädagog=innen werden zusätzliche Fachkräfte ausgerichtet auf den individuellen 
Bedarf insbesondere für die Kinder und Jugendliche mit Teilhabeeinschränkungeh eingesetzt. Eine 
Hauswirtschaftskraft unterstützt mit Beteiligung der Kinder und Jugendliche die tägliche 
Grundversorgung. 

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sind für unsere Mitarbeiter*innen folgende Methoden und 
Kompetenzen Bausteine ihres erzieherischen Wirkens im täglichen Zusammenleben mit den Kindern 
und Jugendlichen: 

Aufbau stabiler und zuverlässiger Beziehungen als Grundlage für Orientierung und 
pädagogische Einflussnahme 
Emotionale Stabilisierung und Stärkung der Kinder und Jugendlichen 
Eine differenziert auf den individuellen Bedarf ausgerichtete Ressourcen- und 
stärkenorientierte Förderung 
Strukturierung des Alltags durch Präsenz, Verlässlichkeit, Rituale und überschaubare Regeln 
kleinteilige und individuelle Förderung von an der gesellschaftlichen Teilhabe beeinträchtigten 
Kinder- und Jugendlichen 

Stand: Juni 2023 - Jugendwohnen im Kiez -Jugendhilfe gGmbH Hobrechtstraße 55, 12047 Berlin - Seite 2 von 3 



Kurzkonzept inklusive Kinderwohngruppe Köpenickerstraße 11 
• ■ Jugendwohnen im K1ez - 
~ Jogendhillt 1GrnbH -/ 

Berücksichtigung von bindungspädagogischen Gedanken, um gezeigtes Verhalten im Kontext 
der vom Kind erfahrenen Bindungen bzw. Bindungsstörrungen besser lesen zu können 

· Integration in Gruppen außerhalb der Lebensgemeinschaft, wie Kita; Schule, Freizeit- und 
Sporteinrichtungen 
Wertschätzung und Achtung gegenüber den Familien und. deren Biografien 

- . Arbeit nach systemischen Grundsätzen: Veränderungen im System bewirken auch 
Veränderungen i~ Verhalten des Einzelnen 

Raumbedarf 

Die Wohngruppe besteht aus 8 Wohnplätzen. Von den Wohnplätzen sollten 2 Plätze rollstuhlgerecht 
sein. Siehe dazu die Raumbedarfsplanung vom April 2022 im Anhang. Es ist dabei zu beachten, dass 
diese Raumbedarfsplanung ohne architektonische Beratung erfolgt ist. 

Qualitätssicherung und Vernetzung 

Teamberatungen die i.d.R. wöchentlich stattfinden, zusätzliche Supervision sowie individuellen 
Fortbildungsplanungen gehören zum obligatorischen Rahmen für Einrichtungen von Jugendwohnen 
im Kiez. 

In dieser Einrichtung wird von Beginn eine besondere Prozessentwicklung durch · das 
Qualitätsmanagement und ggf. externe Beratung notwendig sein. Eine inklusive Wohngruppe stellt 
eine Herausforderung an die besondere und individuelle Förderung· eines jeden Kindes und 
Jugendlichen dar. 

Zentral wird eine gelungene Vernetzung und gemeinsames Lernen mit den verschiedenen 
Fachdiensten des Jugendamtes und den bisher zuständigen Teilhabefachdiensten sein. Eine solche 
inklusive Wohngruppe bietet die gemeinsame Chance für Kinder und Jugendliche im Bezirk Kreuzberg 
den eingangs skizzierten Grundgedanken des SGB VIII umzusetzen. 

Zusammenfassend 

In Abstimmung mit dem Jugendamt Kreuzberg streben wir in dem Gebäude in der Köpenickerstraße 
11 an, eine inklusive Kinder- und Jugendwohngruppe mit 8 Plätzen für jungen Menschen mit 
erzieherischem Bedarf (§ 27 SGB VIII} und mit oder ohne Einschränkungen in ihren 
Teilhabemöglichkeiten einzurichten. In der Kinderwohngruppe wird es eine Betreuung rund um die 
Uhr durch ein multiprofessionelles Team von mindestens 6 Pädagog*innen geben. 

Dieses Kurzkonzept wird in Abstimmung mit dem Jugendamt Kreuzberg weiterentwickelt und bildet 
die Grundlage für einen Trägervertrag mit der Senatsverwaltung für Bildung, Familie und Jugend. 

Erstellt: Klaus-Peter Dilger (dilger@jugendwohnen-berlin.de) 
Rückfragen, Anmerkungen und Ergänzungen zu dem Kurzkonzept sind willkommen. 

Stand: Juni 2023 - Jugendwohnen im Kiez -Jugendhilfe gGmbH Hobrechtstraße 55, 12047 Berlin - Seite 3 von 3 
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Raumbedarfsplanung für das Bauprojekt Köpenickerstraße 11. Jugendwohnen im Kiez• Jugendhilfe gGmbH 

Stand: 14.04.2022 

Diese Planung wurde im Anschluss an der Beratungen vom 28.2. und 28.3.2022 durch Jugendwohhnen im Kiez in 
Abstimmung mit Herrn Hartmann vom Jugendamt Friedrichshain - Kreuzberg erstellt. 
Es besteht keine Expertise über die notwendigen Kriterien und Größen für barrierefreies und rolistuhlgerechtes Bauen. Es 
handelt sich jeweils um Angaben von Mindestgrößen. Insbesondere die Verkehrsflächen sind grob geschätzt. 
Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Klaus-Peter Dilger - 030/747 56 120; oder dilger@jugendwohnen-berlin.de 

'A: lndusive Wohngruppe für junge Menschen mit 8 Plätzen 
In einer inclusiven Wohngruppe werden Kinder und Jugendliche nach §34 SGB VIII und §99 SGB IX, 24h am Tag durch 
mindestens'<! anwesende Erzieher*in oder Sozialpädagog*in betreut. 

Raum 
Raum 1 
Raum 2 
Raum 3 
Raum 4 
Raum 5 
Raum 6 

Raumbezeichnung 
Kinderzimmer 1 
Kinderzimmer 2 
Kinderzimmer 3 
Kinderzimmer 4 
Kinderzimmer 5 
Kinderzimmer 6 

Raum 7 Kinderzimmer 7 R-gerecht 
Raum 8 Kinderzimmer 8 R-gerecht 
Raum 9 Ertieher*innen Schlafraum. 
Raum 10 Beratungsraum/Erzieher*innenbüro 
Raum 11 Gemeinschaftsraum 

Mindestgröße Bemerkung 
12 m2 

12 m2 

12 m2 

12 m2 

12 m2• 

12 m2 

18 m2 

18 m2 

10m2 

16 m2 

24 m2 

Sanitär 1 Erzieher*innen WC mit Dusche 4 m2 

Sanitär 2 Bad barrierefrei R • gerecht 8 m2 ungefähr - laut Recherche 
Sanitär 3 Bad normal mit Waschmaschine 6 m2 ggf. 2 Waschbecken planen 
Sanitär 4 Zusatz, Gast- WC 2 m2 

Küche Gemeinschaftsessküche 30 m2 

. Verkehrsflächen 25 m2 Flurbreite von 1;55 geschätzt 
Summe 233 m2. 

Wünschenswert wäre es, den Wohnbereich für die hier dargestellten Bedarfe zu konzipieren. 
Die Wohnung und Zimmer müssen zusammenhängend und auf einer Etage sein. Das Beratungsbüro und der Schlafraum 
der Erzieher*innen müssen zentral in der Wohnung gelegen sein. 
Im Besonderen sind auf die Brandschutzbestirnmungen inclusive Notausgang zu achten. 
Ggf. könnte diese Wohnung so konzipiert sein, dass sie sich durch einfache bauliche Maßnahmen (Trennwände) in kleinere 
Wohnheiten aufgeteilt werden können. 
Die gesamte Wohnung sollte barrierefrel geplant werden. 1 Bad, Gemeinschaftsküche und flächen (Flurbreite 1,55m) sowie 
2 Zimmer sollten rollstuhlgerecht geplant werden. 
Die Wohnfläche sollten in den unteren Etagen des Gebäudes liegen. Allerdings nicht im Erdgeschoss, insbesondere wenn 
der Hof (Spreeufer) öffentlich zugänglich sein wird. 
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r,lage 12, inklusive Jugendwohngruppe: Flächen und Raumprogamm 

Grundriss Jugendwohnengruppe Vorhabenplanung des B-Plan 2-25b VE 
( 

IRaum 1 Raumbezeichnung NF 

~1-W~1 / 
WomeNEaen/ScNafen , 
28,32m' 
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01•X-OM2 - 7,10m' 

01-X41-02 -- 30 ,70m' 

01•W-17-03 
Sehlaien 
11,73m' 

01-W-14-02 
Wohne/VES! 
22,40m' 

Raum 1 Kinderzimmer 1 14,60 m2 

Raum 2 Kinderzimmer 2 13,42 m2 

Raum 3 Kinderzimmer 3 13,18 m2 

Raum 4 *Kinderzimmer 4 17,11 m2 

Raum 5 Kinderzimmer 5 12,64 m2 

Raum 6 *Kinderzimmer 6 17)2 m2 

Raum 7 Kinderzimmer 7 16,64 m2 

Raum 8 Kinderzimmer 8 12,17 m2 

Raum 9 Erzieher/in Schlafraum 10,22 m2 

Raum 10 Beratungsraum 7,70 m2 

Raum 11 Gemeinschaftsraum 
30,70 m2 

Küche Gemeinschaftsküche 

Sanitär 1 Erzieher/in WC+Dusche 4,45 m2 

Sanitär 2 *Bad 1 8,29 m2 

Sanitär 3 Bad mit 2 Waschbecken 9,59 m2 

Verkehrsflächen Flur 29,08 m2 

**Putzmittel Putzmittel 1~70 m2 

/ 

Gesamt NF · 218,61 m2 

BGF 264,29 m2 

1. Obergeschoss 
* Rollstuhlgerecht 
** zzl. Räume 

Maßstab 1:200 

TCHOBAN VOSS . 
ARCHITEKTEN 
HAMBURG BERLIN DRESDEN 
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Anlage 13, Betriebskonzept VerbundtageSpflegestel le, 
Seite 1 bis 2 . 

( 

Be~irksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 
Abte1l~ng F=amilie, Gesundheit, Pers_onal 
Ko?rdmau00 frühe Bildung und Erziehung · 
- . K1 ndertagespflege- 

Bezi.rksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, 10216 Berlin, Postfach 35 07 01 

Bearbeiter(in) : Frau Hörhann-bock 

Bearb·.z 

Raum 

Telefon 

Fax 

Datum 

E-Mail 

Jug KBE 10 

Raum 4108 

90298 (intern 9298)- 

90298-4545 

06.2018 

sylvia.hoerhann-bock@ 
ba-fk.berlin.de 

Vorgaben für die Ausgestaltung von Räumlichkeiten in einer 
Verbundtagespflegestelle mit 8-10 Betreuungsplätzen 

Wir benötigen für die Betreuung der Tagespflegekinder eine Wohnungs-/ Ladengröße von 80 -100 m2• 

Folgende Aufteilung muss dabei berücksichtigt werden: 

• 1 Spielraum 
• 1 Schlafraum 
• Küche 
• Kindergarderobe (kann im Flur untergebracht sein, wenn dieser ausreichend breit ist) 
• Bad/ WC 

ca. 25 m2 

ca. 20 m2 

• Flur 
• Möglichkeiten für einen Arbeitsplatz (Wandschreibtisch/ Eckschreibtisch) 
• Abstellraum für Krippenwagen 
• Außenspielfläche oder große Terrasse mit einer Größe von 10m2 Nettospielfläche pro Platz, die 

sich direkt an die Räume anschließen sollte 

Die Kindertagespflegestelle soll im Erdgeschoss (max. 1 Etage mit Aufzug) verortet werden und ist mit 
einer Fußbodenheizung auszustatten. 
In allen Räumen ist ein hochwertiger Fußbodenbelag (Linoleum/ Tredford) zu verlegen, im Bad jedoch 
Fliesen. 

Ausstattung Bad: 

• Dusche 
• Waschstrecke in Kinderhöhe mit mind. zwei Waschgelegenheiten incl Spiegel 
• Kinder WC 
• Erwachsenen WC, Handwaschbecken (mit Kabine, wenn Platz vorhanden) 
• Stellplatz und Anschluss für eine Waschmaschine 
• Wickelkommode 

Dienststelle: Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberq von Berlin, Frankfurter Allee 35/37, 10247 Berlin 

Fahrverbindungen: 
U-Bahn: Samariterstraße 
S-Bahn: Frankfurter Allee 

IBAN: 
DE501 00708480512722000 
DE57100500000610003607 . 
DE33100100100003416104 

Geldinstitut: 
Berline.r Bank 
Berliner Sparkasse 
Postbank Berlin 

BIC: 
DEUTDEDB110 
BELADEBEXXX 
PBNKDEFF100 
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Ausstattung Küche: 

• hochwertige Küchenzeile 
• · Geschirrspüler 
• Kühl- und Gefrierkombination 
• Induktionskochfeld 
• Backofen 
• · Dunstabzugshaube 
• Spüle mit 2 Waschbecken 

l 

Ausstattung Sonstiges 

• Jalousien 
• Türen mit Klemmschutz 
• bruchsicheres Glas in den Türelementen 
• bei Außenfläche: Einzäunung, Sonnenschutz 
• Unterstellplatz für 2 Krippenwagen (6- Lind 4-Sitzer) im Wohngebäude 

Es ist sicherzustellen, dass die Räume auch qualitativ den Erfordernissen einer Kinderbetreuung in 
Bezug auf die Belichtung der Räume, der Fluchtwegssituation und der angrenzenden Freifläche 
entsprechen. 

1 

1 

i 

Auszüge aus der AV KTP (Ausführungsvorschriften Kindertagespflege) : 
• Tagespflegestellen müssen ausreichenden Wohn- und Bewegungsraum auch für Spiel und 

Beschäftigung bieten und die Körper- und Gesundheitspflege sowie eventuelle Ruhezeiten 
für die Kinder ermöglichen 

• Die Räume müssen taghell, gut zu belüften, mit Rauchmeldern ausgestattet und beheizbar 
sein, sowie die Sicherheit der Kinder gewährleisten. 

• Bauliche und brandschutzrechtliche Belange sind zu berücksichtigen. 

{ . / - 



~nlage 14, Flächen Kindertagespflegestel le 
Grundriss Kindertagespflegestätte - Stand 12.03.2024 
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Uferstreifen / öffentliche Grünfläche 

Eingang► 
KindertagespHege 

Raum 1 Küche 17,20 m2 

Raum 2 Büro 5,82 m2 

Raum 3 Bad 12,58 m' 

Raum 4 Spielraum 21,80 m2 

Raum 5 Schlafraum 12,60 m' 

Raum 6 Flur 9,24 m2 

Raum 7 Eingang 16,50 m' 

Gartenanlage 100m2 

Gesamt NF 95,74 m' 

BGF 125,01 m' 

Erdgeschoss 
ohne Maßstab . 

TCHOBAN VOSS 
ARCHITEKTEN 

Wohnbebauung Köpenicker Straße 11/12 
Berlin-Kreuzberg 11.0l.lOU/ 74180/ PS/GA/ AS/ MU 



l!\nlage 15, Lageplan "Flächen mit mietpreis- und beJegungsgebundenen Wohnen:] 

Nutzungsübersicht des Vorhabens zum B-Plan 2-35b VE 
. . --~ 

____ -iblauer Hintergrund 
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· fü Wohnen - frei finanziert g, 1 Wohnen - gefordert 
C 
<( 
~ 
:;j: 

2823 m' 
489m' 
143m' ! 

1934m' 
135m' 
122m' 

2271 m' 
1116m' 
1155m' 1 

1.Obergeschoss 2399 m' 
Wohnen - frei finanziert 1244 m' 

1 Wohnen - gefördert 863 m' ! 
Jugendwohnen 292 m' 

5.Obergeschoss 2271 rrt' 
Wohnen - frei finanziert 2039 m' 

f Wohnen - gefördert 232 m' 1 

2.Obergeschoss 2399m' 
Wohnen - frei finanziert 1244 m' ! Wohnen - gefördert 1155 m' i 

6.Obergeschoss 2236 m' 
Wohnen • frei finanziert 2236 m' 

TCHOBAN VOSS 
ARCHITEKTEN 
HAMBURG BERLIN DRESDEN 

Wohnbebauung Köpenicker S~raße 11/12 
Berlin,-Kr~uzberg 

3.Obergeschoss 2271 m' 
Wohnen - freifinanziert 1116m' 

1 Wohnen - gefördert 1155 m' 1 

7.Obergeschoss 1491 m' 
Wohnen - frei finanziert 1491 m' 

■ 

soziale/ kulturelle Nutzung 

Gewerbe 

inklusive 
Jugendwohngruppe 

mietpreis- und 
belegungsgebundene Wohnen 

freifin. Wohnen 

Kindertagespflegestätte 

14.03.2024 / 74180 / PB/ GA 

Jv st~f 
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